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Vorbemerkung 

D 
as Rahmenkonzept ist Grundlage für die Umsetzung des Integrierten 

Rheinprogramms (IRP) Baden-Württemberg. Dieses Programm 

sieht vor, in Erfüllung der von der Bundesrepublik Deutschland in 

der Vereinbarung mit der Französischen Republik vom 06. 12. 1982 einge­

gangenen Verpflichtung den Schutz vor Hochwasser wiederherzustellen, 

der vor Ausbau des Oberrheins mit Staustufen unterhalb der Ausbaustrecke 

vorhanden war. Gleichrangiges Ziel ist die Erhaltung und Wiederherstellung 

einer natumahen Auelandschaft, die zwischen Breisach und Iffezheim 

insbesondere durch den Ausbau des Oberrheins nahezu verloren gegangen 

ist. 

Das Integrierte Rheinprogramm beruht auf der Erkenntnis, daß Hoch­

wasserschutz nur auf umweltverträgliche Weise verwirklicht werden kann. 

Dies bedeutet, daß in den Retentionsräumen - soweit möglich - eine über­

flutungstolerante Flora und Fauna erhalten oder wiederbegründet 

werden muß. Hierzu sind die Retentionsräume entsprechend der Rheindyna­

mik nicht zu hoch und möglichst mit fließendem Wasser zu überfluten. Dies 

zwingt einerseits zum Verzicht auf die ursprüngliche Konzeption, die hoch 

eingestaute Rückhalteräume mit geringer Durchströmung vorsah, und ande­

rerseits zur Durchführung ökologischer Flutungen, weil die Retentions­

fluttingen allein nicht ausreichen, überflutungstolerante Lebensgemeinschaf­

ten zu begründen und zu erhalten. 

Für das Integrierte Rheinprogramm wurden umfangreiche Untersuchun­

gen der für eine Wiederüberflutung in Betracht kommenden Räume durch­

geführt. Aus den dabei gewonnen Erkenntnissen wurde eine Konzeption für 

umweltverträglichen Hochwasserschutz durch Auenrenaturierung 

entwickelt, die Grundlage für die zügige Umsetzung der Maßnahmen ist. 

Hochwasserschutz und Auenrenaturierung funktionieren nur in der Fläche. 

Die Untersuchungen für das Integrierte Rheinprogramm haben gezeigt, daß 

nicht nur alle vor dem Staustufenbau überfluteten Flächen benötigt werden, 

sondem daß darüber hinaus weitere Flächen südlich von Breisach und 



nördlich von Iffezheim in die Konzeption miteinbezogen werden müssen. Dabei 

sind überwiegend steuerbare Rückhalteräume erforderlich. In allen diesen Räumen 

läßt sich die ökologische Zielsetzung des Integrierten Rheinprogramms nur in 

Übereinstimmung mit den Anforderungen des Hochwasserschutzes verwirklichen. 

Dies bedingt in diesen Räumen einen weitgehenden Verzicht auf freie 

Überflutungen und- smveit erforderlich- gewisse Einschränkungen bei den öko­

logischen Flutungen. Dennoch wird auch in diesen Räumen die ökologische 

Zielsetzung des Integrierten Rheinprogramms weitgehend erfüllt. Sie leisten damit 

den entscheidenden Beitrag zur Renaturierung und Erhaltung der Auenlandschaft 

am Oberrhein. 

Die vorliegende Konzeption ist in zwei Teile gegliedert. Sie basiert auf der von 

den Arbeitsgruppen ",ntegriertes Rheinprogramm" bei den Regierungspräsidien 

Freiburg und Karlsruhe erstellten Inf01mationsschrift ",ntegriertes Rheinpro­

gramm-Aufgabe und Umsetzung (November 1990)". Sachverhalte, die dort aus­

führlich dargestellt sind, werden nachfolgend nicht nochmals eingehend behan­

delt, sondern nur ausgewertet. 

Im Teil I Wiederherstellung des Hochwasserschutzes werden die zur 

Verwirklichung des vertraglich vereinbarten Hochwasserschutzes erforderlichen 

Maßnahmen dargestellt. Die im Integrierten Rheinprogramm als dringendste 

Maßnahme vorgesehene Ertüchtigung und Sanierung der teilweise über 100 Jahre 

alten Rheinhauptdämme unterhalb der Staustufe Iffezheim ist zum Teil bereits 

erfolgt und nicht Gegenstand dieser Konzeption. 

Im Teil II Erhaltung und Renaturierung der Auelandschaft am 

Oberrhein werden die Grundlagen einer Auenrenaturierung dargestellt und die 

hierzu erforderlichen Planungen und Maßnahmen beschrieben. Soweit sich letzte­

re bereits aus den Anforderungen an einen um\veltverträglichen Hochwasser­

schutz ergeben, sind sie Bestandteil des Rahmenkonzeptes für die Wiederherstel­

lung des Hochwasserschutzes und daher im Teil I aufgeführt. 

Der Teil III Untersuchungsprogramme für die Erfolgskontrolle wird 

derzeit erstellt. 
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Rahmenkonzept des Landes 
Baden-Württemberg zur Umsetzung 
des Integrierten Rheinprogramms 

Zusammenfassung 

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Fran­
zösischen Republik wurde mit der Vereinbarung vom 
6.12.1982 beschlossen, den vor dem Oberrheinausbau durch 
Staustufen vorhandenen Hochwasserschutz wiederherzustellen 
(s. Anhang, Anlage 1). Auf baden-württembergischem Gebiet 
hat das Land die Aufgabe, die erforderlichen Maßnahmen 
zu planen, zu erstellen und zu betreiben. Das 1988 beschlossene 
Integrierte Rheinprogramm des Landes Baden-Württemberg 
sieht vor, auch die Auenlandschaft am Oberrhein zu erhalten 
und zu renaturieren. 

Nach Rechtslage läßt sich der Hochwasserschutz nur 
noch umweltverträglich verwirklichen, wobei die ökologischen 
Anforderungen einen gegenüber der ursprünglichen 

,. 
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Abb. 1-1 Einzugsgebiet des Rheins (nac!J LfU 1993) 
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Konzeption wesentlich höheren Bedarf an Retentionsflächen 
zur Folge haben. Das Integrierte Rheinprogramm sieht 
deshalb vor, sämtliche vor dem Oberrheinausbau überfluteten 
Flächen in die Überlegungen für eine umfassende Hochwasser­
schutzkonzeption einzubeziehen. Zwischenzeitlich wurden 
alle bei realistischer Betrachtungsweise für eine Hochwasser­
rückhaltung in Frage kommenden Flächen auf baden-württem­
bergischem Gebiet überprüft. Soweit nicht im Zuge 
laufender Verwaltungsverfahren ohnehin ein fortgeschrittener 
Kenntnisstand erreicht war, wurden umfangreiche wasset._ 
wirtschaftliche, ökologische, wasserbauliche und ökonomische 
Voruntersuchungen durchgeführt. Ergebnis ist, daß alle unter­
suchten St1ndorte gmndsätzlich für eine Wiedetiiberflutung 
geeignet sind. 

1 Zeichenerklärung 

0 100 km 

51° 



Darauf aufbauend wurde die Wirksamkeit dieser St1ndorte für 
die Hochwasserrückhaltung mit einem mathematischen Modell 
berechnet und die Einsatzkriterien optimiert. 
Hierbei zeigte sich, daß nicht nur alle vor dem Staustufenbau 
überfluteten Flächen benötigt werden, sondern darüber 
hinaus weitere Flächen südlich von Breisach und nördlich von 
Iffezheim erforderlich sind, wobei überwiegend steuerbare 
Rückhalteräume geschaffen werden müssen. 

Für die freie Rheinstrecke muß der vereinbarte Hoch­
wasserschutz nicht erst am Pegel Maxau, sondem bereits 
unmittelbar unterhalb der gegenwärtig letzten St1ustufe Iffez­
heim erreicht werden. Dafür werden südlich von Iffezheim 
alle vor dem Bau der St1usn1fen bei Hochwasser überfluteten 
rechtsrheinischen Auengebiete zur Rückhalnmg von Hoch­
wasser benötigt. Im Bereich der Schlingen Marckolsheim, 
Rhinau und Gerstheim geschiet dies bereits beim Sonderbetrieb 
der Rheinkraftwerke. Zusätzlich zum bestehenden Kulturwehr 
Kehi/Straßburg und zu den vorhandenen Poldem Altenheim 
sollen in den Räumen Breisach/Burkheim, Wyhi/Weisweil, 
Elzmündung, Ichenheim/Meißenheim, Freistett und Söllingen/ 
Greffern Polder eingerichtet und das bestehende Kulnn-wehr 
Breisach zur Hochwasserrückhaltung herangezogen werden . 
Auch wenn diese Räume nicht frei- z.B. als Dammrück­
verlegung - überflutet, sondern gesteuert betrieben werden, 
wäre mit ihnen allein das Hochwasserschutzziel nicht 
erreichbar. Es muß deshalb weiteres Retentionsvolumen süd­
lich des Kulturwehres Breisach geschaffen werden. Hier wird 
jede Variante einer Wiederüberflutung nachhaltige Eingriffe in 
die vorhandene Substanz zur Folge haben . Zwischen Breisach 
und Iffezheim ist es möglich, Hochwasser auf eine möglichst 
den natürlichen Verhältnissen entsprechende Weise zu­
rückzuhalten. 

Unterhalb von Iffezheim werden die Vorländer weiterhin 
bei Hochwasser überflutet. Zusätzlicher Rückhalteraum kann 
deshalb nur hinter den bestehenden Rheinhauptdämmen 
geschaffen werden. Hierzu wurden zwischen Iffezheim und 
der Landesgrenze zu Hessen vier geeignet erscheinende Räume 
untersucht. Der Raum Murg/Steinmauern muß für den Aus­
gleich von Nachteilen vorgehalten werden, die mit dem Bau 
der derzeit zurückgestellten Staustufe Neuburgweier eintreten 
würden. Die Rheinschaminsel soll als kleiner Polder gestaltet 
werden, weil sie als solcher ohne einschneidende Veränderun­
gen mit hoher Wirkung für den Raum Mannheim/Ludwigs­
hafen eingesetzt werden kann. Benötigt werden außerdem die 
Räume Bellenkopf/Rappenwört und Elisabethenwört. 
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Für beide Räume kommen sowohl Dammrückverlegungen als 
auch Polder in Betracht. Die Auswahl der am besten geeig­
neten Kombination soll einem gemeinsamen Raumordnungs­
verfahren vorbehalten bleiben. 

Das Rahmenkonzept für den 
Hochwasserschutz am Oberrhein 
stellt eine ausgewogene Gesamtkon­
zeption dar, mit der ein entschei­
dender Beitrag zur Renaturierung 
und Erhaltung der Auenlandschaft 
am Oberrhein geleistet wird. 
Innerhalb dieser Konzeption steht 
die Nutzung aller vorgesehenen 
Räume für den Hochwasserschutz 
nicht zur Disposition ; es können 
lediglich kleinere Abänderungen der 
für die einzelnen Retentionsräume 
vorgesehenen Maßnalunen auf­
gefangen und ausgeglichen werden. 

KttltU1web1· Breisacb 

Kulturwebr Kebl 

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat dem vorlie­
genden Rahmenkonzept am 29. Januar 1996 zugestimmt und 
das Ministerium für Umwelt und Verkehr beauftragt, die erfor­
derlichen Maßnahmen so bald wie möglich umzusetzen. 
Für den Teil I "Wiederherstellung des Hochwasserschutzes" 
liegen die Zustimmungen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Französischen Republik als den Vertragsparteien der 
Vereinbarung von 1982 sowie des Bundes als Finanzierungs­
partner der Hochwasserrückhaltemaßnahmen des Landes 
Baden-Württemberg vor. Somit ist das Rahmenkonzept 
verbindliche Grundlage für die weitere Umsetzung des Inte-
grierten Rheinprogramms. 

Programm zum 
Hochwasserschutz steht 

Zum Schutz der Rh . . 
Wasser werden ZWi::~anliege~ vor Hoch­
Mannheim 13 Rü khal en .. Bre1sach und 
FI.äche von 70 Qua~a ~eraume auf einer 
Dies sieht das Int .tkilometern angelegt 
(IRP) vor, das das e~ez:te R.heinprogram~ 
hat. Wie Umweitm.i . tbmett verabschiedet 
(SPD) mitteilte w rusd er Harald B. Schäfer 
Höhe von 800 Milu er en dafür Kosten in 
Der Bund beteilig o~ehn Mark veranschlagt 

t D e SIC daran mit 41 . zen . anach sollen G .. ,5 Pro-
mer für eine eingeschr~ndstuckseigentü­
Areale entschädigt werd t~ Nutzung ihrer 
rustenum rechnet auf en. as Umweitmi­
tens mit Zahlun . gi-und emes Gut.>ch­
bis 120 Mill' gen m Gesamthöhe von 100 

1onen Ma k di 
Bund und Land r , e anteilig von 
Quadratkilomete~etragen werden. Rund 60 
laut Schäfer wied ~uelandschaft können 
dem natürliche Ub" errflergestellt Werden in-
d e utungsfl " h ' em Rhein zurück · ac en wieder 
Wasserschutz und g~~e~en werden. Hoch­
landschaften seien mn.chtung von Aue­
Medaille" Fü' d "zwei Seiten derselben 
d · r en Hochw 

er Mainmündung bis ass.erschutz von 
baden-WUrttembergisc~:ch Koln bringe die 
dings Wenig heißt . Maßnahme aller- 13 

• es weiter. Isw 



Rahmenkonzept des Landes 
Baden-Württemberg zur Umsetzung 
des Integrierten Rheinprogramms 

1. Verpflichtung zur 
Wiederherstellung des Hoch­
wasserschutzes 

1 .1 Ausgangssituation 

Im Versailler Vertrag wurde Frankreich das Recht zuge­
sprochen, aus dem Oberrhein Wasser auszuleiten und die 
durch einen Rheinausbau gewinnbare Wasserkraft zu nutzen. 
Im Jahr 1959 hat Frankreich den Rhein-Seitenkanal zwischen 

Rheinseitenkanal 

Märkt und Breisach fertigge­
stellt und zwischen 1959 
und 1970 den Rhein in Fonn 
der sogenannten Schlingen 
bis Straßburg ausgebaut 
(siehe Abb. 1-2). 1977 
wurde die St1ustufe Iffez­
heim als (vorläufig) letzte in 
Betrieb genommen. 

Durch den Verlust von ca. 130 km2 oder ca. 60% der 
früher überfluteten Vorlandflächen als Folge dieses Oberrhein­
ausbaus ist die Hochwassergefahr unterhalb der Ausbaustrecke 
erheblich verschärft worden. Neben der Erhöhung der Rhein­
welle selbst in Folge der verlorengegangenen Überschwem­
mungsgebiete trägt der ausbaubedingte schnellere Ablauf der 
gesamten Welle und deren damit ungünstigere Überlagerung 
mit den Nebenflüssen am meisten zur Erhöhung der Hochwas­
sergefahr bei. 

Hoc!Jwasser im Raum Brübi/Mann!Jeim 

Abb. l-2 
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Die 1968 eingesetzte internationale "Hochwasser-Studien­
kommission für den Rhein" hat die Auswirkungen des Ober­
rheinanshaus untersucht und kam zu folgendem Ergebnis : 
"Vor dem Ausbau mittels Staustufen war im Raum Karlsruhe 
(Pegel Maxau) ein Schutz gegen ein ZOOjährliches Hochwasser 
und im Raum Mannheim/Ludwigshafen (Pegel Won11S) gegen 
ein 220jährliches Hochwasser vorhanden. Dies entsprach 
einem Schutz gegenüber Abflüssen bis 5000 m3fs am Pegel 
Maxau und bis 6000 m3/s am Pegel Wonns. In Folge des Stau­
stufenhaus treten gleiche Hochwasserabflüsse nunmehr bereits 
- im statistischen Mittel -alle 60 Jahre auf. Im heutigen Aus­
bauzustand würden ohne die bereits einsetzbaren Rückhalte­
maßnahmen ZOOjährliche Hochwassereignisse am Pegel 
Maxau 5700 m3fs und am Pegel Wom1s 6800 m3js erreichen. 
Da die Abflußleistung am Pegel Maxau nur 5000 m3/s und am 
Pegel Wonns 6000 nN s beträgt, könnte es des öfteren zu 
Dammbrüchen mit erheblichen Schäden kommen." 
(siehe Abb.I-3) 
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1.2 Vertragliche Grundlagen 

Um dem abzuhelfen, hat die internationale "Hochwasser­
Studienkommission für den Rhein" verschiedene Möglich­
keiten zur Wiederherstellung der Hochwassersicherheit un­
tersucht und eine davon zur Ausführung vorgeschlagen. Dieser 
Vorschlag ging in einer von der Landesanstalt für Umwelt­
schutz Baden-Württemberg weiterentwickelten Fonn in die 
"Vereinbarung zur Änderung und Ergänzung der Zusatz­
vereinbarung vom 16.Juli 1975 zum Vertrag vom 04.Juli 
1969 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Französischen Republik über den Ausbau des Rheins zwischen 
Kehl/Straßburg und Neuburgweie1/ Lauterburg" vom 
06.1 2.1 982 ein (s. Anhang, Anlage 1). 

Artikel 7 dieser Vereinbarung zählt die zur Verwirklichung 
des Hochwasserschutzes für erforderlich gehaltenen Maßnah­
men auf. Es sind dies - neben dem Sonderbetrieb der Rhein­
kraftwerke - auf deutschem Gebiet die Kulturwehre bei 
Rhein-km 220,5 , bei Breisach und bei Kehl , die Polder Alten­
heim, Söllingen und weitere Polder unterhalb der deutsch­
französischen Grenze mit etwa 30 Mio m3 Retentionsvolumen 

Abfluß 
m3js 

Durch 
Retentionsmaßnahmen 
aufzufangendes 
Abflußvolumen 

5 7 0 0 - 1--------·-, .,.._ •. ----

5000 -

4000-

3000 -

2 3 4 
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(Art.7 Abs. 2) sowie ein Murgpolder für den Fall, daß die 
Zurückstellung des Baues der Staustufe Neuburgweier aufge­
hoben werden sollte (Art.7 Abs. 5 e). 

Außerdem sind in Absatz 3 für den Bedarfsfall weitere 
Retentionsräume vorgesehen, davon auf deutschem Gebiet die 
Polder Freistett und Greffern sowie ein Wehr bei 
Rhein-km 211 ,5. 

Frankreich trägt zur Wiederherstellung des Hochwasser­
schutzes mit dem Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke 
zwischen Kembs und Straßburg sowie mit den Poldem Erstein 
und Moder bei (Art. 7 Abs. 2a und e). 

Die in der Vereinbarung enthaltenen Retentionsmaßnah­
men umfassen ein Gesamtvolumen von ca. 212 Mio m3. 

Aus der Zurückstellung der Staustufe Neuburgweier folgt, 
daß der Hochwasserschutz bereits auf der Rheinstrecke unmit­
telbar nördlich der Staustufe Iffezheim gewährleistet werden 
muß. Die Abflußleistung zwischen den Hochwasserdämmen 
auf der Strecke zwischen Iffezheim und Neuburgweier ist 
gleich derjenigen am Pegel Maxau. Zwischen Iffezheim und 
Maxau bringt die Murg den einzigen größeren Zufluß zum 
Rhein. Folglich muß das Ziel, den Hochwasserabfluß am Pegel 
Maxau um 700 m3/s zu vennindern, bereits ab der Murgmün­
dung erreicht werden. 

6 7 8 9 10 Tage 

Abb. 1-3 Scbematiscbe Darstellung der ll'lirkung von Hocbwasserrück!Jaftemaßnabmen am Pegel Maxau 
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Rahmenkonzept des Landes 
Baden-Württemberg zur Umsetzung 
des Integrierten Rheinprogramms 

1.3 Erfahrungen mit der ursprünglichen 
Konzeption 

Von den in der Vereinbarung genannten Retentionsräu­
men sind auf deutschem Gebiet bisher nur die Polder 
Altenheim I und II sowie das Kulturwehr Kehl gebaut und für 
den Hochwasserschutz nutzbar. 

Bei der Planung weiterer Maßnahmen, insbesondere des 
Retentionswehres bei Rhein-km 220,5, ergaben sich nicht nur 
technische Probleme, sondern es zeigte sich auch, daß Bau 
und Betrieb dieser Anlagen schwerwiegende Eingriffe in die 

Pumpwerk Altenbeim 
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Umwelt verursachen würden. In dem 1985 eingeleiteten 
Raumordungsverfahren für Hochwasserschutzmaßnahmen im 
Raum Breisach wurden erstmals Vorhaben dieser Art nach 
Maßgabe der EG-Richtlinie vom 27.06.1985 einer Umweltver­
träglichkeitsprüfung unterzogen. Die Gutachter kamen zum 
Ergebnis, daß bei der vorgesehenen Art der Hochwasserrück­
haltung großflächige Ausfälle in Flora und Fauna zu 
erwarten wären und hochwassertolerante Lebensgemein­
schaften nicht begründet werden könnten. 

Die Regiemng des Landes Baden-Württemberg hat hieraus 
Konsequenzen gezogen und am 07.11.1988 für die auf 
baden-württembergischen Gebiet erforderlichen Maßnahmen 
ein Integriertes Rheinprogramm beschlossen. 



2. Das 
Integrierte Rheinprogramm 

2. 1 Vorgaben 

Das Integrierte Rheinprogramm "bildet die Grundlage für 
die anstehenden Entscheidungen sowohl zur Wiederherstel­
lung des Hochwasserschutzes als auch - gleichrangig - für die 
Erhaltung und Renaturierung auetypischer Biotopsysteme in 
einer lebensfähigen Rheinlandschaft". Hierfür ist "eine 
geschlossene Konzeption zu entwickeln und zügig zu verwirk­
lichen" [19]. 

2.2 Konsequenzen 

Das Integrierte Rheinprogramm geht davon aus, "daß 
sämtliche vor dem Ausbau überfluteten Flächen entlang des 
Rheins in die Überlegungen für ein umfassendes Hochwasser­
schutzkonzept einbezogen werden müssen" [19]. Diese 
Abgrenzung ist zu präzisieren. Nicht als wiederzugewinnende 
Retentionsflächen zu betrachten sind Vorlandgebiete, die 
schon derzeit, und zwar auch beim Sonderbetrieb der Rhein­
kraftwerke, überflutet werden. Aber auch hinter den Haupt­
dämmen der Thlla'schen Rheinkorrektion liegende Altauen 
(ehemalige Auengebiete) sind für eine Wiederüberflutung 
wegen der heutigen Nutzungsstrukturen meist nicht geeignet. 
Die Untersuchungen zur Bereitstellung ausreichenden Retenti­
onsraums beschränken sich deshalb mit einer Ausnahme 
(vgl. Teil I, Kap. 5.3.6.) auf jene Vorlandflächen, die nach der 
Thlla'schen Rheinkorrektion zumindest zeitweise überflutet 
waren. 

Sowohl das geltende Naturschutzrecht als auch die neu 
eingeführte Umweltverträglichkeitsprüfung gebieten, die Aus­
wirkungen von Überflutungen auf Natur und Landschaft zu 
be1ücksichtigen und Schäden möglichst zu venneiden. Ein 
umweltverträglicher Hochwasserschutz setzt voraus, daß in 
den Rückhalteräumen hochwassertolerante Ökosysteme erhal­
ten bzw. die Voraussetzungen für deren Wiederbeg1iindung 
geschaffen werden. Wenn es sich bei diesen entsprechend den 
Zielsetzungen des Integrierten Rheinprogramms um rhein­
typische Auenlandschaften handeln soll, sind dafür naturnahe 
Überflutungen in möglichst weitgehender Anhindung an die 
Rheindynamik erforderlich. Zur Renaturierung der Aue 
und Anpassung der Lebensgemeinschaften sieht deshalb das 
Integrierte Rheinprogramm vor, mittels "ökologischer 
Flutungen" und "Durchströmen der Rückhalteräume" wieder 
aueähnliche Verhältnisse zu schaffen [ 19] . Außerdem sollen 
die auetypischen Schwankungen der Gnmdwasserstände 
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und die überflutungsbedingten Bodenumlagerungen soweit 
wie möglich wiederhergestellt bzw. zugelassen werden. 

Die ökologisch begründete Forderung, bestehende oder 
wiederherzustellende Auebiotope nicht zu hoch und nicht zu 
lange zu überfluten und stehendes Wasser möglichst zu ver­
meiden, schließt für alle zur Auenrenaturierung vorgesehenen 
Flächen die Errichtung von Taschenpoldern, d.h. Rückhalte­
räumen mit hohem Einstau und stehendem Wasser, aus [ 17]. 
Für Retentionsflutungen bedeutet dies, daß gegenüber der in 
der Vereinbarung vorgesehenen Konzeption die Überflutungs­
höhen deutlich reduziert werden müssen mit der Folge, 
daß der Bedarf an Retentionsfläche entsprechend wächst und 
über die vertraglich vorgesehenen Standorte und Ersatzst'lnd­
orte hinaus zusätzliche Retentionsflächen benötigt werden. 
Entlang der Ausbaustrecke müssen alle zur Wiederüberflutung 
geeigneten Flächen für den Hochwasserschutz genutzt werden. 
Für eine Auenrenaturierung stehen dort andere Flächen 
nicht zur Verfügung. 

2.3 Notwendigkeit einer Rahmen­
konzeption 

Die zur Ausführung vorzusehenden Retentionsmaßnahmen 
können nur sukzessive geplant, ins Verfahren gebracht und 
finanziert werden. Dabei müssen sich die Maßnahmen in eine 
Gesamtkonzeption einfügen, aus der heraus sie gerechtfertigt 
werden können. Da aber erst mit dem positiven Ausgang 
des letzten der erforderlichen Planfeststellungsverfahren fest­
stehen wird, ob der notwendige Hochwasserschutz auf die 
vorgesehene Weise verwirklicht werden kann, muß die 
Gesamtkonzeption als Rahmenkonzept so flexibel sein, daß die 
erstrebten Ziele auch dann erreichbar bleiben, wenn 
Verfahrensabläufe oder neuere Erkenntnisse dazu zwingen, 
Planungen abzuändem 

Die Rahmenkonzeption war als erster Schritt zur Umsetz­
ung des Integrierten Rheinprogranuns zu erarbeiten. 
Hierbei mußte so vorgegangen werden, daß die für einzelne 
Retentionsräume bereits laufenden Raumordnungsverfahren 
weder behindert noch verzögert wurden. 
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Rahmenkonzept des Landes 
Baden-WOrttemberg zur Umsetzung 
des Integrierten Rheinprogramms 

3. Grundsätzliches zur Hoch­
wasserrückhaltung und zu ihrer 
Wirksamkeit 

3.1 Bereitstellung von Rückhalteraum 

Rückhalteraum kann am Oberrhein geschaffen werden durch: 
..,. Wehre 

..,. Polder 

..,. Dammrückverlegungen 

..,. Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke 

3.1.1 Wehre 

Mit Wehren im Rhein, wie den vorhandenen Kulturweh­

ren bei Kehlund Breisach, kann der Wasserstand im Rheinbett 
und auch in den Überschwemmungsgebieten oberstrom 

gesteuert werden. Zur Hochwasserrückhaltung werden die 
Wehre nach einem festgelegten Reglement eingesetzt. Bei 

Wehren mit Dauerstau geschieht dies durch Vorentleerung des 
Stauraumes mit anschließendem Wiederaufstau, bei Wehren 

mit freiem Durchfluß durch Aufstatt. Die Stauhöhe hängt ab 
von der Bauart des Wehres, der Stellung der Wehrverschlüsse 

und dem Durchfluß am Wehr. Damit ist die Wasserspiegellage 
nur im Bereich zwischen höchster und tiefster Einstellung der 

Wehrverschlüsse beeinflußbar. Das mit einem Wehr erzielbare 
Rückhaltevolumen hängt somit auch vom Durchfluß am Wehr 

ab und kann nicht bei jedem Hochwasser maximal genutzt 
werden. Angegebene Volumina sind Maximalwerte, die beim 

Bemessungshochwasser für die Hochwasserrückhaltung 
erreicht werden , d.h. bei einem ZOOjährlichen Ereignis. Im 

Wirksamkeitsnachweis wird das beim Einzelereignis erzielbare 
Volumen entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten be­

rücksichtigt. Einsatzzeitpunkt und Rückhaltewirkung sind bei 
Wehren weitgehend steuerbar. 

Durchfluß 
lm'!sl 

- Hochwasserwelle ohne Maßnahmen 
-- - Veränderung der Hochwasserwelle infolge der Maßnahmen 

Abb. 1-4 Gezielle Beeil/[lußung einer Hocbwasserwe/fe durcb Polde1; 
Webre im Rbein und Sonderbelrieb der Rbeinkrajlwerke 
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Zeit 

Wehre können deshalb gezielt und mit hoher Wirksamkeit 
für den Hochwasserschutz eingesetzt werden, weil die Hoch­
wasserwelle zum gewünschten Zeitpunkt und mit möglichst 

günstiger Rückhaltung - insbesondere im Scheitelbereich -
abgemindert werden kann (s. Abb. 1-4). 

3. 1 .2 Polder 

Polder sind Rückhalteräume neben dem Rhein, die über 
Einlaßbauwerke künstlich geflutet werden können . 
Zur Hochwasserretention werden die Polder nach einem fest­
gelegten Reglement eingesetzt, wodurch die Hochwasserwellen 

abgemindert werden. Das in einem Polder gewinnbare 
maximale Retentionsvolumen hängt ab von den überflutbaren 

Flächen dem Geländerelief einschließlich eventueller 
' 

Abflußhindernisse, den Wasserständen im Rhein am Einlauf 

und der Leistungsfähigkeit des Einlaßbauwerkes. 
Liegt das Einlaßbauwerk im oberen Bereich einer Stauhal­

tung bzw. in der freien Rheinstrecke, wo der Wasserstand vom 
Abfluß im Rhein abhängt, so wird die Beflutung des Polders 

entscheidend vom Rheinabfluß bestimmt. Ist das Einlaßbau­
werk hingegen näher an der Staustufe gelegen, kann der 

Polderraum mehr oder weniger ereignisunabhängig geflutet 
werden. Dabei dürfen allerdings die vereinbarten Entnahme­

mengen nicht überschritten werden. 
Die Lage der Einlaßbauwerke der einzelnen Polderräume 

ist jedoch bei den aus ökologischen Gründen erforderlichen 
durchflossenen Poldern nicht frei wählbar; sie müssen, um 

stehendes Wasser möglichst zu venneiden, am oberstromigen 
Polderende geplant werden. Das bedeutet, daß die mit den 

Poldern gewinnbaren Retentionsvolumina teilweise ereignis­
abhängig sind. Die in Abb. 1-13 (s. Kap.7.2) genannten Volumina 

sind die maximal erreichbaren Werte. Im Nachweis der 
Wirksamkeit werden sie in ihrer jeweiligen, ereignisabhängigen 

Größe erfaßt. Da Zeitpunkt des Einsatzes und Maß der 
Hochwasserrückhaltung weitgehend gesteuert werden kön­

nen, sind Polder wie Wehre gezielt und mit hoher Wirksam­

keit einsetzbar (s. Abb. 1-4) . 

Abb. I-5 
Prinzipskizze 
eines Polders 



3.1.3 Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke 

In der Ausbaustrecke zwischen Basel und Straßburg 

werden die Rheinabflüsse durch Kraftwerksausleitungen auf­
geteilt, und zwar zwischen Basel und Breisach auf den 
Rheinseitenkanal und den Rhein und zwischen Breisach und 

Straßburg abschnittsweise auf den Rhein und die vier Schlin­
gen. Während der Rheinseitenkanal auf ganzer Länge neben 

dem Rhein verläuft, werden in den Bereichen der vier 
Schlingen nur streckenweise Kanäle neben dem Rhein geführt, 

so daß noch Rheinabschnitte verbleiben, die vom gesamten 
Rheinabfluß durchströmt werden. In den Rheinstrecken neben 
den Kanälen ist der Durchfluß um die Betriebswassem1engen 

von Kraftwerken und Schleusen vem1indert. 
Beim Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke werden die 

Durchflüsse durch die Kraftwerkskanäle erheblich gedrosselt 
oder gänzlich unterbunden und dem Rhein zugeführt. Dadurch 

erhöhen sich die Abflüsse im Rhein und mit ihnen die 
Wasserstände im Rheinbett und gegebenenfalls in den angren­

zenden Überschwemmungsgebieten. Auf diese Weise wird 
zusätzliches Retentionsvolumen geschaffen, das für den Hoch­

wasserschutz gezielt eingesetzt werden kann. 
Auf dem Abschnitt Basel - Breisach ist das Rheinbett 

infolge Sohlerosion tief in das Gelände eingeschnitten. Selbst 
wenn die Durchflüsse beim Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke 

erhöht werden, kann der Rhein nur noch bei ganz extremen 
Hochwasserabflüssen und auch nur stellenweise ausufern und 

Vorland überfluten. Der durch den Sonderbetrieb gewinnbare 
zusätzliche Retentionsraum bleibt somit im wesentlichen 

auf das Gewässerbett beschränkt. Im Schlingenbereich dagegen 
können durch den Sonderbetrieb auch die Wasserstände in 
den noch heute vorhandenen (rezenten) Überschwemmungs­

gebieten erhöht werden, wodurch hier der Gewinn an 

zusätzlichem Rückhalteraum wesentlich höher ist als südlich 
von Breisach. 

Damit ist das beim Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke 
erzielbare Rückhaltevolumen vom Hochwasserereignis und 

vom Reglement (insbesondere dem Einsatzzeitpunkt) 
abhängig. Als maximal enielbares Gesamtvolumen wurden 
45 Mio m3 ennittelt. Die bei den einzelnen Ereignissen 

tatsächlich gewinnbaren Volumina werden in den Wirksam­
keitsnaclnveisen in ihrer aktuellen Größe erfaßt. Wegen ihrer 

Steuerbarkeit kann der Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke 
gezielt und mit hoher Wirksamkeit eingesetzt werden. 

In seiner Wirkung ist er mit Poldern und Wehren vergleichbar 
(s. Abb. I-4). 

3.1.4 Dammrückverlegungen 
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"Dammrückverlegung" bedeutet die landeinwärtige 
Verlegung eines bestehenden Hochwasserdammes, um neues, 
vom Rhein in natürlicher Weise überflutetes Überschwem­

mungsgebiet zu schaffen. Dies ist nur auf der freien 
Rheinstrecke möglich sowie im Bereich südlich des Kultur­
vvehres Breisach im Fall einer Tieferlegung der früher natür­

lich überfluteten Aue. 

Durchfluß 
(m 3/ s) 

- Hochwasserwelle ohne Maßnahmen Zeit 

- - - Veränderung der Hochwasserwelle infolge Dammrückverlegung 

Abb. 1-6 Beeinjlußung einer Hocbwasserweffe durcb Dammrückverlegung 

Das durch Dammrückverlegungen erzielbare Volumen 
hängt nur von der Fläche der zusätzlichen Überflutungsgebiete, 

dem Geländerelief und der Höhe der jeweiligen, vom Rhein­
abfluß bestimmten Überflutung ab. Die Überflutung ist 

nicht steuerbar, so daß das Rückhaltevolumen nicht gezielt 
eingesetzt werden kann. Abgemindert wird somit die gesamte 

ansteigende Hochwasserwelle, nicht ein ausgewählter Teil 
davon. Die Hochwasserwelle wird im wesentlichen parallel 

verschoben und somit ihr Ablauf zeitlich verzögert 
(s. Abb. I-6). 

Die Wirkung freier Überflutungen für den Hochwasser­
schutz ist in Flußsystemen, bei welchen die Hochwasserwellen 

der Nebenflüsse denen des Hauptstromes vorauseilen, 

besonders günstig, wenn diese Gebiete am Hauptstrom oberhalb 
der Einmündungsstellen der Nebenflüsse liegen. Für den Rhein 

sind deshalb freie Überflutungen im Bereich zwischen Basel 
und Breisach wirkungsvoller als weiter nördlich. 
Die tatsächliche Wirkung von Dammrückverlegungen ist auf 

Prinzipskizze einer 
DaJ/1111 riickverfeg11 ng 
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3.2 Einsatz der Maßnahmen 

Der Raum unmittelbar unterhalb der Staustufe Iffezheim 
kann nur durch Rückhaltemaßnahmen entlang der Aus­
baustrecke geschützt werden [ 17]. 

Die durch den Oberrheinausbau verlorengegangenen 
rechts- und linksrheinischen Überflutungsflächen, deren Ver­
lust überwiegend für die Verschärfung der Hochwassersituation 
verantwortlich ist, befanden sich im wesentlichen längs 
der Rheinstrecke zwischen Breisach und Iffezheim. Sie können 
heute jedoch nur noch z.T. reaktiviert, d.h. wieder für Hoch­
wasserrückhaltemaßnahmen herangezogen werden. 

Des weiteren ist in der Ausbaustrecke nördlich von 
Breisach, insbesondere zwischen Straßburg und Iffezheim, 
durch das Halten der Wasserspiegel in den Stauhaltungen ein 
beträchtlicher Teil der früher vorhandenen Retention im 
Rheinbett (Fiußretention) verloren gegangen. Dieser Verlust 
kann nur durch Schaffung neuer Retentionsräume ausge­
glichen werden . 

Es liegt somit auf der Hand und wurde durch umfangrei­
che Untersuchungen belegt [42], daß die derzeit für eine 
Wiederüberflutung noch verfügbaren Flächen längs des Rhein­
abschnittes Breisach-Iffezheim möglichst wirkungsvoll für den 
Hochwasserschutz eingesetzt werden müssen . Das bedeutet, 
daß sie als steuerbare Polder zu betreiben sind und nicht frei 
überflutbar wie vor dem Ausbau. 

Bei allen bisherigen hydrologischen Berechnungen hat 
sich gezeigt, daß mit den längs des Rheinabschnittes Breisach­
Iffezheim geplanten und mit optimierten Reglements betriebe­
nen Maßnahmen der vertraglich vereinbarte Hochwasser­
schutz unterhalb von Iffezheim unter ökologischen Rahmen­
bedingungen nur erreichbar ist, wenn auch südlich von 
Breisach liegende Gebiete für den Hochwasserschutz herange­
zogen werden, wenngleich diese vor dem Oberrheinausbau 
wegen der beträchtlichen Erosion der Rheinsohle infolge 
der OberrheinkoJTektion nicht mehr oder nur noch selten 
überflutet wurden. 

4. Rahmenbedingungen und 
Zielerfüllung 

Bei der Planung von Maßnahmen zur Umsetzung des 
Integrierten Rheinprogramms müssen alle abwägungserhebli­
chen Belange berücksichtigt und Lösungen gefunden werden, 
die für die Betroffenen möglichst akzeptabel sind. 
Jede Planung hat sich in den Gestathmgsverfahren und dabei 
vor allem bei einer rechtlichen Übeq)rüfung der Planfest­
stellungsbeschlüsse zu bewähren. 

4.1 Gegebenheiten für einen 
umweltverträg I ichen Hochwasserschutz 

Umweltverträglicher Hochwasserschutz setzt in den 
Retentionsräumen überflutungstolerante Lebensgemeinschaften 
voraus. Diese benötigen der Rheindynamik möglichst 
entsprechende Überfluhmgen. Optimal sind solche Lebensge­
meinschaften auf frei überfluteten Flächen zu erreichen. Durch 
Dammrückverlegungen können diese nördlich der 
Ausbaustrecke auf Flächen geschaffen werden, die nicht als 
gesteuerte Polder benötigt werden. 

Da Polder von der Rheindynamik abgeschnitten sindund 
nur bei großen und damit seltenen Hochwasserereignissen 
zur Retention eingesetzt werden, müssen ökologische Flutungen 
geplant und durchgeführt werden. Sie sind erforderlich, um 
hochwassertolerante Lebensgemeinschaften zu begründen und 
zu erhalten. Für den gesamten Bereich der Ausbaustrecke ist 
dabei zu beachten, daß für eine Wiederüberflutung ehemaliger 
Aueflächen nur die um den Durchfluß im ausgebauten 
Rhein und sonstige Entnahmen aus dem Rhein venninderten 
Durchflüsse zur Verfügung stehen. Eine Renaturierung von 
Weichholzauen ist damit im Bereich der Ausbaustrecke nur 
noch in sehr geringem Ausmaß (vorwiegend entlang von 
wasserführenden Altrheinen) möglich. Auf den übrigen Flächen 
können in diesem Bereich nur die Standortvoraussetzungen 
für Hartholzauen geschaffen werden. 

Trockengefallene Aue siidlicb von Breisacb 
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Da für ökologische Flutungen der Rheindynamik entspre­
chende, d.h. zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Entnah­
men benötigt werden, ist in Verhandlungen mit Frankreich 
eine entsprechende Ergänzung bestehender Vereinbarungen 
und Absprachen anzustreben. Über die für ökologische Fluton­
gen verfügbaren Wasserentnahmen wird derzeit verhandelt. 

Femer ist bedeutsam, daß entlang der Ausbaustrecke 
Hochwasser nicht mehr über den Leinpfad flächig in die Vor­
länder übertreten können, sondem nur noch punktuell über 
Bauwerke. Unterbunden ist auch die frühere direkte Verbin­
dung der Altrheinatme mit dem Strom. 

Schließlich ist zu beachten, daß die ehemaligen Vorländer 
seit längerer Zeit nicht mehr überflutet wurden (seit ca. 80 
Jahren südlich von Breisach, seit ca. 20 Jahren südlich Iffez­
heim, seit 55 bis 100 Jqhren im Bereich vorverlegter Dämme 
nördlich der Ausbaustrecke) . Die dort bestehenden Lebensge­
meinschaften haben daher zunehmend ihre Hochwasser­
toleranz verloren. Entlang der Ausbaustrecke sind überwiegend 
trockenere Standorte entstanden. Würden sie sofort, nachdem 
die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, 
mit den der Rheindynamik entsprechenden Durchflüssen 
überflutet, so wären Schäden an nicht angepaßten, überflu­
tungsempfindlichen Waldbeständen zu befürchten. Die 
Rücksichtnahme hierauf bedeutet eine Vetvlögenmg der Auen­
renaturierung. Dies gilt auch für die ausgedeichten Flächen 
nördlich der Ausbaustrecke. 
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Die Aussagen zur Überflutungsverträglichkeit beruhen 
derzeit vor allem auf Beobachtungen in den noch regelmäßig 
überfluteten Auengebieten nördlich der Ausbaustrecke [ 16]. 
Sie werden durch weitere Untersuchungen, insbesonders 
in den Poldern Altenheim, ergänzt. 

Ökologische Fluttmgen sind für die Auenrenatltrierung 
notwendig, um die zur Wiederherstellung und Erhalttmg von 
hochwassertoleranten Auen und auenartigen Biotopen 
erforderliche Überflutungshäufigkeit und -dynamik zu errei­
chen. Reduzierungen der ökologischen Fluttmgen beeinträchti­
gen die Auenrenaturierungen. Voraussetzung für auenartige 
Lebensgemeinschaften ist femer eine Dynamisierung der 
Grundwasserstände sowohl in den Retentionsräumen als auch 
in Altauen hinter den Hochwasserdämmen; bei letzteren ist 
sie allerdings nur noch in begrenztem Maß vertretbar wegen 
der vielfältigen, nach dem Oberrheinausbau intensivierten 
Nutzungen vor allem durch Siedlungen und Landwirtschaft 
(s. Teil I, Kap. 3 .2.) . Für auetypische Fischarten sind wieder 
durchströmte Wasserläufe erwünscht; strömungsbedingte 
Bodenumlagerungen mit einer Rohbodenbildung werden das 
Aufkommen mancher auetypischen Arten erst wieder 
ennöglichen. Gegenüber früher sind jedoch Bodendynamik 
und Feststoffaustausch zwischen Strom und Aue vennindert. 

Silberwe idenwald Eichen - Ulmenwa ld Eichen- Ulmenwald 

Fließgewässer Gehölzfreie Aue Weichholz-Aue tiefe Hartholz-Aue hohe Hartholz-Aue 

Abb. l-8 Scbemaliscbes QueJprojil durch die Aue (LfU Ref 25, 1992) 
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4.2 Wirtschaftliche Auswirkungen von 
Überflutungen 

Nach dem Ausbleiben von Überflutungen als Folge von 
Sohlenerosion und Staustufenbau haben sich die Eigentümer 
auf die veränderte Situation eingerichtet. Ehemalige Aue­
wälder \vurden in großem Umfang und zum Teil mit st1atlicher 
Unterstützung auf hochwasserempfindliche Arten wie Esche, 
Ahorn und Kiefer umgebaut, und früher vernäßte Flächen 
einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Auch 
die Bebauung ist vielfach an die Hochwasserdämme heran­
gerückt. Es wurden intensiv genutzte Kellergeschosse gebaut, 
die bei einer Wiederherstellung der früheren Grundwasser­
stände vernässen würden. Lösungen, die schwerwiegende Ein­
griffe und Schäden zur Folge hätten, wären deshalb nur 
durchsetzbar, wenn nachgewiesen werden könnte, daß ein 
ausreichender Hochwasserschutz auf andere Weise nicht zu 
erreichen wäre. Dies ist nicht nur bei der Planung von 
Anpassungsmaßnahmen für die Räume hinter den Hochwasser­
dämmen zu beachten, sondern auch bei der Ausarbeitung 
von Reglements für die Beflutung der Retentionsräume. 

Auf den betroffenen Flächen sind Nutzungen anzustreben, 
welche die Auswirkungen einer Wiederüberflutung möglichst 

Biotopgerechte IJZege durch den Landwirt 

schadlos vertragen. Steht dabei für die Grundstückseigentümer 
der optimale wirtschaftliche Nutzen im Vordergrund, so kön­
nen sich Konflikte mit den ökologischen Belangen ergeben, so 
z.B ., wenn nicht auetypische Gehölze gepflanzt oder von 
einem Grundwasseranstieg bedrohte Flächen hinter den Hoch­
wasserdänunen intensiv, z.B . für Ackerbau oder Obstkulturen 
genutzt werden sollen. Aus ökologischer Sicht sollten 
solche Flächen nicht entwässert, sondern einer extensiven 
Nutzung als Grünland oder eventuell Ersatzbiotop zugeführt 
werden. Kiesabbau ist in fast allen Retentionsräumen 

Extensiv genutzte Grünlandflächen ertragen eine Wiederübelf/utung weitestgebend schadlos 
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anzutreffen. Er bleibt trotz Überflutungen möglich, doch müs­
sen die Betriebseinrichtungen den veränderten Verhältnissen 
angepaßt werden. 

Zur Entschädigungsproblematik läßt sich feststellen, 
daß den von einem Grunderwerb oder von den Auswirkungen 
von Überflutungen Betroffenen Entschädigung nach enteig­
nungsrechtlichen Grundsätzen zusteht. 

4.3 Verfahrensablauf 

Hochwasserschutzmaßnahmen nach dem Integrierten 
Rheinprogramm bedürfen der vorherigen Durchführung von 
Planfeststellungsverfahren und wo Varianten denkbar sind, 
vorgeschalteter Raumordnungsverfahren. In den Verfahren 
müssen die Anforderungen des Umweltverträglich­
keitsprüfungsgesetzes (UVPG) erfüllt werden. Nach § 2 Abs 1 

dieses Gesetzes umfaßt die Umweltverträglichkeitsprüfung 
die Em1ittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen 
eines Vorhabens auf 

1. Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft, einschließlich der jeweiligen Wechsel­
wirkungen, 

2. Kultur- und Umwelt-

sonstige Sachgüter. 
schutz~_.-

vor- ----
schritten 

Damit sind in den 
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te zu beachten. Danach braucht nicht sämtlichen 
theoretisch möglichen Ausgestaltungen nachgegangen zu wer­
den. Es reicht vielmehr aus, wenn neben der ausgewählten 
Lösung auch diejenigen untersucht werden, die sich nach den 
örtlichen Verhältnissen anbieten oder die vorgeschlagen 
wurden und emsthaft in Betracht kommen. Für diese Varianten 
müssen nicht detaillierte Entwürfe aufgestellt werden; es 
reicht aus, we1m die Pläne so ausgearbeitet sind, daß mit der 
Sache vertraute Betrachter die Vor- und 1 achteile der 
verschiedenen Altemativen beurteilen können. 

4.4 Zielerfüllung 

Oberstes Ziel der Hochwasserschutzkonzeption muß sein, 
auf der Strecke unterhalb von Iffezheim die vor dem 
Ausbau des Oberrheins vorhandene Hochwassersicherheit 
wiederherzustellen. Hierbei sind Umweltverträglichkeit und 
schonendes Vorgehen nicht allein der erstrebten Auenrenatu­
rierung wegen erwünscht, sondem erforderlich, um die Pla­
nungen für den Hochwasserschutz durchzusetzen. Da Auen 
bzw. auenartige Biotope natürliche hochwassertolerante 

Lebensräume darstellen, stehen 
Auenrenaturierung und Hochvvas­
serschutz nicht im Widerspruch 
zueinander, 

zu erstellenden Umweltverträg- r- Voruntersuchung 

sondem bedingen sich gegenseitig. 
Das Problem besteht darin, einer­
seits unter den für umweltverträg­
liche Überflutungen geltenden ein­
schränkenden Bedingungen mit 
den vorhandenen Flächen den 

,... 
lichkeitsstudien auch die Auswir- Cl> 

:::l 

kungen auf land- und forstwirt- Cl> 

Cl> 

schaftlieh genutzte Flächen abzu- ; 
Cl> 

handeln. !:!: 
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:::r 

Das zur Beurteilung erfor- Cl> 

Cll 
derliehe Material ist für jeden Cl> 
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einzelnen Retentionsraum "' .... 
c: 

entsprechend dem Fortgang der 
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Verfahren bereitzustellen. Bei der 
Auswahl von Varianten sind die 
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Abb. 1-9 Regutierbarkeit des lli tssers durcb Bauwerke. Schnitt durcb das Durcblqßbauwerk im Polder Altenbeim 

4.4.1 Zielerfüllung im Hinblick auf die 
Umweltverträglichkeit 

Die nicht ausgebaute Rheinstrecke unterhalb Iffezheim ist 

im wesentlichen durch winterliche Hochwasser gefährdet. 
Zu deren Abwehr wird das vollständige Retentionsvolumen 

benötigt. Da die verfügbaren Flächen nicht ausreichen, um 
dieses Volumen entsprechend dem früheren Zustand mittels 

freier, ungesteuerter Überflutungen bereitzustellen, müssen 
überwiegend steuerbare Retentionsräume geschaffen werden, 

welche mit entsprechender Verzögerung geflutet und ggf. 
auch verzögert entleert werden können. 

Die Regulierbarkeit des Wasserzuflusses erlaubt im übrigen 

auch, bei Chemie- oder Ölunfällen verschmutztes Rheinwasser 

dem Retentionsraum fernzuhalten . Sie etmöglicht ferner, 
ökologische Fluttmgen abzubrechen und den Retentionsraum 

wieder zu entleeren, um bei weiter ansteigendem Hochwasser 
das benötigte Retentionsvolumen verfügbar zu haben. Dies 

ist eine wesentliche Voraussetzung für ökologische Fluttmgen 
auch während der winterlichen Vegetationsruhe. Räume, in 

denen ökologische Fluttmgen einen wesentlichen Teil des 
Retentionsraumes beanspruchen und die aus hydraulischen 

Gründen bei anlaufendem Hochwasser nicht entleert werden 

können, könnten ausschließlich zur Hochwasserrückhaltung 
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geflutet werden. Selbst ökologische Flutungen aus der 
ablaufenden Welle wären wegen der Gefährdung durch Doppel­

wellen bedenklich und nur bei präziser Hochwasservorhersage 
vertretbar. In diesen Räumen wäre dann eine Auenrenatttrie­

rung nicht möglich. 
Durch einen Abbruch wird die Wirkung ökologischer Flu­

ttmgen nicht wesentlich beeinträchtigt, weil er nur dann 
erforderlich wird, wenn bei größeren Hochwasserereignissen 

bestimmte noch festzulegende Abflußwerte im Rhein über­
schritten werden und ein weiteres Ansteigen der Hochwasser­

welle zu erwarten ist. Solche Ereignisse sind relativ selten und 
im statistischen Mittel im Abstand von mehreren Jahren zu 

erwarten. Hieraus ergibt sich zugleich, daß bei ökologischen 
Fluttmgen die maximalen Überfluttmgshöhen nicht erreicht 

werden. 

Ökologische Flutungen im Polder Altenbeim 
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Im übrigen kann den ökologischen Vorgaben Rechnung Die Erfüllung der wasserwirtschaftliehen wie auch der 
getragen werden durch die Planung durchströmter Rückhalte- ökologischen Ziele des Integrierten Rheinprogramms könnte 
räume mit ökologisch verträglicher Überflutungshöhe. jedoch gefährdet sein, wenn das Vorkommen schutzwürdiger, 
Dabei muß berücksichtigt werden, daß sich einerseits infolge aber überflutungsempfindlicher Lebensgemeinschaften 
punktueller und verzögerter Überflutung über Einlaßbauwerke oder seltener Arten zum Anlaß genommen würde, aus Gründen 
die vor dem Oberrheinausbau vorhandenen Bedingungen des Naturschutzes das Freihalten solcher Standorte von 
nicht wieder herstellen lassen, während andererseits auch bei Überflutungen zu f01·dem. Da davon ausgegangen werden muß, 
natürlicher Überflutung starke Fließbewegungen nur im daß sich in allen nicht mehr überfluteten Vorländern 
Bereich von Schluten und Altrheinannen auftraten und auch wertvolle nicht auentypische Arten angesiedelt haben und 
stehendes Wasser vor allem in Rückstaubereichen vorkam. Ausweichflächen für die Hochwaserrückhaltung nicht zur Ver-
In den Rückhalteräumen nördlich Iffezheim kann die Durch- fügung stehen, kö1mten Verluste an Retentionsflächen nur 

strömbarkeit nur gewährleistet werden, wenn die Überflu- durch ökologisch ungünstigere Rückhaltebedingungen in 
tungshöhen im Auslautbereich denjenigen von Dammrückve1~ anderen Retentionsräumen und im Extremfall durch Verzicht 
legungen entsprechen. auf Auenrenaturierung aufgefangen werden. Dies wiederum 

Flora und Fauna auf höher gelegenen, nur selten über- würde die Durchsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen 
schwemmten Standorten waren auch schon früher überflu- ungemein erschweren. 
tungsempfindlich , und große Hochwasserereignisse 
hatten selektierende Wirkung. Außerdem darf nicht übersehen 
werden, daß das volle Retentionsvolumen und damit auch 
die maximalen Überflutungshöhen nur zur Abwehr 
winterlicher Hochwasser benötigt werden. Diese treten über­
wiegend während der Zeit der Vegetationsruhe auf, in der 
nach den vorliegenden Erkenntnissen hohe Überflutungen 
von der Vegetation besser ertragen werden als während der 
Vegetationszeit 

Der Idealtyp einer natürlichen Flußaue ist unter den 
einschränkenden Bedingungen, welche sich aus den Folgen 
des Oberrheinausbaues und den Anforderungen des Hoch­
wasserschutzes ergeben, nicht wieder herstellbar. Wohl aber 
ist mit der Begründung auenähnlicher Biotope eine sehr 
wesentliche ökologische Verbesserung der jetzt bestehenden 
Verhältnisse zu erreichen. Aus diesem Grunde wären auch 
keine anderen Ausgleichsmaßnahmen nach § 11 BNatSchG 
(Bundesnaturschutzgesetz) gerechtfertigt als evtl. das 
Herrichten von Ersatzstandorten für bedrohte überflutungs­
empfindliche Populationen. 

... die Gebänderte Prac!Jtlibelle sind OPisc!Je Vertreter der Aue 

Sc!Jwinw?fam, .. . 

Miickenbandwurz und ... 
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4.4.2 Zielerfüllung im Hinblick auf die 
wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Überflutungen 

Nach § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG (Landesverwaltungsver­
fahrensgesetz) kann die Planfeststellungsbehörde nur dem 

Träger des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und 
Unterhaltung von Anlagen auferlegen, die zum Wohl der 

Allgemeinheit oder zur Vem1eidung nachteiliger Wirkungen 
auf Rechte eines anderen erforderlich sind. Diese Anordnungs­

befugnis mnfaßt mithin nur den Bau und den Betrieb der 
für Flutungen erforderlichen Anlagen, kann die betroffenen 

kommunalen und privaten Waldeigentümer aber nicht zur 
Mitwirkung an einem alsbaldigen Umbau auf hochwassertole­

rante Bestinde verpflichten. Sofern nicht anderweitige 
Verpflichtungen bestehen sind deshalb Anreize für sinnvolle 

und im übergeordneten Interesse erwünschte Flächen­
bewirtschaftungen zu erwägen. 

Sobald steuerbare Rückhalteräume betriebsbereit sind 
' 

müssen sie, wenn Retentionsbedarf besteht, im erforderlichen 

Umfang geflutet werden. Wenn dabei großflächige Schäden 
am vorhandenen Best1nd aufgetreten sind, ist aus ökologischen 
wie auch wirtschaftlichen Aspekten ein ku1·lfristiger Umbau 

nicht hochwassertoleranter Baumbestinde auf auentypische 
Arten vorzunehmen. Von da an ist der Raum im vollen 

Umfang ökologisch zu fluten . Im übrigen soll versucht werden, 

die ökologischen Flutungen so zu betreiben, daß eine Umstel­

lung auf den Bedingungen des Retentionsraums angepaßte 
Arten möglichst innerhalb eines Zeitraums von 25 Jahren ab 

Beflutbarkeit abgeschlossen ist. 
Belange der Landwirtschaft werden überwiegend als Folge 

von Druckwasseranstieg im binnenseitigen Bereich berührt. 

Ob jeweils Entwässerungseinrichtungen voi·wsehen oder von 
Vernässung bedrohte Kulturflächen einer extensiven Bewirt­

schafhmg zuzuführen sind, muß in den jeweiligen Raumord­
nungs- und Planfeststellungsverfahren geprüft und ent­
schieden werden. Für Ackerflächen in den Retentionsräumen 
wird eine Extensivierung angestrebt. 

Wo sich eine Wiederüberflutung der Vorländer hinter den 
Hochwasserdämmen durch Ansteigen des Grundwassers auf 

dort rechtmäßig erstellte Bauwerke nachteilig auswirkt, sollte 
- sofern dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist- eine 

Verschlechterung der gegenwärtigen Situation vermieden wer­
den. Es würde die Akzept1nz des Hochwasserschutzes noch 

erhöhen, wenn ohne zusätzlichen Aufwand der gegenwärtige 
Zustand sogar verbessert werden könnte. 

4.4.3 Zielerfüllung im Hinblick auf die 
Verfahrensabläufe 

In den Gestattungsverfahren zur Umsetzung der Flamm­

gen muß es das Haupt1nliegen sein, alle zur Entscheidungsfin­
dung erforderlichen Erkenntnisquellen beizuziehen und zu­

treffend zu verwerten. Es muß ein Mittelweg gefunden werden 
zwischen einer Infonnations- und Untersuchungsflut, welche 

Aus ökologiseben und wir tscbajllicben Aspekten werden solcbe nicbt bocbwassertolemnte Baumbestände in 
auetyjJiscbe umgebaut 
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hohe Kosten und zeitliche Verzögerungen 

verursacht, und Erkenntnisdefiziten, 
die ein Scheitern der Planung in den Ver­

fahren über die Zulässigkeit des Vorhabens 
zur Folge haben könnten. 

Die Ungewißheit, welche Unterlagen 

letztlich für notwendig erachtet werden, 
läßt sich nicht völlig ausräumen. Das Erar­

beiten von verbindlichen Standards und 
Meßprogrammen durch die Verwaltung ist 
zwar nützlich, kann einen positiven Aus­
gang der Verfahren aber nicht garantieren. 

Wichtig ist deshalb, eingehendund 
Send KW KEHL l. 7. -5.8. 93 
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nachvollziehbar zu begründen, aufgrund 
welcher Erwägungen eine Auswahl Abb. 1-10 Ganglinien von Rbeinabfliissen . diese Unterlagen werden im Rabmen von 

UJt/erSIICbilllgsprograJnllte/t atlsge1verlet 

generell und im Einzelfall getroffen wmde. 

Genauso wichtig sind für die Verfahrensunterlagen solche 
Darstellungen, die von den Betroffenen -

in der Regel fachlichen Laien - verstanden werden. Eine 
öffentlichkeitswirksame Präsentation der Vorhaben, vor allem 

von Art, Umfang, Häufigkeit und Dauer der regelmäßigen, 
ökologischen Flutungen, erhöht deren Akzeptanz bei den 
Betroffenen. 

Da die Retentionsräume südlich von Iffezheim für die 

gesamte zu schützende Strecke wirksam sind, sollten diese 
vorrangig geplant und verwirklicht werden . Maßgebend bleibt 
jedoch die tatsächliche Durchführbarkeit. 

Einzelne Maßnahmen sind mit Frankreich abzustimmen. 

Eine Mitwirkung der französischen Seite ist insbesondere 
erforderlich, wenn französisches Hoheitsgebiet als Rückhal­

teraum beansprucht werden so ll , oder zusätzliche Wasserent­
nahmen für ökologische Flutungen benötigt werden. 

Die ökologiseben Flutungen - bier im Retentionsraum Kullurwe!Jr Kebl - werden durcb nmfcmgreicbe 
Meßprogramme begleitel 
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5. Untersuchung der vorhan­
denen und der möglichen Rück­
halteräume 

5.1 Die Rückhalteräume 

Die einzelnen für die Hochwasserrückhaltung in Betracht 
kommenden Gebiete unterscheiden sich nicht nur nach ihrer 
natürlichen Eigenart und 1 utzung, sondern auch nach dem 
Grad der Heranziehung für den Hochwasserschutz. Während 
einzelne Flächen bereits zur Retention genutzt werden können 
und für andere das Raumordnungsverfahren abgeschlossen 
wurde, waren die übrigen Gebiete auf ihre Eignung für Hoch­
wasserrückhaltung und Auenrenaturierung zu untersuchen. 

Für die Hochwasserrückhaltung auf dem Gebiet des Lan­
des Baden-Württemberg kommen folgende Räume in Betracht 
(s. Abb. S. I-11) 

..,.. Südlich Kulturwehr Breisach 

..,.. Kulturwehr Breisach 

..,.. Breisach/Burkheim 

..,.. Wyhl/Weisweil 

..,.. Elzmündung 

..,.. Ichenheim/Meißenheim 

..,.. Polder Altenheim 

..,.. Kulturwehr Kehl/Straßburg 

..,.. Freistett 

..,.. Söllingen/Greffern 

..,.. Murg/Steinmauern 

..,.. ßellenkopf/Rappenwört 

..,.. Elisabethenwört 

..,.. Rheinschanzinsel 

Diese Räume wurden daraufl1in untersucht, inwieweit mit 
ihnen die Ziele des Integrierten Rheinprogramms verwirklicht 
werden können. Bei den bereits erstellten und teilweise 
einsatzfähigen Poldem Altenheim und dem Kulturwehr Kehl/ 
Straßburg beschränkten sich die Untersuchungen darauf, 
durch Begleitmaßnahmen das Hinterland vor schädigendem 
Grundwasseranstieg zu schützen sowie die ökologische Situa­
tion zu verbessem. Auf der Gnmdlage der Untersuchungs­
ergebnisse und der Berechnung der Wirksamkeit für den 
Hochwasserschutz wurde die vorliegende Rahmenkonzeption 
entwickelt. 

Die in der Broschüre "Biotopsystem Nördliche Oben·hein­
niederung" [6] aufgeführten und im Rahmen des Integrierten 
Rheinprogrammes ebenfalls zu prüfenden großräumigen 
Dammrückverlegungen sind auch fü r eine Hochwasserrück-

Teil I 
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haltung geeignet. Sie erstrecken sich auf den Bereich zwischen 
Iffezheim und der Landesgrenze nördlich von Mannheim 
und betreffen Gebiete, welche größtenteils bereits vor der 
Tulla'schen Rheinkorrektion nicht mehr überflutet wurden. 
Mit einer Wiederüberflutung dieser Gebiete wären erhebliche 
Eingriffe in bestehende Nutzungen verbunden. 
Deshalb wurden sie im vorliegenden Rahmenkonzept Teil I 
nicht berücksichtigt, sie sind Gegenstand des Teiles II . 

5.2 Der Untersuchungsrahmen 

Die Vorgaben für einen ökologisch verträglichen Hoch­
wasserschutz bedingen zum einen, daß entlang der 
Ausbaustrecke des Oberrheins sämtliche für die Hochwasse1~ 

rückhaltung geeigneten Flächen tatsächlich zu diesem Zweck 
genutzt werden, und zum anderen, daß diese Rückhalteräume 
grundsätzlich als steuerbare Polder betrieben werden, 
da sie nur bei gezieltem Einsatz die größte Wirksamkeit für den 
Hochwasserschutz erbringen können. Daraus ergibt sich, 
daß entlang der Ausbaustrecke des Oberrheins - ausgenommen 
der Raum südlich des Kulturwehrs Breisach - nur Polder zu 
untersuchen waren . 

Im Gegensatz hie1·zu war im Raum nördlich von Iffezheim 
zu Beginn der Untersuchungen offen, in welchem Ausmaß 
Hochwasserrückhalteraum zur Erfüllung der vertraglichen Ver­
pflichtungen benötigt wird. Die möglichen Rückhalteräume 
waren daher hier auf ihre Eignung als Polder wie auch - im 
Hinblick auf die ökologischen Vorteile- als nach Rück­
verlegung der Dämme frei überflutbare Auen zu untersuchen. 
Die Untersuchungsergebnisse sollten eine raumspezifische 
Auswahl der Nutzung als gesteuerte Polder oder als frei über­
flutete Fläche ennöglichen, falls sich herausstellen sollte, 
daß der betreffende Raum überhaupt für den Hochwasserschutz 
benötigt wird. Da andernfalls die bestehenden Hochwasser­
dämme ertüchtigt werden müßten, war im Rahmen der 
Untersuchungen der dafür anfallende Aufwand zu em1itteln 
und in die vergleichende Betrachtung einzubeziehen. 

Untersuchungsbedarf bestand auf den Gebieten der Ver­
messung, der Hydrologie, der Hydraulik, der Geotechnik und 
der Ökologie. Die teilweise sehr umfangreichen und gründ­
lichen ntersuchungen wurden so aufgebaut, daß sie als 
Grundlage für die Einleitung von Raumordnungs- und Plan­
feststellungsverfahren dienen können. Neben den wasserwirt­
schaftliehen Untersuchungen enthalten sie deshalb auch 
mehr oder minder ausführliche Vorstudien für die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit. 
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Untersuchungen zum Gewässe1~ und Bodenschutz werden 
für die Einzelräume zur Einleitung der Raumordnungsverfah­
ren nicht für erforderlich gehalten. Bei der zur Zeit vorhan­
denen Beschaffenheit des Rheinwassers besteht kein Anlaß, 
die Eignung der geplanten Retentionsräume für künftige Über­
flutungen gemäß dem Integrierten Rheinprogranm1 wegen 
nachteiliger Wirkungen auf die Beschaffenheit der Fließgewäs­
ser, der Baggerseen und des Grundwassers in Frage zu stellen. 
Ebenso bestehen nach derzeitigem Erkenntnisstand aus der 
Sicht des Bodenschutzes keine grundsätzlichen Einwendungen 
gegen die geplanten Überflutungen, wobei eine st'lndortge­
rechte Nutzung vorausgesetzt wird [ 15] [ 16]. 

Die nachfolgend wie auch im Zusammenhang mit dem 
Nachweis der Wirksamkeit angegebenen Rückhaltevolumina 
gehen davon aus, daß nach einem Abbruch ökologischer 
Flutungen das benötigte Retentionsvolumen der einzelnen 
Rämne zur Verfügung stehen wird. 

5.3 Zusammenfassung der Untersuchungs­
ergebnisse aus den Einzelräumen 

Die Untersuchungsergebnisse zu den einzelnen Rückhal­
teräumen sind jeweils in den Abschlußberichten der 
Voruntersuchungen dargestellt [24 bis 3 7]. Die wesentlichen 
Ergebnisse daraus sowie neuere Erkenntnisse und Verfahrens­
stände sind im folgenden aufgeführt. 

5.3.1 Abschnitt südlich des 
Kulturwehrs Breisach 

Im Raum südlich des Kulturwehrs Breisach ist wegen der 
eingetieften Sohle des Rheinbetts eine Überflutung von Vor­
landflächen nur möglich, wenn entweder der Wasserspiegel 
des Rheins bis auf Geländehöhe angehoben oder das Vorland 
bis zum Wasserspiegel des Rheins hin abgetragen wird. Von 
den zahlreichen Varianten wurden drei näher untersucht [20] . 
..,.. Bau eines Wehres im Rheinbett bei Rhein-km 211 ,6 mit 

Aufstau nur im RetentionsfalL Überflutung der nördlich 
angrenzenden Vorländer zwischen Dämmen entlang den Rhein­
ufern und den alten Hochwasserdämmen bzw. neuen Dämmen 
westlich der dort verlaufenden Bundesautobahn. 
..,.. Teilauffüllung des Rheinbettes mit freier Überflutung der 
angrenzenden Vorlandflächen im HochwasserfalL Schutz der 
landseitigen Gebiete durch Hochwasserdämme. 
..,.. Tieferlegung der zu überflutenden Flächen in einem dem 
benötigten Retentionsvolumen entsprechenden Ausmaß ent­
lang des Rheins zwischen Märkt (nördlich Basel) und südlich 
Breisach mit freier Überflutung gemäß der natürlichen 
Rheindynamik 
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Alle Varianten haben schwerwiegende Eingriffe in Natur 
und Landschaft zur Folge. 

Bei der Wehrvariante reicht wegen der hohen Durchlässig­
keit des Bodens der zur Verfügung stehende Rheinabfluß 
für sinnvolle ökologische Flutungen nicht aus. Da somit eine 
Auenrenaturierung nicht möglich ist, müßte beim Retentions­
einsatz Wasser in überflutungsempfindliche, zum Teil ökolo­
gisch hochwertige Trockenbiotope geleitet. 

Bei einem Geländeabtrag werden die vorhandenen Öko­
systeme und die gewachsene Bodenstruktur zerstört. Auf dem 
tiefergelegten Niveau hätte die Veget'ltion wieder Anschluß 
an das Grundwasser und an die natürliche Rheindynamik 
Aller Voraussicht nach würden sich auenartige Biotope nach 
Art der im angrenzenden Rheinbett jetzt vorhandenen 
einstellen. Diese Variante würde außerdem die Verwertung des 
anfallenden Kieses ennöglichen. 

Über die Varianten ist im Raumordnungsverfahren 
mit zugehöriger Umweltverträglichkeitsprüfung zu entscheiden. 
Nach den bisherigen Erkenntnissen muß an dieser Stelle ein 
Retentionsvolumen von 25 Mio m3 bereitgestellt werden. 
Soweit sich Varianten auch auf französisches Hoheitsgebiet 
erstrecken, bedürfen sie der Mitwirkung der französischen 
Republik. 

5.3.2 Kulturwehr Breisach 

Am bestehenden Kulturwehr Breisach kann durch Bewirt­
schaftung des Stauraumes bis zu dem im Planfeststellungs­
beschluß des Regierungspräsidiums Südbaden vom 12. 12.1960 
zugelassenen maximalen Stauziel von N 193,60 m + NN ein 
Retentionsvolumen von ca. 9,3 Mio m3 bereitgestellt werden. 
Mit der raumordnerischen Feststellung vom 07.03.1991 [23] 
hat das Regierungspräsidium Freiburg entschieden, daß 
der Einsatz des Kulturwehrs Breisach für den Hochwasserschutz 
mit den Zielen der Raumordnung und der Landesplanung über­
einstimmt, sofem Überflutungen von mehr als 2,5 m Höhe 
über dem Beginn der Hartholzaue unterbleiben und ökolo­
gische Flutungen stattfinden. Dies hätte bei den gegenwärtigen 
Waldbeständen im Retentionsraum zur Folge, daß sich das nutz­
bare Retentionsvolumen auf ca. 4 Mio m3 verringem würde. 
Es soll deshalb geprüft werden, ob durch ausreichend häufige 
ökologische Fluhmgen im tieferliegenden Bereich des Reten­
tionsraums wieder auenartige Lebensgemeinschaften begrün­
det werden können, welche größere Überflutungshöhen 
ertragen würden. 

Der Einsatz des Kulhtrwehrs Breisach für den Hochwasse1~ 

schutz erstreckt sich auch auf französisches Hoheitsgebiet. 
Für die Maßnalune werden derzeit die Genelunigungssverfahren 
auf der deutschen und der französischen Seite vorbereitet. 



5.3.3 Abschnitt Breisach bis Meißenheim 

In diesem Abschnitt liegen die Retentionsräume 

Breisach/Burkheim, Wyhl/Weisweil, Elzmündung und Ichen­
heim/Meißenheim. 

Für den Polder Breisach/Burkheim hat das Regierungsprä­
sidium Freiburg in seiner raumordnerischen Feststellung 

vom 07.03.1991 [23] entschieden, daß er mit den Zielen der 
Raumordnung und der Landesplanung übereinstimmt, sofem 

die ursprünglich geplanten, als nicht umweltverträglich beur­
teilten beiden Querriegel entfallen, Überflutungen mit einer 
Höhe von mehr als 2,5 m über dem Beginn der Hartholzaue 
unterbleiben und ökologische Flutungen durchgeführt werden. 

Ohne Querriegel ist im Polder Breisach/Burkheim nur ein 
Rückhaltevolumen von ca. 5 Mio m3 erreichbar. Der südliche 

Querriegel wird umgeplant und ökologisch unbedenklich 
gestaltet, so daß das Retentionsvolumen auf die benötigten 
ca. 6,5 Mio m3 gesteigert werden kann. Für die Maßnahme wird 

derzeit das Planfeststellungsverfahren vorbereitet. 
Für die drei weiteren Rückhalteräume haben die bisheri­

gen Untersuchungen keine Fakten erbracht, welche die Eig­

nung für Hochwasserschutz und Auenrenaturierung in Frage 
stellen. In jedem der Polder sind allerdings hochwertige, 

überflutungsempfindliche Biotope anzutreffen. Das benötigte 
Retentionsvolumen ist nur zu erreichen, wenn vorhandene 

Abflußhindernisse in das Überflutungsgeschehen einbezogen 
werden. Anpassungsmaßnahmen hinter den bestehenden 

Hochwasserdämmen sind für jeden der Polderräume 
erforderlich, um einen schädigenden Grundwasseranstieg zu 
verhindern. 

Die maximal erreichbaren Retentionsvolumina betragen 

beim Polder Wyhl/Weisweil 7,7 Mio m3, beim Polder Elzmün­
dung 5,3 Mio m3 und beim Polder Ichenheim/Meißenheim 

5,8 Mio m3. Für die Polder Wyhl/Weisweil und Elzmündung 
haben die Vorbereinmgen für die Planfeststellungsverfahren 

begonnen. 

5.3.4 Polder Altenheim und 
Kulturwehr Kehl 

Es handelt sich um die derzeit einzigen auf dem Gebiet 

des Landes Baden-Württemberg für den Hochwasserschutz 
einsetzbaren Rückhalteräume mit einem Retentionsvolumen 

von 18 Mio m3 in den Poldem Altenheim und derzeit 
12 Mio m3 beim Kulnmvehr Kehl. Das gesamte Retentionsvo­

lumen von 3 7 Mio m3 am Kulnmvehr Kehl steht nach Fertig­

stellung der binnenseitigen Anpassungsmaßnahmen voraus­
sichtlich ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Um die ökologische 
Situation zu verbessern, werden in den Poldern Altenheim 

derzeit probeweise ökologische Flunmgen durchgeführt, die 

positive Ergebnisse erbringen. 

5.3.5 Abschnitt Kehl bis lffezheim 
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Dieser Abschnitt ist geprägt durch die im Rhein liegenden 
Stauhaltungen Gambsheim und Iffezheim, welche binnenseitig 

erhöhte und stark vergleichmäßigte Grundwasserstände 
bewirken, so daß dort die ehemaligen Vorländer nur in dem 
Maße für die Hochwasserrückhaltung nutzbar sind, wie 

binnenseitig die Grund·wasserprobleme mit vertretbarem Auf­
wand bewältigt werden können. 

Für den Bereich nördlich von Kehl wurden wegen der 

vorstehend genannten Problematik die Untersuchungen 
zunächst auf Vorsntdien zur generellen Machbarkeit beschränkt. 

Nach den Ergebnissen erster Grundwasseruntersuchungen 
wurde nunmehr im Bereich Freistett ein Polderraum ausge­
wählt, dessen binnenseitige Auswirkungen mit den erfordet~ 

Iichen Anpassungsmaßnahmen beherrschbar erscheinen 
und der ein Rückhaltevolumen von maximal 9 Mio m3 ennög­

licht. Die ökologische Vorstudie kam zu dem Ergebnis, 

daß in diesem ökologisch wertvollen Raum bei regelmäßiger 
Wiederbeflunmg eine rasche und schadensatme Umstellung 

auf auenzugehörige Bestandteile zu erwarten ist, weil noch 
vergleichsweise viele Bestandselemente aus der Zeit vor dem 

Ausbau stammen. 
Noch stärker ausgeprägt ist dieses entlang der Stauhalnmg 

der jüngsten Stufe Iffezheim. Für den hier vorgesehenen 
rechtsrheinischen Polder Söllingen/Greffern mit einem Rück­
haltevolumen von 12,5 Mio m3 konnte das Raumordnungsver­

fahren Anfang 1994 positiv abgeschlossen werden [38]. Die 

Genehmigungsplanung und die Umweltverträglichkeitssntdie 
sind soweit gediehen, daß 1996 der Antrag auf Planfest­

stellung zu erwarten ist. Überflunmgsbedingte Erhöhungen 
der Wasserstände im Grundwasser wie in den Oberflächen­

gewässem sind durch vertretbare Anpassungs- und Begleit­
maßnahmen zu begrenzen bzw. zu venneiden. 

5.3.6 Abschnitt lffezheim bis 
Neuburgweier 

In diesem Bereich überflutet der Rhein bei Hochwasser 
noch frei das Vorland bis zu den Rheinhauptdämmen, welche 
bereits vor der Rheinkorrektion durch Tulla die Binnenseite 
vor Überflutung schützten. Eine wirkungsvollere Rückhalnmg 

kann durch den Bau eines steuerbaren Polders im heutigen 
Vorland erreicht werden. Sie ist bereits im Zusammenhang mit 

der zurückgestellten Staustufe Neuburgweier als Murgpolder 

untersucht worden. Außerdem kann durch Inanspruchnahme 
von Flächen hinter den Hauptdämmen zusätzliches 

Retentionsvolumen geschaffen werden (Retentionsraum 
Murg/Steinmauern). 
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Der in der Zusatzvereinbarung vom 16.07.1975 zum 
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Französischen Republik über den Ausbau des Rheins zwischen 

Kehi/Straßburg und Neuburgweiet/ Lauterburg vom 
04.07.1969 vorgesehene Bau der Staustufe Neuburgweier ist 

mit der Vereinbarung vom 06.1 2.1982 (s. Anhang, Anlage 1) 
zurückgestellt und durch Geschiebezugabe in den Rhein ersetzt 

worden. Wenngleich sich letztere bisher bewährt hat und der 
Staustufenbau nicht akhtell ist, muß ausreichender Rückhalte­

raum zum Ausgleich von Nachteilen bei einem möglichen 
späteren Bau der Staustufe Neuburgweier vorgehalten werden. 

Das Vorland, welches bereits gegenwärtig bei Hochwasser frei 
überströmt wird und eine natumahe Überfluhmgsaue beher­

bergt, kann über das gegebene Maß der Rückhalhmg hinaus 
nicht zum Ausgleich von Nachteilen herangezogen werden. 

Daraus folgt, daß sich die Untersuchungen vorrangig auf 
die landseitig der bestehenden Hochwasserdämme gelegenen 

Flächen im Bereich von Steinmauem erstreckten, wobei 
sowohl Polder wie auch eine Dammrückverlegung geprüft 

wurden. 
Dieses Gebiet wird von der Murg durchflossen, deren 

Hochwasserdämme es in einen nördlichen und in einen 
südlichen Bereich unterteilen. Eine vollstindige Niederlegung 

der Murgleitdämme kommt nicht in Betracht, weil dadurch 
nicht unerheblich Retentionsvolumen verloren ginge. Die 

Untersuchungen haben ergeben, daß eine freie Überfluhmg 
ökologisch von Vorteil wäre, jedoch bereits vor Tulla acker­

baulich genutzte Flächen beeinträchtigen würde. Eine 
Polderlösung mit Nord- und Südpolder würde zwar maximal 

9 Mio m3 zusätzliches Retentionsvolumen schaffen, wäre aber 
ökologisch sehr bedenklich und für die Landwirtschaft mit den 

gleichen Folgen wie eine Dammrückverlegung verbunden. 

Aus den genannten Gründen kann dieser Raum für die 
Hochwasserrückhalhmg nur eingesetzt werden, wenn anläßlich 

des Baues einer weiteren Staustufe ein zwingender Bedarf 
dafür nachgewiesen wird. 

5.3.7 Abschnitt nördlich Neuburgw eier 

In diesem Abschnitt liegen die Retentionsräume Bellen­

kopf/Rappenwört, Elisabethenwört und Rheinschanzinsel. Bei 
allen handelt es sich um nach der Tulla'schen Rheinkorrektion 

noch überflutete, erst später ausgedeichte Vorländer. Unter­
sucht wurden in verschiedenen Varianten sowohl Polder als 

auch Dammrückverlegungen. 
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Beim Retentionsraum Bellenkopf/Rappenwört wird von 
den in einer kleineren und einer größeren Variante unter 

suchten Dammrückverlegungen nur die größere ökologisch 
positiv bewertet. Beieie Lösungen sind abzustimmen mit 

vorhandenen Gebäuden und Anlagen sowie mit der geplanten 
Wassergewinnung der Stadt Karlsruhe im binnenseitigen 

Gewann Kastenwört. Auch von den beiden untersuchten 
Poldervarianten wird nur die größere als ökologisch vertret­

bar beurteilt, wenn ökologische Fluhmgen durchgeführt und 
ökologisch vertretbare Überflutungshöhen nicht überschritten 
werden. Aus diesem Grund müßte bei der größeren Variante 
ein Querriegel vorgesehen werden, um ein Retentionsvolumen 
von maximal 14,0 Mio m3 zu erreichen. 

Für den Retentionsraum Elisabethenwört können sich 

wegen des Eingriffs in das bestehende Naturschutzgebiet und 
wegen des im Rußheimer Altrhein vorkommenden seltenen, 

überfluhmgsempfindlichen Schwimmfams besondere Probleme 

bei einer Wiederüberflutung dieses seit 1935 ausgedeichten 
Gebietes ergeben. Untersucht wurden deshalb jeweils Varianten, 
die den Rußheimer Altrhein ganz oder teilweise in den 

Retentionsraum einbeziehen oder ihn ganz ausklammem Durch 
Polder könnten 11 ,9 Mio m3, 15,9 Mio m3 oder 18,7 Mio m3 

Retentionsvolumen gewonnen werden. Aus ökologischer Sicht 
ist jede Polderlösung nachteilig, weil nach den vorliegenden 

Erkenntnissen die ökologischen Rahmenbedingungen (Überflu­
tungshöhe und Durchführung ökologischer Fluhmgen) nicht 

eingehalten werden können. Auch eine Dammrückverlegung 
in kleiner Variante wäre nicht unproblematisch, weil innerhalb 

des Nahtrschutzgebietes nicht nur ein neuer Damm zu errich­
ten, sondern auch bereichsweise Gelände abzutragen wäre, 

um die ökologisch erwünschte Durchströmung des Raumes zu 

erreichen. 
Auf der Rheinschanzinset befindet sich das Kernkraftwerk 

Philippsburg. Im übrigen wird sie rein landwirtschaftlich 
genutzt und steht zum größten Teil im Eigenhtm des Landes 

Baden-Württemberg. Untersucht wurden auch hier eine große, 
den Philippsburger Altrhein einbeziehende und eine mittlere, 

ihn aussparende Variante, sowie eine kleine Variante, bei 
welcher neben dem binnenseitigen Entwässerungssystem auch 
die Erschließung des Kemkraft:werkes und dessen mögliche 

Erweiterungsflächen unberührt bleiben. Polder erbrächten 
13,9 Mio m3, 8,5 Mio m3 oder 6,2 Mio m3 Rückhaltevolumen. 

Bei Rücksichtnahme auf die vorhandenen Nutzungen wäre 

die kleine Polderlösung zu wählen. 



6. Nachweis der Wirkung 
der Hochwasserrückhaltemaß­
nahmen 

6.1 Grundsätzliche Anmerkung 

Anzustreben war eine Lösung, welche der doppelten 

Zielsetzung des Integrierten Rheinprogrammes, den Hochwas­
serschutz gleichrangig mit einer Auenregeneration zu 

betreiben, gerecht wird . Soweit dies möglich ist, werden beide 
Ziele für die Maßnalunen des Rahmenkonzeptes Teil I auf 
denselben Flächen verwirklicht. 

Die Hochwasserschutzwirkung unterschiedlicher Rückhalte­

maßnahmen läßt sich nicht unmittelbar durch die Summe 
der Rückhaltevolumina e1messen. Sie hängt vielmehr von der 

geographischen Lage der einzelnen Retentionsräume sowie 
von deren Betriebsart und vom Einsatzzeitpunkt (Reglements 

für die Einzelräume) ab. Diese stehen in der Gesamtkonzep­
tion für einen umweltverträglichen Hochwasserschutz 

miteinander in einem engen Zusammenhang, weil jede Rück­
haltung oberstrom den weiteren Ablauf der Hochwasserwelle 

beeinflußt. Die Wirkung jeder gewählten Konzeption bedurfte 
deshalb einer rechnerischen Überprüfung, wobei im End­

ergebnis jene Lösung zu wählen war, welche den vertraglich 
vereinbarten Hochwasserschutz mit den bestmöglichen 

ökologischen Bedingungen verbindet. Um diese Lösung zu fin­
den, war auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse 

aus den möglichen 14 Rückhalteräumen ( vgl. Teil I, Kap. 5) 
eine Vielzahl von Varianten zu berechnen. 

Die im Lösungsvorschlag optimierte Variante ist erst mit 

der Fertigstellung aller Rückhaltemaßnahmen einsatzbereit. 
Mit der fortschreitenden Bereitstellung der einzelnen 

Retentionsräume sind die Reglements für die Einzelräume so 
anzupassen, daß stets der bestmögliche Hochwasserschutz 

auch vor Erreichen des vertraglich vereinbarten Hochwasser­
schutzziels erreicht wird. Diese "Zwischenreglements" sind 

nicht Gegenstand der folgenden Überlegungen. Sie können 
nur im Zuge der Realisierung der Gesamtkonzeption konkret 
entwickelt und abgestimmt werden. 

Teil I 
Wiederherstellung des 

Hochwasserschutzes 

6.2. Vorgehensweise 

Die Wirkungen der geplanten Hochwasserschutzmaßnah­
men im Rheinabschnitt von Basel bis Wonns wurden von der 

"Arbeitsgruppe Nachweis der Wirkung der Rückhaltemaß­

nahmen" des "Technischen Ausschusses" der "Ständigen Kom­
mission" mit Hilfe des von ihr autorisierten mathematischen 

"Synoptischen Hochwasserablaufmodells" geprüft. 
Die Landesanstalt für Unn.veltschutz Baden-Württemberg 
wurde beauftragt, die Simulationsrechnungen durchzuführen 
(näheres [42]) . 

Den Untersuchungen liegen 15 historische Hochwasserer­

eignisse unterschiedlicher Ganglinienfonn zugrunde, die 
jeweils rechnerisch soweit vergrößert wurden, daß ihre Schei­

telabflüsse für den Zustand nach dem Oberrheinausbau eine 

Jährlichkeil von 200 Jahren (HQ 200 = 5700 m3/s) am Pegel 
Maxau, bzw. 220 Jahren (HQ 220 = 6800 m3js) am Pegel 
Wom1s erreichten (vgl. Kap. 1.1). Für diese Hochwasserwellen 

wurde unter Einsatz von unterschiedlich kombinierten Rück­

haltemaßnahmen und Steuerreglements (Berechnungsvarian­
ten) überprüft, ob unterhalb der Ausbaustrecke der vertrag­

lich vereinbarte Hochwasserschutz wieder hergestellt werden 
kann. Da das Abflußve1mögen des Rheins zwischen Iffezheim 

und Maxau mit 5000 m3/s dem bei Maxau entspricht, 
gelten die Kriterien für Maxau auch für diesen Abschnitt. 

Die vorgesehenen Retentionsmaßnahmen wurden anhand 
hydraulischer und ökologischer Vorgaben der planenden 

Dienststellen modellmäßig nachgebildet und eingesetzt. Hier­
bei sind die wesentlichen ökologischen Randbedingungen 

(durchflossene Räume und maximale Überflutung von 2.5 m 
über unterem Beginn der Hartholzaue) eingehalten. Da die 

Grenze zwischen oberer Silberweidenaue und unterer 
Hartholzaue für die einzelnen Rückhalteräume derzeit noch 

nicht festliegt, bzw. sich erst durch den Betrieb einstellen wird 
' 

wurde mit einer maximalen Überflutungshöhe von 2,5 m 

über mittlerem Geländeniveau gerechnet. Bei jeder Berech­
nungsvariante wurde eine Optimierung des Reglements der 

Einzelmaßnahmen angestrebt, wobei die Beurteilung der 

Rechenergebnisse sich in erster Linie an Maßstäben orientiert 
die von der "HochwasseJ~Studienkommission für den Rhein" 
(HSK) festgelegt wurden (s. Kap. 1.1). 

' 

Im Zuge der Berechnungen wurde das Synoptische Modell 
angepaßt, um den Fortschritt der Planungen für Maßnahmen 
sowohl auf rheinland-pfälzischer als auch baden-württem­

bergischer Seite zu berücksichtigen. Da die Berechnungen zum 

Wirksamkeitsnachweis auch französische und rheinland-pfäl­
zische Maßnahmen beinhalten, wurden sie in enger 

Abstimmung mit den zuständigen französischen und deutschen 
Dienststellen durchgeführt. 
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Wenn ökologische Fluttmgen durchgeführt werden, kann 
der Fall eintreten, daß für die Hochwasserrückhalttmg infolge 
einer gewissen Vorfüllung der Retentionsräume nicht mehr 
das gesamte Rückhaltevolumen zur Verfügung steht. Für den 
Wirksamkeitsnachweis war deshalb ein zweistt1figes Vorgehen 
vorgegeben: Zunächst wurde geprüft, ob die Hochwas­
serschutzziele ohne Einschränkungen durch ökologische Flu­
tungen und unter Einhaltlmg der ökologischen Rand­
bedingungen erreicht werden können (Stlife I). Mit den vor­
liegenden Ergebnissen ist die erste Stt1fe des Wirksamkeits· 
nachweises abgeschlossen. Gegenwärtig wird em1ittelt, ob und 
wie der Hochwasserschutz unter Einbeziehung ökologischer 
Fluttmgen in den Rückhalteräume geleistet werden kann 
(Stufe II) . 

6.3 Berechnungsergebnisse und 
Schlußfolgerungen 

Aus einer sehr großen Anzahl von Simulationsberechnun­
gen wurden 62 Varianten ausgewertet, dokumentiert und 
in einer intemationalen Arbeitsgruppe erörtert und beurteilt. 
[42]. Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus den Unter­
suchungen der Hochwasset~Sttidienkommission für den Rhein 
wurde eine Optimierung der in Reglements festgelegten Maß­
nahmeneinsätze vorgenommen. Hierbei wurden neben dem 
angestrebten Ziel des Hochwasserschutzes und der Einhaltung 
ökologischer Randbedingungen Aspekte hinsichtlich der 
praktischen Umsetzung der modellmäßig eingesetzten Steue­
rungsvorgaben berücksichtigt. Es ist schließlich gelungen, v.a. 
durch eine Optimierung des Einsatzes des Kultlll'\vehres Kehl 
und des Sonderbetriebs der Rheinkraftwerke alle untersuchten 
Hochwasser so abzumindern, daß die Forderungen des 
Hochwasserschutzes unter Beachtlmg der wesentlichen ökolo­
gischen Rahmenbedingungen erfüllt sind. Dieses Ergebnis ist 
direkt an das den betreffenden Berechnungen zugrundegelegte 
Reglement gebunden. Sollten beispielsweise die Einsätze 
der Maßnahmen zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen, ist das 
Erreichen des Hochwasserschutzzieles nicht mehr gewährleistet. 

Es wurde auch festgestellt, daß der vertraglich vereinbarte 
Hochwasserschutz mit Dammrückverlegungen allein nicht zu 
erreichen ist. Es werden überwiegend gesteuerte Polder 
benötigt, die auf umweltverträgliche Weise betrieben werden 
sollen. Im einzelnen können folgende Schlußfolgerungen 
gezogen werden: 
.,.. Südlich der Staustt1fe Iffezheim sind alle betrachteten Rück­
halteräume erforderlich. Da mit diesen Räumen nur ca. 50% 
der durch den Ausbau verlorengegangenen Überfluttmgsfläche 
von ca. 130 km2 zurückgewonnen werden kann, müssen diese 
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möglichst effektiv eingesetzt werden. Zur Erreichung der ver­
traglich vereinbarten Hochwassersicherheit, insbesondere auf 
der Rheinstrecke zwischen Iffezheim und Karlsruhe, müssen 
sie daher gesteuert betrieben werden. 
.,.. Für den Hochwasserschutz im Bereich der Neckannündung 
sind zusätzlich alle betrachteten Rückhalteräume nördlich 
der Murgmündung notwendig. Wird für die Rheinschanzinset 
die Polderversion vorgesehen, sind bei den Räumen Bellenkopf 
und Elisabethenwört Dammrückverlegungen, welche nach 
ökologischen Kriterien zu bevorzugen sind, oder Polder mög­
lich. 
.,.. Im Bereich der Murgmündung wurden mehrere Lösungs­
möglichkeiten untersucht. Im Hinblick auf einen späteren Bau 
der zur Zeit zurückgestellten Staustufe bei Neuburgweier, und 
dem dann erforderlichen Rückhalteraum zum Ausgleich 
von Nachteilen bezüglich des Hochwasserschutzes unterhalb 
dieser Staustt1fe, wurde dieser Raum aus dem vorliegenden 
Maßnahmenkatalog gestrichen. Eine Beseitigung der Leit­
dämme der Murg im Mündungsbereich würde die Retentions­
wirkung der südlich gelegenen Rheinvorländer und damit den 
Hochwasserschutz vennindern. Die Hochwasserdämme im 
Bereich der Murgmündung sind daher im heutigen Zustand im 
Berechnungsmodell berücksichtigt. 

Zum Themenbereich der ökologischen Fluttmgen laufen in 
Stufe II des Wirksamkeitsnachweises umfangreiche Unter­
suchungen, mittels derer eine Optimierung der Steuerung öko­
logischer Fluttmgen im Zusammenspiel mit der Zielsetzung 
der Wiederherstellung des vonnals vorhandenen Hochwasser­
schutzes vorgenommen werden soll. 
Auf ökologische Fluttmgen soll im Einzelfall nur verzichtet 
werden, wenn durch sie das Erreichen des Hochwasserschutz­
zieles beeinträchtigt wird. 

Der Einsatz ökologischer Flutungen ohne deren Abbruch 
im Retentionsfall ist mit einem Volumenverlust verbunden, 
der die Wirksamkeit der so betriebenen Maßnahmen deutlich 
herabsetzt. Bei diesbezüglichen Probeberechnungen mit (nicht 
abgebrochenen) ökologischen Fluttmgen bei sechs Maßnah­
men oberhalb Iffezheim konnte aufgrund des Retentions­
verlustes das Hochwasserschutzziel nicht erreicht werden. 

Die zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse des Wirk­
samkeitsnachweises Stt1fe II zeigen, daß ökologische Flutungen 
der Retentionsräume südlich von Iffezheim das Hochwasser­
schutzziel nicht beeinträchtigen und die Räume nahezu voll­
ständig für die Hochwasserrückhaltung zur Verfügung stehen , 
wenn vor dem Retentionsfall ökologische Fluttmgen bei 
ca. 2.800 ml/s Rheinabfluß (vor Ort) abgebrochen werden. 



7. Lösungsvorschlag 

7.1 Der Vorschlag für das Rahmenkonzept 

Die durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, daß 
jeder der in Betracht gezogenen Rückhalteräume sowohl 
für die Hochwasserretention wie für die Wiederbegründung von 
Auen geeignet ist, sich beide Ziele jedoch nicht überall bzw. 
bei jeder Variante auf denselben Flächen wi rkungsvoll mitein­
ander verbinden lassen. Ferner hat sich gezeigt, daß jeder 
dieser Räume benötigt wird, um die vertraglich vereinbarte 
Sicherheit gegen Hochwasser wiederherzustellen. Im Hinblick 
auf die nicht behebbare Unsicherheit, ob in den Gestat­
tungsverfahren für die einzelnen Rückhalteräume die Plamm­
gen im vollen Umfange durchgesetzt werden können sowie 
die Berücksichtigung von Volumenverlusten durch ökologische 
Flutungen wäre es nicht zu verantworten, die geringen, ent­
lang der Ausbaustrecke eventuell noch verfügbaren Reserven 
an Retentionsvolumen zugunsten großzügiger ökologischer 
Lösungen im Bereich der freien Rheinstrecke zu verplanen. 
Der in diesem Bereich bestehende zusätzliche Rückhaltebedarf 
muß in den Retentionsräumen Bellenkopf/Rappenwört, 
Elisabethenwört und Rheinschanzinset bereitgestellt werden. 
Als Varianten kommen Dammrückverlegungen oder Polder 
nur für die Rückhalteräume Bellenkopf/Rappenwört und Elisa­
bethenwört in Betracht. 

7. 1 . 1 Bereich entlang der Ausbaustrecke 

Im Abschnitt zwischen Breisach und Iffezheim sollen -
zusätzlich zum bestehenden Kulturwehr Kehl/Straßburg und 
zu den vorhandenen Poldern Altenheim - in den Räumen 
Breisach/Burkheim, Wyhl/Weisweil , Elzmündung, Ichen­
heim/Meißenheim, Freistett und Söllingen/Greffern Polder ein­
gerichtet und das bestehende Kulturwehr Breisach zur Hoch­
wasserrückhaltung herangezogen werden. In diesen Räumen 
soll Hochwasser auf eine möglichst den natürlichen Verhältnis­
sen entsprechende Weise zurückhalten werden. Weil damit 
allein das Hochwasserschutzziel nicht erreicht werden kann, 
ist das darüber hinaus bis Iffezheim benötigte Retentionsvolu­
men südlich des Kulturwehres Breisach bereitzustellen. 
Dort hat jede eine Wiederüberflutung ennöglichende Variante 
nachhaltige Eingriffe in die vorhandene Substanz zur Folge. 

Für den Raum südlich des Kulturwehrs Breisach wird 
die Wahl zwischen den in Betracht kommenden Varianten nebst 
Untervarianten im Raumordnungsverfahren getroffen, 
wobei ein Retentionsvolumen von mindestens 25 Mio m3 zu 
gewährleisten ist. 

Abb. 1-12 Das Oben·beingebiet von Basel bis Mannbeim 

Für das Kulnnwehr Breisach wird angenommen, daß das 
benötigte Retentionsvolumen unvennindert zur Verfügung 
stehen wird. Dazu muß entweder durch häufigere Überflutun­
gen die Entwicklung auenartiger Lebensgemeinschaften in den 
tieferliegenden Bereichen ermöglicht oder bereichsweise eine 
2,5 m übersteigende Überflunmgshöhe zugelassen werden. 
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7 .1.2 Bereich entlang der freien 
Rheinstrecke 

Der Raum Murg!Steinmauern ist in seinem derzeitigen 
Zustand zu belassen. Er muß für den Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen des eventuellen Baues einer weiteren Staustufe 
vorgehalten werden. 

Für die Rheinschanzinsel kommt mit Rücksicht auf den 
Kraftwerksstandort nur eine kleine Lösung in Betracht. Dabei 
ist der Polderlösung der Vorzug zu geben, weil mit ihr 
alsbald ohne gravierende Eingriffe in vorhandene Nutzungen 
für den Raum Mannheim/Ludwigshafen besonders wirksamer 
Rückhalteraum geschaffen werden kann. Da in diesem 
Polder nach den vorliegenden Erkenntnissen eine Auenrenatu­
rierung problematisch ist, liegt es nahe, vorerst lediglich 
die landwirtschaftliche Nutzung auf Grünlandbewirtschaftung 
umzustellen. 

Benötigt werden außerdem die Räume Bellenkopf/Rappen­
wört und Elisabethenwört. Für beide Räume kommen sowohl 
Dammrückverlegungen als auch Polder in Betracht. Die Aus­
wahl der am besten geeigneten Kombination soll einem 
gemeinsamen Raumordnungsverfahren vorbehalten bleiben. 

Weitere Einzelheiten zum Lösungsvorschlag sind in 
Abb. 1-13 enthalten. 

7.2 Weiteres Vorgehen 

Derzeit werden vorrangig die Anpassungsmaßnahmen am 
Kulturwehr Kehi/Straßburg und an den Poldern Altenheim 
vorangetrieben. 

Die Umsetzung des vorliegenden Rahmenkonzeptes zur 
Wiederherstellung des Hochwasserschutzes wird sich aus 
finanziellen wie auch Verfahrensgründen über einen längeren 
Zeitraum erstrecken. Da der Hochwasserschutz sehr dringlich 
zu verbessern ist, müssen vorrangig Lösungen verwirklicht 
werden, die möglichst bald weiteres Rückhaltevolumen schaf­
fen. 

Der nördlichste Rückhalteraum entlang der ausgebauten 
Rheinstrecke ist der relativ große Polder Söllingen/ Gref­

fern. Er kann für den Hochwasserschutz entlang der freien 
Rheinstrecke, vor allem unmittelbar unterhalb von Iffezheim, 
gezielt und mit hoher Wirkung eingesetzt werden. 
Aufgmnd des vorliegenden positiven Raumordnungsbeschlus­
ses und der fortgeschrittenen Planung kann das Planfeststel­
lungsverfahren in Kürze eingeleitet werden. 

Nr. Rückhalteraum iTyp Ret.- max. Projektphase Kosten Kosten 
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10 Söllingen/Greffem 

11 Murg/Steinmauern 

Vorland­
tieferlegung 
oder Wehr 

Wehr 

Polder 

Polder 

Polder 

Polder 

Wehr 

mittlerer Polder 

Polder 

Räche Ret.-

ha 

Wolumen 

Miom3 

25,0 

9,3 

6,5 

7,7 

5,3 

5,8 

17,6 

37,0 

9,0 

12,0 Vorbereitung PFV 

zurückgestellt 

min.* max.* 

MioDM Mio DM 

56 

73 

······· ······· ······ ···-· ···· ······-······ ··· ·· ···· . ---- ------- ---------------- -··· ····· ····· ··· ··· · ............. .... ... .. .. ........... .... ..... ..... ......... ........ .... ...... ... ....... . 
12 Bellenkopf/ Rappenwört Dammrückverl. 

oder Polder 

13 Elisabethenwört 

14 Rheinschanzinsel 

Dammrückverl. 
oder Polder 

kleiner Polder 

Abb. 1- 13 Lösungsvorscbfagjür die IRP-Maßnabmen 

510 

400 

210 

14,0 vorgeplant 61 88 

11 ,9 vorgeplant 35 48 

6,2 vorgeplant 23 23 

'Stand 1991/92 



Aufgrund der vorliegenden raumordnerischen Feststel­
lung für den Einsatz des bereits bestehenden Kulturwehres 

Breisach zur Hochwasserrückhaltung und für den Polder 

Breisach/ Burkheim sind diese beiden Maßnahmen so rasch 
wie möglich weiter zu planen und nach Planfeststellung zu 
realisieren. 

Eine Tieferlegung der zu überflutenden Flächen im Raum 
südlich des Kulturwehres Breisach würde von Anfang an 
mit fortschreitendem Geländeabtrag zunehmendes Rückhalte­
volumen bringen. Die Entscheidung über die Varianten soll 
spätestens im weiterzuführenden Raumordnungsverfahren 
erfolgen. Es soll so schnell wie möglich wiederaufgenommen 
werden. 

Aufgrund des verabschiedeten Rahmenkonzeptes, der 
Aufnahme in den Regionalplan Südlicher Oberrhein als dessen 
Ziele, und der bisherigen umfangreichen Untersuchungen sind 
für die Polder Wyhl/Weisweil und Polder Elzmündung 

keine Raumordnungsverfahren erforderlich. Somit kann 
für diese beiden Räume unverzüglich mit der Erstellung der 
Planfeststellungsunterlagen begonnen werden. 

Der Polder Rheinschanzinsel hat als nördlichster 
rechtsrheinischer und gezielt einsetzbarer Rückhalteraum für 
den Schutz des Raumes Mannheim/Ludwigshafen besondere 
Bedeutung. Die erforderlichen Planungen sind baldmöglichst 
zu erarbeiten. 

Für alle übrigen Retentionsräume ist es unverzicht­
bar, ihre Realisierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit dem 
Instrumentarium der Landesplanung abzusichern. Dies 
betrifft nicht nur die Rückhalteräume; auch im Hinterland 
dürfen nur solche Nutzungen neu zugelassen werden, die 
keine erweiterten oder zusätzlichen Anpassungsmaßnahmen 
insbesondere zum Schutz vor ansteigendem Grundwasser 
erfordem. Nur unter diesen Voraussetzungen sind die bisherigen 
Aussagen über die generelle Machbarkeit der Rückhalteräume 
auf Dauer zutreffend. 

7.3 Ausbl ick- möglicher Spielraum 
bei der Real isierung 

Teil I 
Wiederherstellung des 

Hochwasserschutzes 

Das Rahmenkonzept für den Hochwasserschutz am Ober­
rhein stellt eine ausgewogene Gesamtkonzeption dar. 
Es umfaßt die Wiederherstellung des vertraglich vereinbarten 
Hochwasserschutzes ebenso wie die Renaturierung auenartiger 
Biotope in den Retentionsräumen, soweit dies unter den 
gegebenen Bedingungen möglich ist. Innerhalb dieses 
Rahmenkonzeptes steht die Nutzung der vorgesehenen Räume 
für den Hochwasserschutz nicht zur Disposition; es können 
lediglich kleinere Abänderungen der für die einzelnen 
Retentionsräume vorgesehenen Maßnahmen aufgefangen und 
ausgeglichen werden. 

Da den Berechnungen des Wirksamkeitsnachweises 
bezüglich der ökologisch verträglichen Überflutungshöhe ein 
mittleres Geländeniveau zugrunde gelegt wurde, beinhaltet 
das Rahmenkonzept, daß in einzelnen Retentionsräumen bei 
maximalen Überflutungen bereichsweise Höhen von 2,5 m 
über unterem Hartholzauenniveau überschritten werden. Nur 
unter dieser Voraussetzung kann innerhalb dieser Konzeption 
der vertraglich vereinbarte Hochwasserschutz erreicht 
werden. Sollten sich im Verlauf von Verfahren Korrekturen 
ergeben, welche das Retentionsvolumen einzelner Rämne 
vem1indem, so müßten unveJmeidbar diese Volumenverluste 
an anderer Stelle ausgeglichen werden. Möglich wäre 
das durch die Planung zusätzlicher ökologisch verträglicher 
Abflußhindernisse, weiter verzögerte Einsatzzeitpunkte, Anhe­
ben der Überflutungshöhe auf mehr als 2,5 m während der 
Zeit der Vegetationsruhe, Vergrößerung des Retentionsvolu­
mens im Bereich südlich des Kulturwehres Breisach oder Aus­
dehnung der Retentionsflächen über die Dämme der Thlla'­
schen Rheinkorrektion hinaus ins Hinterland. Dabei würde 
jede dieser Maßnahmen, selbst wenn die Grenze zur Um­
weltunverträglichkeit nicht überschritten würde, die Situation 
in dem betroffenen Gebiet verschlechtem und damit größere 
Widerstände auslösen. Nichtökologische Vergehensweisen 
würden der Zielsetzung des Integrierten Rheinprogramms 
widersprechen. Sie vvären erst nach Änderung dieses Program­
mes und auch nur dann zulässig, wenn der vertraglich 
vereinbarte Hochwasserschutz auf umweltverträgliche Weise 
nicht erreicht werden könnte. 
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Erhaltung und Renaturierung 
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Zusammenfassung 

Das Integrierte Rheinprogramm (lRP) hat neben der um­
weltverträglichen Wiederherstellung des vor dem Ober­
rheinausbau vorhandenen Hochwasserschutzes gleichrangig 
die Erhaltung und Wiederherstellung einer naturnahen 
Auelandschaft am Oberrhein zum Ziel. Das Rahmenkonzept 
legt in den Grundzügen dar, wie diese Ziele zu erreichen sind. 
Teil I des Rahmenkonzeptes befaßt sich mit der Wiederherstel­
lung des Hochwasserschutzes und enthält ökologische Vor­
gaben, soweit diese für eine umweltverträgliche Durchführung 
des Hochwasserschutzes erforderlich sind. Damit ist gewähr­
leistet, daß der Hochwasserschutz einen Beitrag zur Erhaltung 
und Wiederherstellung der Auelandschaft am Oberrhein 
leisten wird. Im vorliegenden Teil II des Rahmenkonzeptes 
wird die ökologische Zielsetzung des IRP weiter differenziert. 
Außerdem werden jene Maßnahmen benannt, die zwar 
zur Erreichung der ökologischen Ziele erforderlich sind, 
jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit den Maßnahmen 
des Rahmenkonzeptes I stehen. Hierbei wird zwischen den 
Teilbereichen rezente Aue, Dammrückverlegungsgebiete, 
gesteuerte Rückhalteräume, Altaue und trockengefallene Aue 
unterschieden. Mögliche ökologische Verbesserungen im 
Rheinbett sind nicht Gegenstand des Integrierten Rheinpro­
granuns und damit auch nicht Teil des Rahmenkonzeptes. 

In den heutigen Überflutungsgebieten sowie in den 
geplanten Dammrückverlegungs- und Poldergebieten wird als 
Ziel die Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer von regel­
mäßigen Überflutungen geprägten, naturnahen Auelandschaft 
angestrebt. Sie sollte soweit wie möglich das Spektrum der für 
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die Oberrheinebene typischen Biotope, Lebensgemeinschaften, 
Arten und Funktionen enthalten. In den auch künftig von 
Überschwemmungen des Rheins abgetrennten Bereichen der 
Altaue und trockengefallenen Aue sollten jene Lebensräume 
erhalten und miteinander vemetzt werden, die zwar aufgrund 
der ausbleibenden Überflutungen keine typischen Auebiotope 
mehr sind, sich jedoch hinsichtlich Artenzusammensetzung 
und Standortgegebenheiten natumah entwickelt haben. 

Fachliche Grundlage des Teils II ist das Grundsatzpapier 
"Auenschutz und Auenrenaturierung im Integrierten Rhein­
programm" [1 7]. Da die Untersuchungen und Planungen für 
einen umweltverträglichen Hochwasserschutz ihrer Dringlich­
keit wegen auch von der Naturschutzverwaltung vorrangig 
bearbeitet wurden, weist der Teil II des Rahmenkonzeptes 
gegenüber dem Teil I eine geringere Bearbeitungstiefe auf. Es 
werden deshalb im Teil II nicht nur derzeit umsetzungsfähige 
Planungen vorgestellt, sandem auch die noch erforderlichen 
Untersuchungen und zu erstellenden Planungen benannt. 

Es werden zahlreiche vorhandene Programme und Pla­
nungen aufgeführt, die dazu beitragen können, diese ökologi­
schen Ziele zu erreichen. Darüber hinaus werden Vorschläge 
für weitergehende Schutzgebiets- und Biotopsystemplanungen 
unterbreitet. Sie betreffen jene Teile der Rheinniederung, 
für die umfassende Konzeptionen zur Erhaltung und Entwick­
lung der Auelandschaft noch fehlen. 

Schließlich enthält der Teil II des Rahmenkonzeptes Vor­
schläge für Sofortmaßnahmen, mit denen ohne großen 
finanziellen Aufwand erste Schritte zur Erreichung der öko­
logischen Ziele gemacht werden können. 
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1. Bisherige Entwicklung der 
Oberrheinaue und Ausgangs­
situation 

1.1 Auswirkungen der 
Oberrheinkorrektion und des 
Oberrheinausbaus 

Voraussetzung für die heutige intensive Nutzung der Obet~ 

rheinniederung sind die großräumigen Eingriffe in das Fluß­
system und den Wasserhaushalt des Oberrheins seit Beginn des 
19. Jahrhunderts. Die wasserbauliehen Maßnahmen und nach­
folgenden Nutzungsintensivierungen haben das Aueökosystem 
nachhaltig verändert. Betrachtet man den Oberrhein in 
seinem natürlichen Zustand, lassen sich zwei unterschiedliche 
naturräumliche Einheiten unterscheiden, 
~ Purkationszone zwischen Basel und Lauterburg mit einem 
in zahlreiche Stromanne aufgespalteten Rheinverlauf, 
~ die nördlich daran anschließende Mäanderzone, in der der 
Rhein in einem durchgehenden Bett in weiten Schlingen 
(Mäandern) floß. 

In diesem vom Menschen nur wenig beeinflußten Zustand 
vor der Rheinkorrektion war das Ökosystem der Oberrheinaue 
viel stärker vom Rhein beeinflußt als im gegenwärtigen 
Zust1nd. Besonders die regelmäßigen und großflächigen Über­
schwemmungen sorgten mit ihrer landschaftsfonnenden 
Kraft für dauernde Veränderungen und eine außerordentliche 
Vielfalt an Biotopen und Lebensgemeinschaften. Sie waren der 
dominierende Standortfaktor in der Rheiniederung. 

Durch die Tulla 'sche Oberrheinkorrektion (181 7 bis 
1880) wurden in der Purkationszone der in zahlreiche Seiten­
anne aufgeteilte Strom in einem Hauptbett zusammengefaßt 

Abb. 11 -1 Historiscbe Karte des R!Jeinlaufes von Jl'laldslml bis Bingen zu Anfang des 
19. j a!Jr!Junderls (nac!J Honse!O 

40 

und in der Mäanderzone die weiten Flußschlingen durch­
stochen und damit das Flußbett begradigt. Zeitgleich wurden 
Landgewinnungs- und Entwässerungsmaßnahmen durchge­
führt sowie die Ufer befestigt und ein durchgehendes Hoch­
wasserdammsystem erstellt. Teilabschnitte davon wurden im 
20. Jahrhundert noch näher an den Strom vorverlegt. 

Als Folge davon verkleinerte sich die frei überflutbare 
Fläche des Stromes erheblich . So gingen etwa auf der Strecke 
Märkt (bei Basel) bis Karlsruhe rund 660 Quadratkilometer 
Fläche durch den Deichbau und weitere rund 80 Quadratkilo­
meter durch die Tiefenerosion des Rheinbettes verloren. 
(s. Abb.II-3). Dies entspricht einem Verlust von insgesamt ca. 
7 4% des natürlichen Überschwemmungsgebietes [ 10] . 

In dieser von den Überflutungen abgeschnittenen 
"Altaue" entwickelten sich durch fast vollständige Verlandung 
der Auegewässer, durch Nutzungsänderungen und durch Aus­
bleiben der Überschwemmungen Lebensräume mit nicht mehr 
an Überschwemmungen angepaßten Lebensgemeinschaften, 
auetypische Pflanzen- und Tierarten starben aus. Aus der weit­
gehend natumahen Auelandschaft wurde eine nur noch 
bedingt naturnahe, zum Teil auch naturferne Kulturlandschaft. 

Auch in der verbliebenen Aue veränderten sich - zum Teil 
erheblich - die Standortbedingungen. Das Verhältnis von 
Land- zu Wasserflächen nahm zugunsten der Landflächen zu . 
Dies gilt besonders für den südlichen Oberrhein, wo ein Groß­
teil der Auegewässer zur Verlandung gebracht oder vom Rhein 
abgetrennt wurde. Die über 2000 Inseln im südlichen Oberr­
hein verschwanden fast völlig. Mit einer verbesserten 
Erschließung und den zum Teil trockeneren Standortverhält­
nissen waren erhebliche Veränderungen in der Bewirtschaf­
tung der Flächen verbunden. Höherliegende Waldflächen und 
Wiesen wurden in ackerbauliche Nutzung genommen, 

Sumpfland und Gewässer wurden nach 
Trockenlegung und Verlandung der plan­
mäßigen forstlichen Nutzung zugeführt. 
Zwar verschwanden infolge der Rhein­
korrektion die nantrnahen, auetypischen 
Lebensräume nicht völlig aus der 
Überflutungsaue; es kam jedoch auch in 
den weiterhin überfluteten Bereichen 
zu einer deutlichen flächenmäßigen Ver­
schiebung zugunsten kulntrbedingter 

Lebensräume, die mit einem Rückgang vor allem der Arten 
verbunden war, die großräumige Habitat1nsprüche besitzen 
oder auf besonders naturnahe Bedingungen angewiesen 
sind, wie z.B. dem Biber (Castor fiber) , dem Schvvarzstorch 
(Ciconia nigra) oder dem Fischadler (Pandion halliaetus). 



Abb. 11-2 Lauf des Rbeins imja!Jre 1838 (BereiciJ Straßburg) 
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Staustufe !J!ezbeim 

Südlich von Breisach ergab sich eine starke Erosion des 
Rheinbettes. Mit dem dadurch fallenden Grundwasserstand 
verschwanden die Auegewässer, die Aueveget1tion st1rb ab, 
und die auf sie angewiesenen Tierarten gingen zurück. Es ent­
wickelte sich sukzessive eine Trockenlandschaft, die jedoch 
heute aufgrund ihrer floristischen und faunistischen Vielfalt, 
z.B. ihrem Orchideen- und Insektenreichtum, bei der allgemei­
nen Artenveratmung der umgebenden Landschaften 
schutzwürdige Lebensgemeinschaften aufweist. 

Trotz der nachteil igen Veränderungen waren jedoch in 
der Oberrheinlandschaft gegenüber dem heutigen Zustand 
noch wesentlich naturnähere und besser vemetzte Biotope 
und Lebensgemeinschaften vorhanden. 
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Beim Oberrheinausbau (1928- 1977) wurden zwischen 
Baselund Iffezheim 10 Staustufen gebaut (Rheinseitenkanal 
zwischen Basel und Breisach, Schlingenlösung zwischen 
Breisach und Straßburg und Vollausbau zwischen Straßburg 
und Iffezheim). Mit der Schlingenlösung und dem Vollausbau 
verbunden war der Bau von Seitendämmen längs der Kraft­
werkskanäle und des Hauptstroms, die den größten Teil der 
bis dahin noch verbliebenen, angrenzenden Aue - insgesamt 
130 Quadratkilometer- ebenfalls von den Überflutungen des 
Rheins abtrennten. (Abb.II-3) 

Südlich von Breisach führte die Ausleitung der Hauptwas­
sennenge in den Rheinseitenkanal zu einem weiteren Absin­
ken des Grundwasserspiegels, so daß das Grundvvasser nicht 
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- Verbleibendes Überschwemmungsgebiet 
CJ Verlust durch Ausbau bis lffezheim 

CJ Verlust durch Erosion (Basel - Bre isach) 

CJ Verlust durch Deichbau (HONSELLJTULLA) 

Abb. 11 -3 Entwicklung der ÜbeJjfutungsfliicben zwiscben Märkt (Kembs) und Ma.rau 
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mehr pflanzenverfügbar ist und sich nur Trockenheit ertragen­
de Pflanzengesellschaften halten können. 

Zwischen Breisach und Iffezheim sind durch die Ausdei­
chung nur noch im Bereich der Schlingen kleinste Reste 
der Überflutungsaue erhalten geblieben. Sie können nur noch 
als bedingt natumah angesehen werden, da durch den Kraft­
werkbetrieb keine natumahen Überflutungen mehr erfolgen. 
Man bezeichnet sie daher auch als "Bastardaue". 

Auf den ausgedeichten Flächen entwickelte sich auf 
Kosten naturnaher, von Überflutungen, Erosion, Sedimentati­
on und starken Grundwasserschwankungen geprägter Auebio­
tope eine Kulturlandschaft mit wesentlich geringerer Standort­
vielfalt. Mit dem deutlich stärkeren Einfluß des Menschen sind 
Nutzungen verbunden, die in der früheren Überflutungsaue 
nicht oder kaum zu finden waren (vgl. Teil li, Kap. 1.2) . 

Nördlich der Ausbaustrecke ist noch ein zusammenhän­
gendes Band der Überflutungsaue vorhanden, doch auch hier 
kam es durch die Vorverlegung von Hochwasserdämmen zu 
einer flächenmäßigen Dezimierung der frei überflutbaren 
Bereiche. Abschnittsweise ist der früher mehrere Kilometer 
breite überflutbare Bereich auf eine Breite von ca. 200 Meter 
zusammengeschrumpft. Der Versuch, auch die Überflutungs­
aue maximal nutzbar zu machen (Ackernutzung im 
Überflutungsbereich, Reinbestände von nichtheimischen Baum­
arten, Kiesabbau, Erholungsnutzung) hat zu starken Beein­
trächtigungen gefüh rt, so daß wirklich natumah ausgebildete 
Auebiotope zumeist nur auf kleinen, teilweise isolierten 
Restflächen erhalten sind. 

Durch den Oberrheinausbau ist die Funktion des Rheins 
und seiner Aue als wichtiges Vernetzungselement zwischen 
mitteleuropäischen Landschaften sehr stark beeinträchtigt 
worden. Durch die 10 Staustufen ist der Rhein auf einer 
Strecke von 160 km für viele Organismen nicht mehr passier­
bar und die Verbindung vom Rhein zu den meisten Neben­
gewässern unterbrochen. Ein durchgehendes intaktes Aueband 
als Lebensraum und Vemetzungselement in einem großräumi­
gen Biotopverbund ist nicht mehr vorhanden. 

1 .2 Aktuelle Nutzung der Auelandschaft 
und ihre Auswirkungen auf das 
Ökosystem 

Aufgrund ihrer geographischen Lage und standörtlichen 
Gegebenheiten ist die rechtsrheinische Rheinniederung 
(Bereich zwischen Rhein im Westen und Hochgestade im 
Osten) starken konkurrierenden Nutzungsinteressen unter­
worfen. Die meist sehr ertragreichen Böden bieten Land- und 
Forstwirtschaft beste Anbaumöglichkeiten. Entlang der in 
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Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verkehrsverbindungen hat 
sich ein dichtes Siedlungsband mit Wohn-, Gewerbe- und 
Industriegebieten sowie der dazugehörigen Infrastruktur ent­
wickelt. Mit dem Siedlungs- und Verkehrswegebau verbunden 
war die Entstehung von zahlreichen, z.T. sehr großen Kiesab­
bauflächen. Die verbliebenen naturnahen Reste der Aueland­
schaft sowie die neu entstandenen zahlreichen Baggerseen 
sind Zielpunkte intensiver und zum Teil massenhafter Erho­
lungsnutzung. Für Ökologie und Naturschutz ergeben sich 
besonders mit den folgenden Nutzungen und Maßnahmen Pro­
bleme: 

Wasserbau 

Mit der Oberrheinkorrektion und dem Oberrheinausbau 
gingen weitere wasserbauliche Maßnahmen einher, welche die 
Ökosysteme der verbliebenen Überflutungsaue wie auch die 
Altaue nachhaltig veränderten. 

Zur Entwässerung der Rheinniederung wurden sowohl 
in der rezenten Aue als auch in der Altaue Entwässerungs­
gräben und zusätzliche Gewässerverbindungen angelegt sowie 
die meisten der in der Rheinniederung bereits vorhandenen 
Fließgewässer begradigt. Dies führte zum Verlust vieler Feucht­
gebiete. 

Alle größeren Nebengewässer des Rheins wurden in 
ihrem Verlauf begradigt bzw. korrigiert und mit Hoclnvasser­
dämmen sowie in ihren Mündungsgebieten teilweise mit 
Leitdämmen versehen. Dadurch gingen ihre natürlichen Über­
flutungsgebiete auch in den Mündungsbereichen verloren. 
Die Leitdämme verhindem darüber hinaus eine natürliche 
Überflutung des Geländes. 

Zwischen Breisach und Kehl wurde eine Vielzahl der 
durch den Oberrheinausbau vom Rhein abgeschnittenen Aue­
gewässer zu einem "durchgehenden, durchströmten Altrhein­
zug" verbunden, der stetig mit Wasser, unter anderem aus 
dem Rhein, gespeist wird. Anders als die früheren periodischen 
Überflutungen durch den Rhein führt diese ganzjährige 
Speisung mit Rheinwasser dazu, daß die Standortfaktoren in 
den vorher hydrologisch, chemisch, physikalisch und öko­
logisch unterschiedlichen Gewässern einander dauerhaft ange­
glichen werden. Mit dem Verlust der individuellen Standort­
charakteristik der Gewässer ist der drastische Rückgang der 
Biotope, Pflanzen- und Tierarten verbunden, die an die frühe­
ren Standortbedingungen angepaßt waren [ 12]. 
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S iedl ung 

Große Teile der Rheinniederung sind in Fom1 von Wohn-, 
Gewerbe-, Industrie- und Sonderflächen überbaut oder zur 
Bebauung vorgesehen. Im Regiemngsbezirk Karlsmhe sind 
davon ca. 20 % der Rheinniederung betroffen, im Bereich der 
Städte Mannheim und Karlsruhe sogar 66 % bzw. 43% [1] . 
Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. 

Infrastruktur 

Die Rheinniederung wird von zahlreichen Verkehrs- und 
Energietrassen zerschnitten. Die Infrastruktur ist wesentlich 
dichter als in angrenzenden Naturräumen und Regionen. 
Ebenfa lls problematisch sind die mit der Funktion des Rheins 
als intemationale Großschiffahrtsstraße und Energielieferant 
verbundenen rechtlichen Regelungen. Sie setzen der nahlrna­
hen Ausgestaltung der Uferbereiche enge Grenzen. 

Die Überschwemmungsaue wird stellenweise von Straßen 
in Dammlage zerschnitten, so daß dort eine nah1mahe Über­
fluhmg des Geländes nicht möglich ist. 

Kiesgewinnung in der Oberrbeinnieden mg 

Intensive landwirtscbajtlicbe Nutzung -Maisanbau 
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Die bereits vorhandenen erheblichen Belastung der 
Rheinniederung könnten noch durch weitere Großprojekte 
vennehrt werden. Zu nennen sind : 
~ Rheinübergang bei Altenheim 
~ Querspange zur A65 bei Karlsruhe 
~ Staush1fe Au/ Neuburgweier 

Kiesabbau 

Durch die fast ausschließlich im Naßabbau betriebene 
Kiesgewinnung gingen im deutschen Teil der Oberrheinniede­
rung bisher vennutlich mehr als 5.000 ha Auenlandschaft 
verloren. Für die Verwendung als Baustoff und für die 
Geschiebezugabe in den Rhein als Maßnahme gegen die Tiefen­
erosion wird weiterhin großflächig Kies abgebaut. Von 
NahJrschutzseite wurde versucht, Sekundärbiotope zu ent­
wickeln, die einen gewissen Ausgleich für verlorengegangene 
Auebiotope darstellen können . In der Praxis hat sich jedoch 
gezeigt, daß sowohl die Rekultiviemng wie auch die Folgenut­
zung der Baggerseen in der Regel nicht naturschutzgerecht 
erfolgen. In der Rheinniederung lassen sich kaum Baggerseen 
aufweisen, die ohne Beeinträchtigung sind (nach mdl. Anga­
ben der BNL Freiburg und Karlsruhe) [1 3]. 

Landwirtschaft 

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zielten 
bis vor kurzem auf eine höchstmögliche Produktivität in der 
Landwirtschaft ab. In der Rheinniederung wurde in den 
letzten Jahrzehnten in großem Umfang Grünland in Ackerland 
umgewandelt. Feuchtere Grünlandflächen wurden auch 
aufgeforstet. Im Altauebereich fielen umfangreiche Streuobst­
wiesenflächendemAckerbau zu . 

So ist zwischen 1940 und 1988 im Bereich der nördlichen 
Oberrheinniederung der Grünlandanteil um 71% zurück­
gegangen [1] . Die Nah1rschutzverwaltung hat nur über die 
Unterschutzstellung oder den Ankauf der Flächen die Möglich­
keit einer Sicherung. Aufgrund der langwierigen Verfahren 
sind jedoch zwischenzeitliche Nutzungsänderungen möglich. 

Problematisch ist außerdem nach wie vor der Einsatz 
chemischer Stoffe zur Schädlingsbekämpfung sowie zur Dün­
gung. 



Forstwirlscbaftlicber Kulttnpappelanbau in der Aue 

Forstwirtschaft 

Die rheinbegleitenden Auewaldstandorte wurden in der 
Vergangenheit z.T. mehrfach grundlegend in den Rahmen­
bedingungen ihres Wasserhaushaltes verändert. Hierauf mußte 
sich die Waldvvirtschaft durch entsprechende Baumartenwahl 
einstellen. Sowohl im Hinblick auf die künftig sich einstellen­
den als auch die vorhandenen Standortverhältnisse kann nur 
ein Teil der Waldflächen als natumah angesehen werden. 

Problematisch in der Überschwemmungsaue sind z.B. Art 
und Umfang des Kulhuvappelanbaus in der tiefen Hartholzaue 
und der hohen Weichholzaue. Gleiches gilt in der Altaue 
für ausgedehnte Bergahorn- und Spitzahorn bestände, wenn 
andere Laubholzarten nicht in ausreichenden Anteilen bei­
gemischt sind. 

Im forstlichen Wegebau sind zahlreiche Waldwege angelegt 
worden, die im Bereich der Überschwemmungsaue eine 
natumahe Überschwemmung des Geländes beeinträchtigt. 

Erholung 

Die Rheinniederung wird in vielfältiger Weise für die 
landschaftsbezogene Erholung genutzt. Zu nennen sind beson­
ders Badebetrieb, Wassersport (Motorbootbetrieb Windsurfen 

' ' 
Segeln, Kanufahren, Paddeln), Camping, Kleingartenbetrieb, 
Fahrradfahren und Spazierengehen. 
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Probleme mit dem Erholungsbetrieb ergeben sich dort, 
wo die Rheinlandschaft kein ausreichendes Potential für diese 
Nutzungsart besitzt. Beispielsweise führen massenhaft 
betriebene Badenutzung und Wassersport zu teilweise großen 
Beeinträchtigungen. Die notwendigen Konzepte für eine um­
weltverträgliche Erholungsnutzung sind bisher nur an wenigen 
Erholungsschwerpunkten vorhanden. 

Sportfischerei und Jagd 

Die Sportfischerei gehört zu den beliebtesten Freizeitaktivi­
täten in der Rheinniederung. Damit verbunden sind 
jedoch häufig Beeinträchtigungen z.B. durch die Trittbelashmg 
von Ufern und Störungen der Tierwelt. 

Bei der jagdlichen Nutzung 
wirkt sich vielerorts der hohe 
Rehwildbesatz belastend auf die 
Landschaft aus. Er führt dazu, 
daß in den Auwäldern eine 
Naturverjüngung insbesondere 
auf Eiche und Esche kaum 
möglich ist. Freizeitaktivität Sportjiscberei 

1.3 Ergebnis der bisherigen Entwicklung 

Als Folge der in Teil II , Kap. 1.1 und Kap. 1.2 beschriebe­
nen Maßnahmen und Nutzungen ist der heutige Zustand 
der Rheinniederung von dem ursprünglichen Ökosystem weit 
entfernt. Die vor dem Ausbau noch relativ großflächigen und 
miteinander verbundenen naturnahen Auebereiche sind 
mit ihren Biozönosen auf kleine, isolierte Reste zusammenge­
schmolzen. Symptomatisch hierfür ist das Aussterben bzw. der 
drastische Rückgang auetypischer Arten. Arten der Aue mit 
großflächigen Habitatansprüchen haben in der Oberrheinnie­
derung heute ebensowenig Platz wie Arten, die durchgehende, 
nahm1ahe Fließgewässerstrecken für ihre Wanderungen 
bzw. für ihre Ausbreitung benötigen. 

Durch das Ausbleiben der regelmäßigen Überschwem­
mungen, den veränderten, zum Teil intensivierten Nutzungen 
und dem Verlust der Vielfalt an Standorten, Lebensräumen 
und Lebensgemeinschaften kann die Oberrheinaue nur noch 
als sehr eingeschränkt funktionsfähiges Bindeglied in 
dem großräumigen Ökosystemverbund der mitteleuropäischen 
Landschaften angesehen werden. 
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Rheinauenschutzgebietskonzeption 
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2. Naturschutz in der 
Oberrheinaue 

Die Bestrebungen zum Schutz und zur Wiederherstellung 
der Auelandschaft am Oberrhein beruhen auf den Vorgaben 
des Bundesnaturschutzgesetzes (B atSchG) und des Natur­
schutzgesetzes Baden-Württembergs (NatSchG). 

§ 1 NatSchG legt die Ziele und Aufgaben des 1aturschutzes 
fest. Dort heißt es u.a.: 

"(1) Durch Naturschutz und Landschaftspflege sind die freie 
und die besiedelte Landschaft als Lebensgrundlage und 
Erholungsraum des Menschen so zu schützen, zu pfle­

gen, zu gestalten und zu entwickeln, daß 
1. die Leistungsfähigkeit des Nahtrhaushalts, 
2. die Nutzungsfähigkeit der Nahtrgüter (Boden, Wasser, 

Luft, Klima, Tier- und Pflanzenwelt) sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 

Landschaft nachhaltig gesichert werden. 

(2) Der freilebenden Tiet~ und Pflanzenweltsind 
angemessene Lebensräume zu erhalten . Dem Aussterben 

einzelner Tier- und Pflanzenarten ist wirksam 

zu begegnen ... " -. 

Das NatSchG legt damit eindeutig dar, daß neben dem 
konservierenden 1aturschutz (Schutz und Pflege) der dynami­
sche Naturschutz (Gestalhmg und Entwicklung) eine Voraus­
setzung für das Erreichen der genannten Ziele ist. 

Die§§ 10 und 11 NatSchG enthalten die rechtlichen Vor­
gaben zu Eingriffen in Natur und Landschaft und zu ihrem 
Ausgleich. Gemäß § 10 NatSchG gelten als Eingriffe in Natur 
und Landschaft "Vorhaben im Außenbereich, die geeignet sind 
den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild erheblich zu 
beeinträchtigen." §11 NatSchG zufolge ist ein Eingriff 

unter anderem dann unzulässig, wenn "vermeidbare 

erhebliche Beeinträchtigungen nicht unterlassen 
werden". 

Die Nacbtiga/1 - ein auetypiscber Vogel 
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Durch den § 24a NatSchG wird der Auelandschaft 
ein besonderer Wert beigemessen. Dort sind mit naturnahen 
Auwäldern, Altannen fli eßender Gewässer und nahtrnahen 
Flußabschnitten die wichtigsten Auebiotope als "besonders 
geschützte Biotope" ausgewiesen. 

Übertragen auf die Rheinniederung bedeuten diese recht­
lichen Vorgaben folgendes: 

1. Im Rahmen des Hochwasserschutzes ist auf Maßnah­
men zu verzichten, die vetmeidbare Eingriffe in Nahtrund 
Landschaft mit sich bringen würden (Unterlassung venneidba­
rer erheblicher Beeinträchtigungen). Der Hochwasserschutz 
muß folglich umweltverträglich betrieben werden. 

2. Bestimmte nahtmahe Biotoptypen der Oberrheinaue 
stehen auch ohne fönnliche Schutzgebietsausweisung, etwa 
durch ein Naturschutzgebiet, unter rechtlichem Schutz (Beson­
ders geschützte Biotope). 

3. Die fü r die Rheinniederung typischen Lebensräume, 
Pflanzen- und Tierarten sowie ihre Lebensgemeinschaften sind 
zu erhalten und wiederherzustellen (Sicherung der Vielfalt 
und der Eigenart von atur und Landschaft) . 

4. Unbeeinträchtigte Teile der Landschaft sind zu erhalten 
und wiederherzustellen (Sicherung der Schönheit von Natur 
und Landschaft). 

5. Die Standortvoraussetzungen für gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten der Rheinniederung sind zu erhalten und wie­
derherzustellen (Wirksames Begegnen des Aussterbens einzel­
ner Tier- und Pflanzenarten). 

Unbeeinträcbtigte Teile der Rheinaue sind zu erbalten 
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Die Seekanne ist eine typiscbe Pflanzenart der Aue 

2.1 Bedeutung der Oberrheinaue 

Die Rheinaue ist Teil der Region "Oberrhein" - eine der 
zentralen Entwicklungsachsen und Wachstumsregionen Euro­
pas. Nur eine naturnah ausgebildete Rheinaue kann die wichti­
gen landschaftsökologischen Funktionen erfüllen und auch 
die gesellschaftlichen Anforderungen an die Landschaft dieser 
Region befriedigen. Wichtige Funktionen und wertbestimmen­
de Merkmale einer intakten Oberrheinaue sind : 

Hochwasserschutzfunktion 

Auen sind die natürlichen Hochwasserrückhalteräume 
der Landschaft und schützen die Unterlieger vor Schäden durch 
Hochwasser. Die Wiederherstellung von Auen leistet einen 
wesentlichen Beitrag zum Hochwasserschutz. 

Gerüstfunktion 

in e inem großräum igen 

Biotopverbund 

Die Oberrheinaue verbindet Landschaften 
Mitteleuropas und ihre Lebensräume. 
Naturnahe Bereiche der Oberrheinaue 
bieten Pflanzen und Tieren Lebensraum 
und die Möglichkeit sich auszubreiten. 
Alpen, Bodensee und Hochrhein werden 
mit Mittel- und Niederrhein und damit mit 
dem mitteleuropäischen Tiefland verbun­
den. Über die Nebengewässer und ihre 
Niederungen können sich ökologisch 
wirksame Verbindungen bis in die Mittel­
gebirge ergeben. 

Laubjroscb 

Den Ruf des Kuckucks kamt man in der Aue bören 

Weiterhin sind der Oberrhein und seine Aue wichtiger 
Wandetweg für Tierarten. Zugvögel benötigen die Auebiotope 
für die Rast oder Überwinterung; Wanderfischarten wie dem 
Lachs dienen intakte Auegewässer als Laichgebiet 

Der Oberrhein ist mit seiner Aue somit eine "Hauptlebens­
ader" der Nantr Mitteleuropas. 

Große Standortvielfalt und damit 

große Artenvielfalt 

Die unterschiedlichen standortprägenden Faktoren, insbe­
sondere die Unterschiede im Wasserhaushalt und damit in 
der Bodenentwicklung und im Relief, haben zu einer kleinräu­
migen Vielfalt verschiedenartiger Standorte in der Oben·hein­
aue geführt, die in der Überflutungsaue durch die immer 
wiederkehrende landschaftsf01mende Kraft der Überflunmgen 
einer hohen Dynamik unterworfen sind . Die ursprüngliche 
Vielfalt der natürlichen Standortvoraussetzungen und 
die große Natumähe der Rheinaue haben einen großen Arten­
reichtum zur Folge gehabt. Trotz der erheblichen Eingriffe in 
seinen Naturhaushalt gehört das Oberrheingebiet auch 
heute noch zu den artenreichsten Landschaften Deutschlands. 

Lebensraum für gefährdete Arten 

In der Oberrheinaue leben zahlreiche Tier- und Pflanzen­
arten, die laut der Roten Liste Baden-Württembergs gefährdet 
sind. Beispiele sind: Uferschwalbe (Riparia riparia) , Schnat­
terente (Anas strepera) , Kleiner Schillerfalter (Apatura ilia) , 
Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) , Kleine Zangen­
libelle (Onychogomphus forcipatus) , Wassemuß (Trapa 
natans) , Sumpfwolfsmilch (Euphorbia palustris) , Tannenwe­
del (Hippuris vulgaris) oder der fleischfressende Echte Was­
serschlauch ( tricularia vulgaris). Von hier aus können sich 
die Arten wieder ausbreiten, wenn entsprechende Verbesse­
rungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
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Restbestände "urtümlicher", menschlich 

nicht genutzter Lebensräume 

Aufgrund der z.T. eingeschränkten Erreichbarkeit und 
Begehbarkeit haben sich in der Oberrheinaue in Resten 
Lebensräume halten können, die vom Menschen nicht oder 
kaum genutzt werden. Dies sind z.B. Schlamm- und Kies­
flächen , Teile der Weichholzauwälder und teilweise auch die 
Auegewässer. 

Raum für die landschaftsbezogene 

Erholung 

Inmitten des stark besiedelten Oberrheingrabens bietet 
Auegewässer mit Totbolz bieten f1lanzenund Tieren wertvollen Lebensraum 

die Auelandschaft gute Möglichkeiten für die ruhige, land-

Vorkommen der letzten Auwälder 

Die früheren Auewälder der natürlichen Überflutungsge­
biete der großen Flüsse im Westen Deutschlands sind fast voll­
ständig beseitigt worden. Nur am Oberrhein sind noch nen­
nenswerte Auewaldbestände vorhanden. 

Vorkommen seltener Pflanzen- und Tier ­

arten aus dem südlichen Europa 

Aufgrund seiner geographischen Lage und der klimati­
schen Bedingungen kommen im Oberrheingebiet Pflanzen­
und Tierarten vor, die den Schwerpunkt ihrer Verbreitung in 
Südeuropa haben. Eine Reihe dieser Arten haben im Ober­
rheingebiet ihre einzigen oder eines ihrer wenigen Vorkommen 
in Deutschland. Zu nennen sind z.B. der Schwinunfarn 
(Salvinia natans) und der Fledennausschwäm1er (Celerio 
vespertilio). 

Gmurei!Jerkolonie mn Oberr!Jein 

schaftsbezogene Erholung. Durch das in Teilen vorhandene 
urtümliche Bild der Landschaft und seine mit den Überflutun­
gen verbundenen regelmäßigen Veränderungen kann dem 
naturverbundenen Erholungssuchenden ein eindrückliches 
Naturerlebnis vennittelt werden, wie es die umgebenden, 
intensiver und zum Teil einfönniger genutzten Landschaften 
nicht bieten können. 

Der Hirscbkäjer brauc!Jt die Wärme uud das 
Totbolz des Auwalds 
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2.2 Bisherige Naturschutzkonzeptionen 

Zur Durchsetzung der Ziele des Naturschutzes bestehen 
bisher zahlreiche Einzelkonzepte. Eine übergreifende Gesamt· 
konzeption für die Rheinniedenmg liegt bisher ansatzweise 
nur für den Bereich des Regierungsbezirks Karlsruhe vor. Eine 
entsprechende Konzeption für den südlichen Oberrhein 
befindet sich in Arbeit. Die bisher vorhandenen Konzepte im 
einzelnen: 

Biotopsystem Nördliche Oberrhein­

niederung und Rheinauenschutzgebiets­

konzeption 

Mit diesen beiden Planungskonzepten wurden für den im 
Bereich des Regierungsbezirkes Karlsruhe liegenden Teil der 
Rheinniederung Grundlagen für die naturraumbezogene 
Naturschutzarbeit vorgelegt. Die Rheinauenschutzgebietskon· 
zeption wurde von der Bezirksstelle für Naturschutz und Land· 
schaftspfl ege Karlsruhe bearbeitet [ 1]. Das Planungskonzept 
für ein Biotopsystem Nördliche Oberrheinniederung entstand 
in Zusammenarbeit mit der Bundesforschungsanstalt für 
Naturschutz und Landschaftsökologie [6] . Die Schutzauswei· 
sungen nach Naturschutzgesetz werden unter anderem auf 
Grundlage dieser Planungskonzepte durchgeführt. 

Zahlreiche der vorgeschlagenen Maßnahmen wie z.B . 
Dammrückverlegungen, Renaturierung von Auegewässern, 
Beseitigung von Abflußhindemissen, Biotopvernetzungen 
oder die Wiedervernässung von Mooren der Randsenke konn· 
ten bisher nicht begonnen werden, weil keine ausreichenden 
personellen und finanziellen Kapazitäten zur Verfügung 
standen. 

Ein Defizit der beiden Konzeptionen besteht im Fehlen 
detaillierter, lokal umsetzbarer Vorgaben für die Landwirt­
schaft, den Kiesabbau einschließlich der nachfolgenden Rekul­
tivierung sowie die Erholungsnutzung der Landschaft. Die 
Konzeptionen sind außerdem nicht verbindlich . 

Schutzausweisungen nach Naturschutz­

gesetz und Landeswaldgesetz 

Bereits vor der Erstellung der beiden o.g. Konzeptionen 
wurden erhaltenswerte Bereiche der Rheinniederung auf 
Grundlage des Naturschutz· und des Landeswaldgesetzes als 
Schutzgebiete ausgewiesen. Besonders hervorzuheben ist der 
Bannwald "Taubergießen", der mit annähernd 200 ha eines 
der größten Bannwaldgebiete Baden·Württembergs ist. 
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Die Landesforstverwaltung beabsichtigt auf Gnmdlage der 
derzeit laufenden Waldbiotopkartierung eine Gesamtkon­
zeption "Waldschutzgebiete" zu erstellen. Dies wird auch in 
der Rheinniederung zu einer verstärkten Ausweisung von 
Waldschutzgebieten führen. 

Die Unterschutzstellungen sind sl1rkstes Instrument des 
aturschutzes im Sinne einer Flächensicherung, um der 

Zerstörung der Gebiete durch andere Nutzungen, wie z.B. Kies­
abbau oder Bebauung, vorzubeugen. 

Dennoch haben sie in der Rheinniedenmg oftmals nicht 
in dem Maße zur Sicherung der Auelandschaft beigetragen wie 
erhofft wurde, da sie häufig nicht so rasch vollzogen werden, 
wie dies für einen effektiven Schutz nötig wäre und selbst in 

1aturschutzgebieten Kompromisse mit bereits el1blierten 
Nutzungen, insbesondere Land·, Forst- und Wassenvirtschaft 
gemacht werden müssen. Ein Beispiel dafür ist das international 
bekannte Naturschutzgebiet "Taubergießen", das 1979 unter 
Schutz gestellt wurde. Zahlreiche Faktoren haben sich 
dort negativ ausgewirkt und beeinträchtigen zum Teil weiter­
hin Natur und Landschaft [ 41]. 

Pflege und Entwicklungsplanungen 

für Schutzgebiete 

Naturschutzgebiete, in denen nicht das Ziel einer natürli­
chen, vom Menschen unbeeinflußten Ent\vicklung verfolgt 
wird, sondern bestimmte Sl1dien der Kulturlandschaft erhal­
ten werden sollen, benötigen häufig eine entsprechende 
Pflege. Zu diesem Zweck werden für die einzelnen Gebiete 
Pflege· und Ent\vicklungspläne erstellt. Bisher existiert aller­
dings erst ein Teil der erforderlichen Pläne. 

Ökologisches Sanierungsprogramm 

Oberrhein 

Die Wiederbesiedlung der durch den Sandoz-Unfall 
geschädigten Rheinabschnitte erfolgte von intakten Auebio­
topen aus. Um dieses Wiederbesiedlungspotential in der Aue zu 
sl1rken, wurden in einem "Ökologischen Sanierungspro· 
gramm Oben·hein" in Zusammenarbeit mit schweizerischen 
und französischen Dienststellen in einem abgestimmten 
Ent\vurf Verbesserungsvorschläge für den Rhein und seine Aue 
ausgearbeitet [3]. Die Vorschläge wurden bisher nicht umge­
setzt. 
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Lachs 2000 

Das Programm "Lachs 2000" ist Bestandteil des von 
Baden-Württemberg mitunterzeichneten "Aktionsprogramm 
Rhein" [9]. Das Progranm1 "Lachs 2000" hat zwei konzeptio­
nelle Schweq)unkte [ 11] . 
..,.. Wiederherstellung des Hauptstroms als Rückgrat des Öko­
systemkomplexes "Rhein" mit seinen wichtigsten Nebenflüssen 
als Lebensraum für die Langdistanz-Wanderfische. 
..,.. Schutz, Erhalt und Verbesserung ökologisch wichtiger Berei­
che des Rheins und der Rheinniederung für die Erhöhung 
der Vielfalt dort heimischer Tiere und Pflanzen. Der zweite 
Schwerpunkt deckt sich weitgehend mit dem ökologischen 
Hauptziel des Integrierten Rheinprogramms. 

Die Realisierung des ersten Zieles erfordert sowohl die 
Verbesserung der flußmorphologischen Stmkturen des Rheins 
und der Nebenflüsse bzw. Altrheine sowie das Etmöglichen 
der Durchwanderbarkeit dieser Nebengewässer mittels 
Fischaufstiegshilfen als auch die Schaffung und Wiederherstel­
lung von geeigneten Laichplätzen. Wesentliche Maßnahmen 
sind diesbezüglich am Oberrhein und den baden-württember­
gischen Nebenflüssen in der Planung (Fischaufstiege an den 
Staustufen Iffezheim und Gambsheim sowie an der Kinzig am 
Willstätter Wehr und am 'Großen Deich ' in Offenburg) bzw. 
stehen vor der Umsetzung (Fischaufstieg Renchflutkanal in 
Membrechtshofen). Im Bereich des durchgehenden Altrhein­
zuges zwischen Breisach und Kehl wurde in den letzten Jahren 
eine Vielzahl von Wanderungsbindemissen durch den Neubau 
von Fischtreppen passierbar gemacht sowie punktuell mit der 
Wiederherstellung geeigneter Kieslaichplätze begonnen. 

Rastatter Vereinbarung 

Die im Rahmen der Ansiedlung eines Daimler-Benz-Werkes 
in Rastatt vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
waren in der "Rastatter Vereinbarung" festgeschrieben worden 
(s. Anhang, Anlage 6) . Bisher sind jedoch nur wenige Maß­
nahmen zur Ausführung gekommen. 
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Feuchtgebiete internat iona ler Bedeutung 

Mit dem Beitritt zur RAMSAR-Konvention (s. Anhang, 
Anlage 3) hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpfl ich­
tet, "Feuchtgebiete intemationaler Bedeutung zu benennen, 
ziehende Wasservögel und deren Lebensräume zu schützen 
und nur schonend zu nutzen" [5]. 

Die Umsetzung obliegt dabei den Bundesländem. Von 
Baden-Württemberg wurden bisher erst zwei außerhalb der 
Rheinniederung liegende Gebiete gemeldet (NSG Mindelsee, 
NSG Wollmatinger Ried-Giehrenmoos). Teilbereiche der 
südlichen Oberrheinniederung erfüllen ebenfalls die Kriterien 
der Konvention, wurden bisher jedoch nicht gemeldet [8]. 

lmportant Bird Areas 

Die EU-Vogelschutzrichtlinie vom 02.04.1979 (s. Anhang, 
Anlage 4) [39] verpflichtet Baden-Württemberg, Lebensräume 
für die Vogelwelt in ausreichender Vielfalt und Flächengröße 
zu erhalten, wiederherzustellen, zu pflegen und ökologisch 
richtig zu gestalten. Das Land ist durch die Richtlinie 
außerdem ausdrücklich aufgefordert, die besonders wichtigen 
Vogelschutzgebiete zu erfassen und der EU zu melden, damit 
die wesentlichen Lebensräume für gefährdete Vogelarten mög­
lichst weitgehend geschützt werden. 

Der Intemationale Rat für Vogelschutz wurde von der EU 
beauftragt, Kriterien zur Auswahl von Gebieten zu entwickeln 
und in Zusanm1enarbeit mit den nationalen Naturschutzver­
bänden eine Liste von Gebietsvorschlägen (Important Bird 
Areas) zu erstellen [4]. Danmter sind auch 8 Gebiete in der 
baden-württembergischen Rheinniederung mit insgesamt 
30.7 10 ha Fläche. Von diesen wurde jedoch bisher im wesent­
lichen nur 1 Teilbereich, das Naturschutzgebiet "Taubergießen" 
mit einer Fläche von 1.601 ha, von Baden-Württemberg an 
die EU gemeldet. 

Flora - Fauna-Habi t at - Richtlinie der EU 

(FFH-Richtlinie) 

Die Richtlinie (s. Anhang, Anlage 5) [40] hat zum Ziel, 
durch Erhaltung oder Wiederherstellung von natumahen 
Lebensräumen zur Sicherung der Artenvielfalt wildlebender 
Tiere und Pflanzen in Europa beizutragen. Dazu sollen der EU 
die Gebiete gemeldet werden, die den Kriterien der Richtlinie 
entsprechen. Diese Gebiete sollen sodann Bestandteile eines 
europaweiten zusanm1enhängenden ökologischen Netzes 
werden. Laut EU-Richtlinie sollen Auwälder ebenso Bestandteile 
dieses Netzes werden, wie die Eichen-Hainbuchenwälderder 
Altaue des Oberrheins. 



Kon zept .,Naturnahe Waldwirtschaft" 

Die Forstverwaltung strebt mit dem Konzept " atumahe 
Waldwirtschaft" [1 8] auf der gesamten Waldfläche Baden­
Württembergs Aufbau, Pflege und Erhaltung natumaher, stan­
dortgerechter, stabiler und möglichst strukturreicher Wälder 
mit hohen Anteilen der von 1atur aus vorkonunenden Baum­
arten an. 

Zentrale Maßnalm1en sind das Ausnutzen der vorhande­
nen aturverjüngung, weitgehender Verzicht auf Kahlschläge, 
die Biotopsicherung und -pflege, Anhebung des Totholzan­
teiles und der Schutz und die gezielte Nachzucht seltener, 
heimischer Baumarten. Funktionsgerechte natumahe Waldwirt­
schaft bedeutet damit effektiven Naturschutz auf großer 
Fläche. 

Extensivierungsprogramme der 

Landw irtschaft 

Die Extensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft 
sollen auch den Zielen des Natur- und Artenschutzes dienen. 
Entsprechende Maßnahmen wurden auch in der Rheinniede­
rung durchgeführt, z.B. durch Umwandlung von Acker in 
Grünland im Naturschutzgebiet "Rußheimer Altrhein-Eiisa­
bethenwört". Die Resonanz der Landwirte auf das Programm 
ist zufriedenstellend. Bisher war es den Bezirksstellen für 
Naturschutz und Landschaftspflege jedoch kaum möglich, 
gezielt die Flächen zu extensivieren, die für den aturschutz 
besonders wichtig sind (z.B. als Vernetzungselemente zwi­
schen schutzwürdigen Biotopen) . 

Aus naturschutzfachlicher Sicht werden die laufenden 
Extensivienmgsmaßnahmen kritisch bewertet, da sie bisher in 
der Regel auf 5 Jahre beschränkt waren. Naturschutz- und 
Landwirtschaftsverwaltung sind jedoch bestrebt, längerfristige 
Verträge abzuschließen. 

Bi otopve rnetzu ngspla n u ngen 

Biotopvemetzungsplanungen haben das Ziel, vorhandene 
schutzwürdige Biotope über neu anzulegende Biotopelemente 
und einzelne "Trittsteinbiotope" miteinander zu vemetzen. In 
der Rheinniederung werden Biotopvemetzungsplanungen auf 
konununaler Ebene durchgeführt und von der Landwitt­
schaftsvenvaltung finanziell gefördert. Bei den Vemetzungen 
können jedoch über das Gemeindegebiet hinausreichende 
landschaftliche Zusammenhänge häufig nicht berücksichtigt 
werden. 

Teil II 
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Auelandschaft am Oberrhein 

2.3 Fazit 

Für den Naturschutz in der Oberrheinaue gibt es zahlrei­
che Einzelprogramme, -konzepte und -planungen. Dennoch 
hat sich die Sih1ation von Natur und Landschaft am Oberrhein 
insgesamt betrachtet weiter verschlechtert. Der Naturschutz 
hat sich meist gegenüber den verschiedenen utzungsinteres­
sen nicht behaupten können. 

Für einen künftig effektiveren Nah1rschutz am Oberrhein 
sind besonders zwei Dinge vonnöten: 

1. Eine Gesamtkonzeption, die, vorhandene Konzepte 
integrierend und über die lokalen Gegebenheiten hinaus, 
die Erfo rdemisse des 1aturschutzes darstellt. Wichtigste Anfo r­
derungen, die diese Gesamtkonzeption erfüllen muß, sind : 
..,.. Darstellung von Leitbildem und Zielen für die einzelnen 
Teilbereiche der Rheinniederung. Für die Teilbereiche ist darzu­
legen, welchen Stellenwert der dynamische Naturschutz 
(d.h. der auf natürliche Entwicklungsprozesse ausgerichtete 
NahJrschutz) gegenüber dem konservierenden Naturschutz 
(d.h. der auf die Erhalhmg bestimmter Zustände der Land­
schaft ausgerichtete NahJrschutz) jeweils haben soll. 
..,.. Darstellung der in den Teilbereichen bereits vorhandenen 
Planungen, Programme und Konzepte, die, ggfs. nach 
vorhergehender Überarbeitung und Konkretisierung, umge­
setzt werden können. 
..,.. Feststellen von Planungsdefiziten. D.h. es ist zu prüfen, 
inwieweit zur Erreichung der Naturschutzziele weitergehende 
Untersuchungen und Planungen nötig sind . 
..,.. Nennung von Maßnahmen, die ohne besonderen zusätzlichen 
finanziellen Aufwand alsbald umgesetzt werden können. 

2. Der Wille von Politik und Verwaltung, die 

Gesamtkonzeption zu verwirklichen und die dafür not­
wendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Umsetzung der 
NahJrschutzziele setzt voraus, daß dem Naturschutz gegenüber 
den verschiedenen Landschaftsnutzungen bereichsweise Prio­
rität eingeräumt wird, bzw. vorhandene Nutzungen den Zielen 
des aturschutzes angepasst werden. Dies ist nur möglich, 
wenn die politischen Entscheidungsträger sowie die einzelnen 
Fachverwalhmgen den aturschutz aktiv unterstützen und für 
Planung und Durchführung erforderlicher Nahu·schutzmaß­
nahmen eine entsprechende personelle und finanzielle Aus­
stattung vorhanden ist. 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg hat hieraus 
Konsequenzen gezogen und am 7. 11.1988 fü r die auf baden­
württembergischen Gebiet erforderlichen Maßnalunen ein 
Integriertes Rheinprogramm beschlossen. Der Umsetzung des 
Integrierten Rheinprogramms wurde am 29.01.1996 vom 
Ministerrat zugestilru11 t. 
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Rahmenkonzept des Landes 
Baden-Württemberg zur Umsetzung 
des Integrierten Rheinprogramms 

3. Das 
Integrierte Rheinprogramm 

3. 1 Vorgaben 

Das Integrierte Rheinprogramm (IRP)"bildet die Grundla­
ge fü r die anstehenden Entscheidungen sowohl zur Wieder­
herstellung des Hochwasserschutzes als auch - gleichrangig -
für die Erhaltung und Regeneration auetypischer Biotopsyste­
me in einer lebensfähigen Rheinlandschaft". Hierfür ist "eine 
geschlossene Konzeption zu entwickeln und zügig zu verwirk­
lichen" [1 9]. 

Die inhaltliche und räumliche Abgrenzung der ökologi­
schen Zielsetzung lautet wie folgt: "Die ökologische Grundfor­
derung muß deshalb ganz auf die Erhaltung, die Wiederher­
stellung oder eine Neuschaffung von natumahen Auen zielen. 
Dabei dürfen sich aufgrundder vielfältigen Vemetzungsstruk­
turen, der Lebensgemeinschaften und ihrer gegenseitigen 
Abhängigkeit die Überlegungen nicht allein auf die unmittel­
bare Aue beschränken, sie müssen vielmehr die Lebensräume 
der Altaue bis zum Hochgestade der Rheinniederung sowie die 
sekundär entstandenen Biotope berücksichtigen . Damit soll 
eine nachhaltige Sicherung dauerhafter Lebensgemeinschaften 
in repräsentativer Flächenverteilung erreicht werden, die 
dem Naturraum der Rheinniederung entsprechen" [ 19]. 

Das Integrierte Rheinprogramm konkretisiert somit die 
Ziele und Grundsätze des aturschutzes (§§ 1 und 2 BNatSchG 
und NatSchG) für die Naturräume "Nördliche Oberrheinniede­
rung" und "Südliche Oberrheinniederung" und für einen 
umweltverträglichen Hochwasserschutz. Diese Vorgaben sind 
von der Verwaltung bei ihrem weiteren Handeln zu berück­
sichtigen. 

Abb. 11-6 Heutiger Zustand am ausgebauten. Rbein (nacb Gerken) 
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3.2 Konsequenzen 

Die ökologischen Vorgaben des IRP beinhalten sowohl 
den Aspekt des traditionellen konservierenden Naturschutzes 
(Erhaltung der Restbestände natumaher Auen) als auch den 
Aspekt des dynamischen, auf eine möglichst natürliche 
Entwicklung von Natur und Landschaft ausgerichteten 1atur­
schutzes (Wiederherstellung von naturnahen Auen). Dem Ent­
wicklungsgebot des§ 1 NatSchG (vgl. Teil II, Kap. 2.2) wird 
somit für die Rheinniederung besonderes Gewicht verliehen 
und die Voraussetzung geschaffen, am baden-württember­
gischen Oberrhein wieder eine insgesamt vielfältigere und 
nat:umähere Auelandschaft zu entwickeln, wobei ausdrücklich 
vorgegeben wird, die Altaue in die Gesamtkonzeption mit 
einzubeziehen. 

Die Möglichkeit der großflächigen Wiederherstellung von 
Auen bietet sich im IRP durch die Verbindungen mit dem 
Hochwasserschutz. Für ihn gilt folgendes: 

Das geltende Naturschutzrecht gebietet Schäden möglichst 
zu vetmeiden, die neu eingeführte Umweltverträglichkeitsprü­
fung erfordert, die Auswirkungen von Überflutungen auf 
Natur und Landschaft zu berücksichtigen. Ein umweltverträgli­
cher Hochwasserschutz setzt voraus, daß in den Rückhalte­
räumen hochwassertolerante Ökosysteme erhalten bzw. die 
Voraussetzungen für deren Wiederbegründung geschaffen 
werden. Wenn es sich bei diesen entsprechend den Zielsetzun­
gen des Integrierten Rheinprogramms um rheintypische Auen­
landschaften handeln soll, sind dafür natumahe Überflutungen 
in möglichst weitgehender Anbindung an die Rheindynamik 
erforderlich. Zur Regenerierung der Aue und Anpassung der 
Lebensgemeinschaften sieht deshalb das Integrierte Rhein­
programm vor, mittels "ökologischer Flutungen" und "Durch­
strömen der Rückhalteräume" wieder aueähnliche Verhältnisse 
zu schaffen [19]. Außerdem sollen die auetypischen Schwan-



kungen der Grundwasserstände und die überflutungsbedingten 
Bodenumlagerungen soweit wie möglich wiederhergestellt 
bzw. zugelassen werden. Insoweit führt der umweltverträgliche 
Hochwasserschutz zugleich zu einer Renaturierung der Aue in 
den Rückhalteräumen. Die dafür erforderlichen Maßnahmen 
sind zwangsläufig Bestandteil der Hochwasserschutz-Konzep­
tion. 

Andererseits zwingen die Anforderungen des umweltver­
träglichen Hochwasserschutzes in einzelnen Rückhalteräumen, 
insbesondere der Bedarf an Rückhaltevolumen, zu gewissen 
Abstrichen von ökologisch optimalen Lösungen. Außerhalb 
der Rückhalteräume dürfen ökologische Maßnahmen nicht 
dazu führen, daß das Hochwasserschutzziel nicht erreicht wird. 
Diese Abstriche sind nicht als Abweichungen von der öko­
logischen Zielsetzung des IRP zu betrachten. Sie ergeben sich 
aus der Gleichrangigkeit beider Zielsetzungen und damit der 
1 otwendigkeit, Auenrenaturierung und Hochwasserschutz 
unter jeweils gegenseitiger Rücksichtnahme zu verwirklichen. 
Dies erfordert auf beiden Seiten Kompromißbereitschaft und 
Verzicht auf Maximalforderungen. 

Die ökologische Zielsetzung des Integrierten Rheinpro­
gramms reicht sowohl in bezug auf Schutz wie auch auf Wieder­
herstellung der Auelandschaft über die noch zu schaffenden 
Rückhalteräume hinaus. Sie erstreckt sich auch auf die bereits 
bestehenden Rückhalteräume, die Überflutungsaue (rezente 
Aue) , die verbleibende Altaue sowie die Teile der trocken­
gefallenen Aue südlich von Breisach, die für den Hochwasser­
schutz nicht benötigt werden. Alleine mit der Durchführung 
von Maßnahmen zum umweltverträglichen Hochwasserschutz 
lassen sich die ökologischen Ziele des IRP nicht erreichen. 

3.3 Notwendigkeit 
einer Rahmenkonzeption 

Teil II 
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Die zur Umsetzung des IRP vorzusehenden Maßnahmen 
können nur sukzessive geplant, ins Verfahren gebracht und 
finanziert werden. Dabei müssen sie sich in eine Gesamt­
konzeption einfügen, aus der heraus sie gerechtfertigt werden 
können. Diese Gesamtkonzeption muß als Rahmenkonzept 
so flexibel sein, daß die erstrebten Ziele auch dann erreichbar 
bleiben, wenn Verfahrensabläufe oder neuere Erkenntnisse 
dazu zwingen, Planungen abzuändem. 

Innerhalb der Gesamtkonzeption waren in einem beson­
deren Teil I die Maßnahmen zur Verwirklichung des umwelt­
verträglichen Hochwasserschutzes einschließlich der dazu 
zwingend erforderlichen und in den Planfeststellungsverfahren 
festzuschreibenden ökologischen Maßnahmen zusammenzu­
fassen. Diese Maßnalunen dienen der Erfüllung eingegangener 
intemationaler Verpflichtungen und sind mit der Notwendig­
keit der Wiederherstellung eines ausreichenden Hochwasser­
schutzes zu rechtfertigen. Die Bundesrepublik Deutschland 
beteiligt sich an den Kosten dieser Maßnahmen. 

Die ökologischen Maßnahmen des Teiles I beschränken 
sich räumlich im wesentlichen auf die neu zu schaffenden 
Retentionsräume. Teil II beinhaltet alle Maßnahmen, die zum 
Schutz und zm Renaturierung der Aue notwendig sind, 
jedoch nicht direkt mit den Maßnahmen zur Herstellung des 
vertraglich vereinbarten Hochwasserschutzes zusammenhän­
gen. Mögliche ökologische Verbesserungen im Rheinbett 
werden im Rahmenkonzept Teil li nicht behandelt, da sie nicht 
Gegenstand des IRP sind. 

Abb. 11-7 Urspriinglicber Zustand der Aue cun Oberrhein (uacb Ger/mt) 
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Rahmenkonzept des Landes 
Baden-WOrttemberg zur Umsetzung 
des Integrierten Rheinprogramms 

4. Grundsätze und Rahmen­
bedingungen 

Das ökologische Planungsgebiet umfaßt den gesamten 
ehemals vom Rhein überschwemmten Bereich des Oberrhein­

grabens und reicht damit über die für den Hochwasserschutz 
geplanten Retentionsräume hinaus. Nur durch diese groß­
räumige Abgrenzung ist die Erreichung der ökologischen Ziele 

möglich, da auch außerhalb der Retentionsräume Maßnahmen 
zur Auenrenaturierung erforderlich sind und, den Wechsel­

beziehungen zwischen rezenter Aue und Altaue entsprechend, 
die Altaue in die Planungen miteinbezogen werden muß. 

4.1 Allgemeine Ziele und Leitbilder 

Die Biotoptypen in der Rheinniederung lassen sich zwei 
grundsätzlich verschiedenen Kategorien zuordnen: 

...,. Überflutungstolerante Biotope: Vorkommen in der 
Überflutungsaue (rezente Aue) sowie einige Restbeständen 

in der Altaue, 
...,. nicht überflutungstolerante Biotope: Vorkommen in der 

Altaue und in der trockengefallenen Aue südlich von Breisach. 

Ertensivgriinlanrt mit Ge!Jölzinseln 

Die Erhaltung und Wiederherstellung von Biotoptypen 

beider Kategorien kann im Sinne des Naturschutzgesetzes 
erwünscht sein, falls diese Biotope entsprechend natumah, 

gering beeinträchtigt oder Lebensraum für gefährdete Pflan­
zen- und Tierarten sind. Da sich die Standortvoraussetzungen 

für Biotope der Altaue und der trockengefallenen Aue 
grundsätzlich von denen der Überflutungsaue unterscheiden, 

ist es jedoch nötig, die Zielsetzungen des Naturschutzes 
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(vgl. Teil II , Kap.2) für die Oberrheinniederung zu konkretisie­

ren und Prioritäten zu setzen. Dies geschieht im Integrierten 

Rheinprogramm. 
Das ökologische Hauptziel des Integrierten Rheinprogram­

mes ist die Wiederherstellung einer ökologisch int<lkten 
und naturnahen Auelandschaft Das bedeutet einerseits die 

Entwicklung einer von regelmäßigen Überflutungen geprägten 
Aue. Als Leitbild dient dafür ein Ökosystem, welches das 

gesamte Spektnun der für die Oberrheinaue typischen Biotope, 
Lebensgemeinschaften , Arten und Funktionen enthält. 

Andererseits ist die Erhaltung und Vemetzung der 
schutzwürdigen Bereiche der Altaue und der trockengefallenen 

Aue erforderlich. Das Leitbild für die Altaue ist eine ökologisch 
funktionsfähige Kulturlandschaft, in der extensiv genutzte 

bzw. nicht genutzte Lebensräume mit naturnahen Lebensge­
meinschaften, die sich aus den früheren Auebiotopen und 

Auelebensgemeinschaften entwickelt haben, in ausreichender 
Anzahl und Vemetzung, vorhanden sind. Das Leitbild für die 

Bereiche der trockengefallenen Aue, die nicht zur Hochwasser­
rückhaltung genutzt werden, ist eine Trockenlandschaft, die 

unter Berücksichtigung der Naturschutzbelange, weitgehend 
der natürlichen Entwicklung überlassen wird und dadurch 

einen sehr hohen Anteil an naturnahen Lebensräumen und 

Lebensgemeinschaften besitzt. 
Diese Leitbilder beschreiben Idealzustände und sind als 

Qualitätsmaßstab Grundlage für die Auswahl geeigneter Ein­
zelmaßnahmen zur Umsetzung des IRP. Die Ziele sind am 

Machbaren ausgerichtet. Das ökologische Ziel der Entwicklung 
einer natumahen Überflutungsaue hat in der rezenten Aue 

und in jenen Bereichen der Altaue Priorität, die wieder an das 
Abflußregime des Rheins angebunden und zu einer natuma­

hen Auelandschaft enhvickelt werden können. Falls es dabei 
im Einzelfall zu Zielkonflikten innerhalb des Naturschutzes 
kommt, z.B. wenn besonders gefährdete Tiet~ oder Pflanzenar­

ten von den Maßnahmen betroffen wären, ist innerhalb der 

Naturschutzverwaltung zu klären, welchem Schutzgut sie den 
Vorrang geben will . In den Bereichen, die nicht wieder an 

das Abflußregime des Rheins angebunden werden sollen , gilt 
das zweite ökologische Ziel der Erhaltung und Vernetzung. 

4.2 Maßnahmengruppen 

Um die Ziele zu erreichen, sind verschiedenste Maßnah­
men nötig. Sie lassen sich in die folgenden Maßnahmengrup­

pen zusammenfassen. 



4.2.1 Schutz naturnaher und bedingt 
naturnaher Biotope und Lebensgemein­
schaften 

Sowohl in der Überschwemmungsaue, der Altaue als auch 

der trockengefallenen Aue sind Lebensräume und Lebensge­
meinschaften vorhanden, die aufgrund der vorhandenen Stan­
dortbedingungen und Artenzusammensetzungen als erhaltens­

wert einzustufen sind . Es handelt sich dabei mn "naturnahe" 

und "bedingt naturnahe" Biotope und Lebensgemeinschaften. 
Unter "naturnah" werden Lebensräume und Lebensgemein­
schaften verstanden, die durch den Einfluß des Menschen rela­

tiv gering verändert sind und fast ausschließlich aus 
einheimischen standorttypischen Arten aufgebaut sind (z.B. 

Silberweidenwälder). "Bedingt natumah" sind Biotope und 
Lebensgemeinschaften mit verhältnismäßig extensiver Tut­

zung, die aus weitgehend einheimischen Arten aufgebaut sind, 
welche jedoch in der jeweiligen Artenkombination von Natur 

~.us nicht auftreten würden (z.B . ungedüngte, zweischürige 
Uberschwemmungswiesen). Für naturnahe und bedingt natur­

nahe Biotope und Lebensgemeinschaften sind geeignete 
Schutzmaßnalm1en, z.B. in Form von Schutzgebietsausweisun­

gen, durchzuführen. Schutzmaßnahmen dienen damit dem 
IRP-Ziel "Erhaltung der Auelandschaft". 

4.2.2 Renaturierung 

Renaturierung ist ein Überbegriff für Maßnahmen, 

die Flächen in einen naturnäheren Zustand zurückführen und 
damit zur Wiederherstellung von naturnahen und bedingt 

naturnahen Biotopen und Lebensgemeinschaften führen. 
Renaturierungsmaßnahmen dienen damit dem IRP-Ziel "Wie­
derherstellung der Auelandschaft". In der Regel leisten sie 

auch einen Beitrag zur Vernetzung von Lebensgemeinschaften 

und Biotopen. 
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Renatur ierung durch die Wi eder­

herste llung nat ur na he r a bio t isch e r 

S t a ndo rt b ed i ng u nge n 

Darunter werden Maßnahmen verst.1nden, bei denen 

durch Veränderung der abiotischen Standortbedingungen die 
Voraussetzung für eine naturnahe Entwicklung der betreffen­

den Flächen geschaffen wird. Die wichtigsten Maßnahmen 
dieser Art sind die Wiederanhindung von Teilen der Altaue 

an das Abflußregime des Rheins durch Dammrückverlegungen 
und Polder. Renaturierungsmaßnahmen sind aber auch in 
der bereits bestehenden Überschwemmungsaue und der 
Altaue zur ökologischen Zielerreichung erfo rderlich. Dazu 

gehören etwa die Wiederherstellung einer naturgemäßen Lini­
enführung bei begradigten Gewässern oder die Öffnung ver­

dolter Gewässer. 

Renaturierung durch Extensivierung 

Bei der Extensivierung werden bestehende Nutzungen zwar 
beibehalten, diese jedoch nur noch mit verminderter lnten­

sit.1t durchgeführt. Sowohl in der Überschwemmungsaue, 
einschließlich den geplanten Rückhalteräumen, wie auch der 
Altaue sind derartige Maßnahmen nötig. Ein Beispiel ist die 

Reduzierung der Düngung und Schnitthäufigkeit von Wiesen. 

Renaturierung durch Nutzungsänderung 

Durch Änderung bisheriger Nutzungen, etwa durch die 
Begründung von Auwäldern auf ehemals ackerbaulich genutz­

ten Flächen, läßt sich ebenfalls eine naturnahe Landschaft 
' 

sowohl in der Überschwemmungs- wie auch der Altaue wie-

derherstellen. 

Durcb die Renaturiemng eines Ufersaums könnennatumabe Zustände wiederbergestellt werden 
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4.2.3 Naturnahe Entwicklung von 
Lebensräumen, die durch den Menschen 
beeinträchtigt sind 

Auf einigen Flächen der Rheiniedenmg, z.B. im Bereich von 
Kiesabbaugebieten, ist eine Renaturierung der Auelandschaft 
im Sinne einer Wiederherstellung früher vorhandener Lebens­
räume und Lebensgemeinschaften, nicht mehr möglich. 
Dennoch können diese sogenannten Sekundärlebensräume 
einer naturnahen Entwicklung zugeführt werden. Die naturna­
he Entwicklung menschlich überfonnter Lebensräume 
kann ebenfalls ein Beitrag zur Vemetzung von Biotopen und 
Lebensgemeinschaften sein . 

4.2.4 Pflege naturnaher und bedingt 
naturnaher Biotope und Lebensgemein­
schaften 

Ein Teil der erhaltenswerten Biotope und 
Lebensgemeinschaften läßt sich nur durch eine, 
in der Regel extensive, Nutzung erhalten. 

Wo diese Nutzungaufgrund der heutigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr 
durchgeführt wird, sind entsprechende 
Pflegemaßnahmen für eine Erhaltung nötig. 
Pflegemaßnahmen sind damit ein Beitrag zum 
fRP-Ziel "Erhaltung der Auelandschaft". Eine Pflegemaßnahme 
kann zum Beispiel der regelmäßige Rückschnitt von Kopf­
weiden sein . 

4.3 Rahmenbedingungen 

Inwieweit die ökologischen Ziele erreicht werden können, 
hängt von den externen Rahmenbedingungen ab. Sie sind nur 
teilweise und in unterschiedlichem Maße beeinflußbar. Dies 
muß beachtet werden, damit die Planungen umgesetzt werden 
können. 

4.3.1 Wasserwirtschaftliche Gegeben­
heiten 

Infolge der Tiefenerosion des Rheins ist im Abschnitt zwi­
schen Basel und dem Kulturwehr Breisach eine Wiederüber­
flutung der Vorländer nur möglich, wenn das Hochwasser ent­
weder auf das derzeitige Geländeniveau angehoben werden 
kann oder wenn das Gelände bis etwa auf Buhnenhöhe abge­
tragen wird. 
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Pflege von Kopfweiden durcb regelmäßigen 
Rückschnitt 

Wasserentnahmen aus dem Rhein bedürfen im Abschnitt 
zwischen Märkt und Lauterburg auf Grund der Verträge und 
Vereinbarungen über den Ausbau des Oberrheins der Zulassung 
bzw. Zustimmung durch die französiche Verwaltung. Um 
entlang der deutsch-französischen Grenzstrecke die Vorausset­
zungen für ökologische Maßnahmen zu verbessern, sind in 
Verhandlungen mit Frankreich die erforderlichen Wasserent­
nahmen zu vereinbaren. 

4.3.2 Wirtschaftliche Auswirkungen 
ökologischer Maßnahmen 

Nach dem Ausbleiben von Überflutungen als Folge von 
Ausdeichungen und Staustufenbau haben sich die Eigentümer 
auf die veränderte Situation eingerichtet. Ehemalige 
Auewälder wurden in großem Umfang und zum Teilmit staat­
licher nterstützung auf hochwasserempfindliche Arten umge­
baut und früher vernäßte Flächen einer intensiven land­
wirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Auch die Bebauung ist 
vielfach an die Hochwasserdämme herangerückt. Für die 
Umsetzung ökologischer Maßnahmen, die die Belange Dritter 
berühren, ist es notwendig, nicht nur eine intensive Öffent­
lichkeitsarbeit zu betreiben, sondern auch Ai1l'eize für die Dul­
dung sinnvoller Lösungen zu schaffen. 



Bei extensiver Nutzung entsteben z.B. Pfeifengraswiesen ... 

Auf den wieder an die Rheindynamik anzuschließenden 
Flächen sind Nutzungen anzustreben, welche die Auswirkun­
gen einer Wiederüberflutung möglichst schadlos ertragen. 
Vom Gnmdwasseranstieg bedrohte Flächen hinter den Rhein­
hauptdämmen sollten nicht entwässert, sondem einer extensi­
ven Nutzung als Grünland oder eventuell als Ersatzbiotop 
zugeführt werden. 

4.3.3 Rechtliche Rahmenbedingungen 
und Verfahrensabläufe 

Soweit der Rhein als Bundeswasserstraße dient, sind die 
Belange der Schiffahrt und die diese regelnden Bestimmungen 
zu beachten. 

Dammrückverlegungen setzen Planfeststellungsverfahren 
gemäß § 31 Abs. 1 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) voraus. Ob 
die Duldung der Wiederüberflutung notfalls gemäß § 2 d 
LEntG (Landesenteignungsgesetz) erzwungen werden kann, 
ist noch zu prüfen. 

Im übrigen können die ökologischen Ziele des Integrierten 
Rheinprogramms vor allem auf dem Wege von Schutzgebiets­
verordnungen und der Landschaftsplanung nach Natm­
schutzrecht umgesetzt werden. Außerdem steht der gezielte 
Einsatz von Fördem1itteln (z .B. Fördenniltel zur Landschafts­
pflege, zur Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
oder zur Renaturierung von Gewässern) zur Verfügung. 
Bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten in zur künftigen 
Überflutung vorgesehenen Bereichen muß verstärkt darauf 
geachtet werden, daß die Schutzgebietsverordnungen einer 
Auenrenaturierung nicht entgegenstehen oder sie behindern. 

Das Integrierte Rheinprogramm kann sich auf einige 
Vorgaben der Regionalpläne und Landschaftsrahmenpläne der 
Regionen Unterer Neckar, Mittlerer Oberrhein und Südlicher 
Oberrhein stützen. Diese Planungen enthalten auf die jeweilige 
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Region bezogene ökologische Grundsätze und Ziele für 
Schutz und Entwicklung der Landschaft. Aussagen und Zielfor­
mulierungen finden sich z.B. in Bezug auf 
..,.. Regionale Grünzüge: Umfassende Teile der Rheinniederung 

wurden dieser Kategorie zugeordnet uncl sollen als 
ökologische Ausgleichsräume nicht weiter belastet werden, 

..,.. Regional bedeutsame Biotope in der Rheinniederung, 

..,.. Beseitigung von ökologischen Beeinträchtigungen, 

..,.. Biotopvernetzungen, 

..,.. Hochwasserschutz einschließlich der Reaktivierung von 
natürlichen Ausdehnungsräumen. 

Künftig müssen Landes- und Regionalplanung als Instru­
mente für die weitere Umsetzung des Integrierten Rheinpro­
grammes genutzt werden, indem Ziele des Integrierten Rhein­
programmes räumlich konkretisiert in die entsprechenden 
Pläne aufgenommen werden. Damit sind diese Zielsetzungen 
Vorgaben für weitere Planungen und von der Verwaltung bei 
ihrem weiteren Handeln zu berücksichtigen. 

Fachplanungen und Bauleitplanungen können den Zielen 
des Integrierten Rheinprogrammes entgegenstehen. Daher 
ist künftig bei Raumordnungs- , Plangenehmigungs- und Plan­
feststellungsverfahren darauf zu achten, daß die Belange 
der Auenrenaturierung gebührend berücksichtigt werden. 
Dem Integrierten Rheinprogramm entgegenstehende Planun­
gen sollten, soweit möglich, augepaßt werden. 

... oder Naßwiesen, die optimal an die aueOpiscben Verhältnisse 
angepaßt sind 
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5. Ziele und Maßnahmen in den 
einzelnen Teilräumen 

Die Rheinniederung weist große lokale Unterschiede in 
der bestehenden Situation der Landschaft auf. Dies gilt beson­
ders für den Wasserhaushalt, dem wichtigsten abiotischen 
Standortfaktor in der Oberrheinniederung. Die baden-württem­
bergische Oberrheinniederung wird daher in folgende 
6 Teilbereiche untergliedert: 
..,.. Rezente Aue, 

..,.. Teilbereiche der Altaue, die durch Dammrückverlegungen 
wieder an das Abflußregime des Rheins angebunden werden, 

..,.. Teilbereiche der Altaue, die durch den Bau von Poldem 
wieder an das Abflußregime des Rheins angebunden werden, 

..,.. Teilbereiche der Altaue, die auch künftig von den 
Überflutungen des Rheins abgeschnitten sein werden, 

..,.. Teilbereiche des Trockengebietes südlich von Breisach, die 
für Retentionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, 

..,.. Teilbereiche des Trockengebietes südlich von Breisach, die 
auch künftig vom Abflußregime des Rheins abgeschnitten 
sein werden. 
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Scbfucbt in der rezenten Aue bei Karfsrube 

Für diese Teilbereiche werden in den folgenden Kapiteln die 

jeweilige Ausgangssituation sowie Ziele, Leitbilder und erfor­

derliche Maßnahmen beschrieben. Hierbei wird unterschieden 

zwischen Maßnahmen, die im Rahmen vorhandener Natur­

schutzkonzeptionen umgesetzt werden können und zusätzlich 

erforderlichen Planungen und Maßnahmen . 
Die einzelnen Naturschutzkonzeptionen und deren 

generelle Zielsetzungen sind unter Teil II , Kap. 2.2. dargestell t. 
Erläutert wird nachfolgend, welche Schwerpunkte bei der 
Umsetzung dieser Konzeptionen im Bereich der Rheinn iede­
rung zu setzen sind . 

5. 1 Rezente Aue 

5. 1 . 1 Ausgangssituation 

Rezente Auen sind Bereiche, die aktuell dem Überflutungs­
regime des Rheins unterliegen. Sie sind in größeren 
Flächenanteilen und zusammenhängend nur noch nördlich 
von Iffezheim vorhanden. Im Bereich der Schlingen sind sie 
nur noch kleinflächig zu finden, südlich von Breisach 
beschränken sie sich auf Bereiche des Rheinbettes und weni­
ger Zuflüsse. 



Die Aue nördlich von Iffezheim unterliegt einem weitge­
hend naturnahen Überflutungsregime, während die Aue im 
Bereich der Schlingen hinsichtlich der Überflutungsbedingun­
gen nur noch als bedingt intakt anzusehen ist. Südlich 
von Breisach haben sich im Rheinbett ebenfalls bedingt intak­
te Auefragmente kleinflächig ausgebildet. 

Nur noch im Bereich der Rastatter Rheinaue sind auetypi­
sche, intakte Lebensräume und Lebensgemeinschaften 
großflächig vorhanden, denn die Zugehörigkeit von Flächen 
zur rezenten Aue ist nicht gleichbedeutend mit einer natuma­
hen Ausbildung der dort vorhandenen Biotope und Lebensge­
meinschaften. In der rezenten Aue des Oberrheins weisen die 
meisten Flächen aufgrund ihrer in der Regel nicht an Natur­
schutzzielen orientierten Nutzung (z.B. Ackernutzung im Über­
flutungsbereich) und vielfältiger Störungen (z.B . Zerschnei­
dung von Schluten- und Gewässersystemen durch Straßen und 
Wege) Biotope und Lebensgemeinschaften auf, die im Sinne 
des Naturschutzes als "naturfem" und nicht auetypisch angese­
hen werden müssen. Gleichwohl bieten diese Flächen in der 
Regel die besten Voraussetzungen für eine Auenrenaturierung, 
da sie, anders als die Altaue und die trockengefallene Aue, 
noch aktuell überflutet werden. 

Die innerhalb der rezenten Aue liegenden erhaltenswer­
ten Reste auetypischer Lebensräume und -gemeinschaften sind 
bisher nicht in ausreichendem Maße geschützt. 

5.1.2 Ziele 

Die ökologische Zielvorgabe des IRP läßt sich für den Teil­
bereich der rezenten Aue weiter differenzieren: 
~ Erhaltung der noch weitgehend intakten, natumahen und 
bedingt nanu·nahen Auebiotope und -Iebensgemeinschaften 
Voraussetzung hierfür ist, daß die zugehörigen Standortbedin­
gungen, insbesondere die hydrodynamischen Bedingungen 
erhalten bleiben, bzw. gegebenenfalls optimiert werden. 
~ Wiederherstellung nanm1aher und bedingt natumaher, aue­
typischer Lebensräume und Lebensgemeinschaften auf Flächen, 
die heute solche Lebensräume und Lebensgemeinschaften 
nicht mehr aufweisen, bzw. durch ihre bisherige Nutzung stark 
beeinträchtigt sind. Dazu bedarf es einer möglichst 

Der R!Jein wird wieder mit der A !taue vernetz t 
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Beseitigung von Abflußbindernissen zur Wiederberstellung des Auereliefs 

natumahen Ausprägung der abiotischen Standortfaktoren, 
insbesondere der Überflutungsbedingungen, und einer zielkon­
fonnen Nutzung der Flächen. Auf Teilflächen sollte auf eine 
Nutzung künftig völlig verzichtet werden. 
~ Vemetzung der vorhandenen und sich neu entwickelnden 
Auelebensräume und -Iebensgemeinschaften. Hierbei ist 
auch eine Vemetzung mit der Altaue und ggfs. angrenzenden 
Rückhalteräumen anzustreben . 

5.1.3 Maßnahmen 

A Umsetzung vorhandener Konzeptionen 

1 . Planungskonzeption Biotopsystem Nördliche Ober­
rheinniederung [6] und Rheinauenschutzgebietskonzeption im 
Regierungsbezirk Karlsruhe [!] .Vorrangig umzusetzen sind 
die Vorschläge zur 
~ Ausweisung von Schutzgebieten, 
~ Pflege- und Entwicklung dieser Schutzgebiete, 
~ Renanu·ierung und Entwicklung der rezenten Aue. 

2. Konzeption "Natumahe Waldwirtschaft" [18]: Erhal­
nmg bzw. Wiederherstellung naturnaher Weichholz- und 
Hartholzauwälder. 

3. Wiederherstellung eines natürlichen Auereliefs: Zur 
Wiederherstellung eines natürlichen Auereliefs in der rezenten 
Aue wurden im Rahmen des IRP bereits Untersuchungen vom 
WWF-Aueninstitut und der Landesanstalt für Umweltschutz 
ßaden-Württemberg durchgeführt [14] [43] [44]. ßei den 
meisten der vorgeschlagenen Maßnahmen kann mit verhältnis­
mäßig geringem finanziellem und technischem Aufwand 
lokal eine Verbesserung der Überflunmgsverhältnisse und der 
ökologischen Situation (z.B. Renaturierung von Schluten, 
Vemetzung isolierter Auebiotope) erreicht werden. In der 
Summe können diese Maßnahmen erheblich zur ökologischen 
Aufwertung der gesamten rezenten Aue nördlich Iffezheims 
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beitragen. Nach Prüfung der einzelnen Maßnahmenvorschläge 
durch eine 1992 beim Regierungspräsidium Karlsruhe 
eingerichtete Unterarbeitsgruppe wurde mit der Planung und 
Umsetzung konkreter Maßnahmen begonnen. 

4. "Lachs 2000" [11]: Im Rahmen des IRP sind Maßnah­
men zur Erreichung des zweiten Zieles dieses Programmes 
(Schutz, Erhaltung und Verbesserung ökologisch wichtiger 
Bereiche des Rheins und der Rheinniederung, vgl. auch Teil II , 
Kap.2 .2) durchzuführen. Dazu gehört insbesondere das Sicher­
stellen bzw. Wiederherstellen von Zugangsmöglichkeiten zu 
den Nebengewässem des Rheins für Langdistanzwanderfische. 

5. Ökologisches Sanierungsprogramm Oberrhein [3]: 
Umsetzung der detaillierten Maßnahmenvorschläge. 

6. Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen: Auf 
Grundlage der Landschaftspflegerichtlinien und der vorhande­
nen Extensivierungsprogramme sollten im Bereich der rezen­
ten Aue verstärkt Extensivierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Dabei sollten künftig gezielt jene Flächen extensiviert 
werden, die das höchste Naturschutzpotential besitzen. Als 
erste Maßnahme bietet sich an, die Ackerflächen in der rezen­
ten Aue in Grünland umzuwandeln oder der natürlichen Suk­
zession zu überlassen. 

7. Biotopvernetzungsplanungen auf Gemeindeebene: 
~ Umsetzung der vorhandenen Planungen, 
~ bei in Planung befindlichen Biotopvernetzungen sind die 

Zielsetzungen des IRP in die Planung einzubringen. 
8. Rastatter Vereinbarung (s. Anhang, Anlage 6 ) : Die 

Vereinbarung enthält Maßnahmenvorschläge für die rezente 
Aue. Mit der Umsetzung wurde begonnen. 

B Planung und nachfolgende Umsetzung 
ergänzender Maßnahmen mit ökologischer 
Zielrichtung 

1 . Fortschreibung der Rheinauenschutzgebietskonzeption 
[1]und der Planungskonzeption Biotopsystem Nördliche 
Oberrheinniederung [6]. Dies ist notwendig, da die beiden 
Konzeptionen zu bestimmten ökologisch relevanten Proble­
men bisher nur allgemeine Aussagen enthalten. Aufbauend auf 
den bereits erarbeiteten Grundlagen sollten daher diese 
Probleme umfassender und flächenbezogen beschrieben sowie 
detaillierte Maßnahmenvorschläge zur Lösung der Konflikte 
gemacht werden. Nach heutigem Kenntnisstand werden 
besonders Aussagen zu folgenden Punkten erforderlich sein: 
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~ Venneidung, Vem1inderung und Beseitigung von Beein­
trächtigungen der Auelandschaft durch die Erholungsnutzung 
einschließlich Angeln und Jagd, 
~ Einbindung von Sand- und Kiesgruben in die Auelandschaft 
sowie Aufstellen von Leitlinien zum Kiesabbau, 
~ Biotopvemetzungen auf regionaler Ebene unter Berücksich­
tigung ggfs. vorhandener Biotopvemetzungen auf Gemeinde­
ebene. Durch die zum Teil bereits laufenden Biotopvemet­
zungsmaßnahmen auf Gemeindeebene wird oft nur eine teil­
weise Vernetzung zwischen heute isolierten Lebensräumen 
erreicht. Soweit Lücken in dieser Vernetzung bestehen, 
sind diese im Rahmen einer regionalen Biotopvemetzung zu 
schließen. 

2. Erstellen einer Schutzgebiets- und Biotopsystem­
planung für die rezenten Auereste auf der ausgebauten Rhein­
strecke sowie für die sekundär entstandene kleinflächige 
Aue im Rheinbett südlich von Breisach. Die Hauptinhalte die­
ser Planung sollten sein: 
~ Schutzmaßnahmen für vorhandene auetypische 

Lebensräume, 
~ Pflege und auengerechte Nutzung auetypischer 

Lebensräume, 
~ Naturnahe Entwicklung naturfemer und künstlicher 

Bereiche, 
~ Extensivieren intensiv genutzter Bereiche, 
~ Dynamisieren der oberirdischen Abflüsse in den Aue­

bereichen der Ausbaustrecke ( vgl. [ 17]) . 

5.2 Teilbereiche der Altaue, die durch 
Dammrückverlegungen wieder an 
das Abflußregime des Rheins angebunden 
werden 

5.2.1 Ausgangssituation 

Die Altaue ist der Bereich der Rheinniederung, der durch 
den Bau von Hochwasserdämmen und Rheinseitendämmen 
von den Überflutungen des Rheins abgetrennt ist. 
Das IRP sieht vor, Teile der Altaue durch Dammrückverlegun­
gen wieder an das Abflußregime des Rheins anzubinden. 
Sie sind in größerem Umfang nur entlang der nichtausgebau­
ten Rheinstrecke möglich. Die in Frage kommenden Damm­
rückverlegungen basieren auf der Planungskonzeption Biotop­
system Nördliche Oberrheinniederung [6] und wurden im 
Rahmen des Integrierten Rheinprogrammes näher untersucht. 
Die nun konkret vorliegenden Vorschläge sind in Anlage 7 
im Anhang dargestellt. Nach Rückverlegung der Dämme wer-



den die Gebiete auf natürliche Weise überflutet, während 
niedrige Wasserstände im Rhein zu entsprechenden Trocken­
phasen in der Aue führen werden. Dammrückverlegungen 
schaffen somit die optimalen hydrologischen Voraussetzungen 
für eine Auenrenaturierung. 

In den vorgeschlagenen Dammrückverlegungsgebieten 
haben sich die Standortbedingungen und die Lebensgemein­
schaften in den letzten Jahrzehnten in fo lge der ausgebliebenen 
Überflutungen des Rheins und den damit meist verbundenen 
Änderungen in der Flächennutzung sehr stark verändert. 
Auetypische Riotope und Lebensgemeinschaften haben sich 
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nur in Resten und zum großen Teil nur in degradierter Fonn 
halten können. Die Landschaft ist viel stärker von der Nutzung 
durch den Menschen geprägt als in der rezenten Aue. 
Damit verbunden ist auf den meisten Flächen eine geringere 
Struktur- und Artenvielfalt vorhanden. 

Nach Wiederherstellung einer natürlichen Überflutungs­
dynamik werden sich - ausgehend von den Beständen der 
verbliebenen Auebiotope - auetypische Pflanzen und Tiere in 
diesen Gebieten wieder ausbreiten können. Die Bestände 
nicht überflutungstoleranter Arten werden weitgehend aus 
den Dammrückverlegungsgebieten verschwinden. 

Bereits vor der Wiederanhindung an das Abflußregime 
des Rheins sind in den geplanten Dammrückverlegungsgebieten 
Naturschutzmaßnahmen erforderlich. Diese dürfen jedoch 
nicht in Widerspruch zur Zielsetzung einer nachfolgenden 
Dammrückverlegung stehen. 

Falls einzelne Dammrückverlegungen nicht umgesetzt 
werden sollten, gelten für diese Gebiete die Aussagen des 
Teil II , Kap. 5.4. 

Rheinauen. 
_schutzgebietsk 
•m Regierungsbezirk K Onzepfion 

arlsruhe 
Materialien zum 
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Band 1 
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5.2.2 Ziele 

Die ökologischen Ziele in den Dammrückverlegungsberei­
chen sind prinzipiell die gleichen wie in der rezenten Aue. 
Es bestehen jedoch Unterschiede in der Gewichtung der Ziele: 

1. Großflächige Wiederherstellung der Auelandschaft, 
d.h. Wiederherstellung natumaher und bedingt naturnaher, 
auetypischer Lebensräume und Lebensgemeinschaften auf 
Flächen, die heute solche Lebensräume und Lebensgemein­
schaften nicht mehr aufweisen, bzw. durch die bisherige ut­
zung stark beeinträchtigt sind : Dazu bedarf es einer möglichst 
naturnahen Ausprägung der abiotischen Standortfaktoren, ins­
besondere der Überflutungsbedingungen, und einer ziel­
konfonnen Nutzung der Flächen. AufTeilflächen sollte auf eine 
Nutzung völlig verzichtet werden. Durch die geplante Wie­
deranbindung an das Abflußregime des Rheins wird die wich­
tigste Bedingung für die Wiederherstellung von Auebiotopen 
und ihrer Lebensgemeinschaften erfüllt. 

2. Erhaltung der Restbestände nanm1aher und bedingt 
nanunaher Auebiotope und -Iebensgemeinschaften: 
Voraussetzung dafür ist, daß die zugehörigen Standortbedin­
gungen, insbesondere die hydrodynamischen Bedingungen 
wiederhergestellt werden und ggfs. die Nutzung angepasst wird. 
Durch die geplante Wiederanhindung an das Abflußregime 
des Rheins wird die wichtigste Bedingung für die Erhaltung 
dieser Reste der früheren Auelandschaft erfüllt. 

3. Vemetzung der vorhandenen und sich neu ent­
wickelnden Auelebensräume und -Iebensgemeinschaften: 
Dabei ist auch eine Vemetzung mit ggfs. angrenzenden Poldem 
und der Altaue anzustreben. 

5.2.3 Maßnahmen 

A Umsetzung vorhandener Konzepte 
bzw. Planungen 

1 . Planungskonzeption "Biotopsystem Nördliche Ober­
rheinniederung" [6] und "Rheinauenschutzgebietskonzeption" 
[1] : s. Teil II , Kap. 5. 1.3. 

2. Konzeption "Naturnahe Waldwirtschaft" [18] : s. Teil 
li, Kap. 5.1.3. 

3. Extensivierung landwirtschaftlicher 1 utzflächen: Die 
Ackernutzung ist zur Zeit die Hauptnutzungsart in den Damm­
rückverlegungsgebieten. Solange eine Dammrückverlegung in 
den entsprechenden Bereichen jedoch nicht endgültig fest­
steht, ist eine großflächige Umwandlung der Ackerflächen in 
Grünland oder Wald nicht sinnvoll. Es sollte stattdessen zuerst 
versucht werden, durch Extensivierungsmaßnahmen eine 
Vernetzung heute isolierter Lebensräume zu erreichen, bzw. 
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Pufferzonen um schutzwürdige Lebensräume zu schaffen. Dies 
kann z.B . durch die Extensivierung von Flächen geschehen, 
die an Fließgewässer oder Schutzgebiete angrenzen. 

4. Biotopvemetzungsplanungen auf Gemeindeebene: 
s. Teil li , Kap. 5.1 .3. 

B Planung und nachfolgende Umsetzung 
ergänzender Maßnahmen mit ökologischer 
Zielrichtung 

1. Fortschreibung der Rheinauenschutzgebietskonzeption 
[1] und der Planungskonzeption Biotopsystem Nördliche 
Oberrheinniederung [6] mit folgenden Schwerpunkten: 
..,.. Prognose der zu erwartenden Entwicklung beim Anschluß 

der Gebiete an das Überflunmgsregime des Rheins, 
..,.. Schutz der sich entwickelnden Auebiotope, 
..,.. Pflege der Auebiotope, 
..,.. Ausweichmaßnahmen: Arten, die sich nach der Ausdei­
chung der Flächen ansiedeln konnten und nicht an Überflutun­
gen angepaßt sind, werden voraussichtlich von den neuerli­
chen Überflutungen in ihrem Bestand beeinträchtigt. Für die 
schutzwürdigen Arten unter ihnen ist zu prüfen, ob die Beein­
trächtigungen hingenommen werden können oder ob Aus­
weichmöglichkeiten im Umland geschaffen werden müssen, 
..,.. Neubegründung von nanm1ahen Auwäldem, 
..,.. Regionale Biotopvernetzung unter Berücksichtigung von 

ggfs. auf Gemeindeebene vorhandenen Biotopvemetzungen, 
..,.. Venneidung, Vem1inderung und Beseitigung von 

Beeinträchtigungen der Auelandschaft durch die Erholungs­
nutzung einschließlich Angeln und Jagd, 

..,.. Einbindung von Sand- und Kiesabbauflächen in die Aue­
landschaft sowie Aufstellen von Leitlinien zum Kiesabbau, 

..,.. Wiederherstellen eines natumahen Auereliefs und 
natumaher Überflutungsverhältnisse, z.B. durch die Beseiti­
gung von künstlichen Hindemissen. 

In der Konzeption ist zu unterscheiden zwischen Maßnah­
men, die bereits vor einer Wiederanhindung an das Abflußre­
gime des Rheins durchgeführt werden können und Maßnah­
men, die erst nach Rückverlegung der Dämme erfolgen sollen. 

2. Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
auf Grundlage noch zu erstellender agrarstrukn1reller Untersu­
chungen. 



5.3 Teilbereiche der Altaue, die durch den 
Bau von Poldern wieder an das Abfluß­
regime des Rheins angebunden werden 

5.3.1 Ausgangssituation 

Im Bereich der geplanten Polder sollen ebenfalls, wie in 
den Dammrückverlegungsgebieten, Teile der Altaue, die durch 
den Bau von Hochwasserdämmen und Rheinseitendämmen 
von den Überflutungen des Rheins abgetrennt wurden, wieder 
an das Abflußregime des Rheins angebunden werden. Polder 
unterscheiden sich von den Dammrückverlegungen dadurch, 
daß sie von einem Damm vollkommen umschlossen sind und 
über Ein- und Auslaßbauwerke gezielt geflutet und entleert 
werden können. Bei einem an natürliche Überfluhmgsbedin­
gungen angepaßten Betrieb dienen Polder dem Ziel der Auen­
renaturierung ( vgl. Teil I). 

Die ökologische AusgangssihJation ist in den geplanten 
Poldern die gleiche wie in den geplanten Dammrückverle­
gungsgebieten. Infolge der nach den früheren Ausdeichungen 
ausgebliebenen Überflutungen und Änderungen in der 
Flächennutzung haben sich naturnahe und bedingt nahunahe 
Auebiotope und -Iebensgemeinschaften nur in Resten und zum 
großen Teil in degradierter Form halten können. Die Land­
schaft ist insgesamt viel stärker von der Nutzung durch den 
Menschen geprägt als in der rezenten Aue. Damit verbunden 
sind meist auch eine geringere Struktur- und Artenvielfalt 

Nach Wiederherstellung einer weitgehend natürlichen 
Überfluhmgsdynamik im Rahmen eines umweltverträglichen 
Hochwasserschutzes werden sich - von den Restbeständen der 
Auebiotope ausgehend - auetypische Pflanzen und Tiere 
wieder ausbreiten können. 1icht überfluhmgstolerante Arten 
dagegen werden weitgehend verschwinden. 

Bereits vor der Wiederanhindung an das Abflußregime 
des Rheins sind in den geplanten Poldern Naturschutzmaßnah­
men erforderlich. Diese dürfen jedoch nicht im Widerspruch 
zu der nachfolgenden Nutzung als Hochwasserrückhalteraum 
stehen. 

Falls einzelne geplante Polder nicht realisiert werden soll­
ten, gelten für diese Flächen die Aussagen des Teil II, Kap. 5.4. 

5.3.2 Ziele 

In den Poldern werden die gleichen ökologischen Ziele 
verfolgt wie in den Dammückverlegungsgebieten . Im VO!xler­
grund steht ebenfalls das Ziel der Wiederherstellung einer 
natumahen Auelandschaft Gegenüber den Damm­
rückverlegungen können sich jedoch gewisse Abstriche bei der 
AuenrenahJrierung ergeben, da ein auf Hochwasserschutz 
ausgerichteter Betrieb der Polder zu Überflutungsbedingungen 

Teil Tl 
Erhaltung und Renaturierung der 

Auelandschaft am Oberrhein 

führen kann , die von den natürlichen Überflutungen in der 
rezenten Aue abweichen (z.B. durch Abbruch von ökologi­
schen Flutungen zur Entleerung der Polder vor einer nachfol­
genden Hochwasserrückhalhmg). Die Ziele im einzelnen: 

1 . Großflächige Wiederherstellung der Auelandschaft, 
d.h. Wiederherstellung naturnaher und bedingt nahnmher, 
auetypischer Lebensräume und Lebensgemeinschaften auf 
Flächen, die heute solche Lebensräume und Lebensgemein­
schaften nicht mehr aufweisen bzw. durch ihre bisherige Nut­
zung stark beeinträchtigt sind . Dazu bedarf es einer möglichst 
naturnahen Ausprägung der abiotischen Standortfaktoren, ins­
besondere der .. berflutungsbedingungen, und einer zielkon­
fon11en Nutzung der Flächen. Auf Teilflächen sollte auf eine 
Nutzung völlig velvl ichtet werden. Durch die geplante Wie­
deranbindung an das Abflußregime des Rheins wird die wich­
tigste Bedingung für die Wiederherstellung von Auebiotopen 
und ihrer Lebensgemeinschaften erfüllt. 

2. Erhaltung der Restbestände nahJrnaher und bedingt 
nah1rnaher Auebiotope und -Iebensgemeinschaften. Vorausset­
zung dafür ist insbesondere, daß die ursprünglichen hydrody­
namischen Bedingungen so weit wie möglich wiederherge­
stellt werden und ggfs . die Nutzung angepasst wird. Durch die 
geplante Wiederanhindung an das Abflußregime des Rheins 
wird die wichtigste Bedingung für die Erhaltung dieser 
Bestände erfüllt. 

3. Vernetzung der vorhandenen und sich neu ent­
wickelnden Auelebensräume und -Iebensgemeinschaften. 
Dabei sollte auch die Vernetzung mit den nördlich und südlich 
anschließenden Rückhalteräumen sowie mit der angrenzenden 
Alt1ue angestrebt werden. 

5.3.3 Maßnahmen 

A Umsetzung vorhandener Konzepte 
bzw. Planungen 

1. Schutz-, Pflege- und Entwitklungsmaßnahmen : Soweit 
sie den Zielen des IRP in den Retentionsräumen nicht entge­
genstehen, sind die vorliegenden Planungen zügig umzuset­
zen. 

2. Konzeption "Naturnahe Waldwirtschaft" [18]: 
s. Teil II, Kap. 5.1.3; 

3. Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen: 
s .. Teil II, Kap. 5.1.3; 

4. Biotopvemetzungsplanungen auf Gemeindeebene: 
s. Teil li , . Kap. 5. 1.3. 
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B Planung und nachfolgende Umsetzung 
ergänzender Maßnahmen mit ökologischer 

Zielrichtung 

1 . Erstellen und nachfolgendes Umsetzen einer Schutzge· 
biets· und Biotopsystemplanung: Es gelten im wesentlichen 
die gleichen Anforderungen wie sie für die Fortschreibung der 
Rheinauenschutzgebietskonzeption und des Biotopsystems 
Nördliche Oberrheinniederung im Bereich der Dammrückver· 
legungsgebiete genannt wurden (s. Teil II, Kap. 5.2.3). Zusätz· 
lieh erforderlich sind Vorschläge zur Dynamisierung des 
Grundwassers in den Poldem entlang der Ausbaustrecke. Die 
Prognose der zu erwartenden Entwicklung beim Anschluß der 
Gebiete an das Abflußregime des Rheins wird bereits im 
Rahmen der Raumordnungs· und Planfeststellungsverfahren 

erstellt. 
2. Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen auf 

Grundlage noch zu erstellender agrarstruktureller Untersu· 
chungen. 

5.4 Teilbereiche der Altaue, die auch 
künftig von den Überflutungen des Rheins 
abgeschnitten sein werden 

5.4.1 Ausgangssituation 

Der weitaus größte Teil der Alt1ue wird auch künftig von 
den Überflutungen des Rheins abgetrennt sein und ein durch· 
gehendes rheinparallel verlaufendes Band von Breisach bis 
zur Landesgrenze nach Hessen bilden. Obwohl eine Auenrena· 
turierung hier nicht vorgesehen ist, besitzt die Altaue wichtige 
Funktionen im Landschaftshaushalt der Rheinniederung. Die 
an Stelle der Überflutungsaue entwickelten Biotope können 
wichtige Lebensräume für schutzwürdige Pflanzen· und Tier· 
arten und eine Bereicherung der Landschaft insgesamt 
darstellen, wenn sie extensiv genutzt und zum Teil auch der 
natürlichen Sukzession überlassen werden. Eine mit natumahen 
und bedingt natunahen Lebensräumen ausreichend ausgestat· 
tete Alt1ue kann ein Bindeglied in einem großräumigen 
Biotopverbund, z.B. zwischen den Überflutungsbereichen des 
Rheins im Westen und der Niederterrasse und der Vorberg· 
zone im Osten sein. Außerdem können natumahe und bedingt 
nah1mahe Alt1uebiotope Rückzugsraum für nicht an Über· 
flutungen angepasste Arten sein, die sich in den Poldern und 
den Dammrückverlegungsgebieten nach deren Anhindung an 
das Abflußregime des Rheins nicht halten können. 
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5.4.2 Ziele 

Da ein Wiederanschluß dieser Gebiete an das Abflußregi· 
me des Rheins nicht vorgesehen ist, unterscheidet sich in der 
Alt1ue die Zielsetzung von der der akh1ell und künftig über· 
flutbaren Bereiche: 

1 . Erhaltung natumaher und halbnatürlicher Biotope 
und Lebensgemeinschaften: Es sollen jene Lebensräume erhal· 
ten werden, die die früheren Auebiotope ersetzt haben und 
aufgrundihrer geringen Beeinträchtigung wichtige Lebensräu· 
me für die Fauna und Flora sind. 

2. Entwicklung und nachfolgende Erhaltung von natur· 
nahen und halbnatürlichen Biotopen und Lebensgemeinschaf­
ten: In der teilweise ausgeräumten, intensiv genutzten und 
naturfemen Altauelandschaft sollen Lebensräume entwickelt 
werden, die vom Menschen geringer beeinflußt werden und 
einer reichhaltigeren Pflanzen - und Tierwelt Lebensraum 
bieten. Da die Altaue nicht mehr überflutet wird, werden sich 
zwangsläufig Lebensgemeinschaften entwickeln, die nicht 
überfluhmgstolerant sind. 

3. Vernetzung der Biotope und Lebensgemeinschaften: 
Dabei ist auch eine Vernetzung mit den Lebensräumen der Nie· 
derterrasse sowie mit den angrenzenden Überfluhmgsgebieten 
des Rheins anzustreben. 

5.4.3 Maßnahmen 

A Umsetzung vorhandener Konzepte 
bzw. Planungen 

1 . Planungskonzeption "Biotopsystem nördliche Obe1~ 
rheinniederung" [6] und "Rheinauenschutzgebietskonzeption" 
[ 1]: s. Teil II, Kap. 5 .1 .3. Außerdem sind die Vorschläge zur 
Wiedervernässung der Biotope in der Randsenke der Rhein· 
niederung umzusetzen. 

2. Schutz·, Pflege· und Entwicklungsmaßnahmen im 
Regierungsbezirk Freiburg: Umsetzung der vorliegenden Pla­
nungen. 

3. Konzeption "Nahn11ahe Waldwirtschaft" [18]: Erhal­
hmg bzvv. Entwicklung von nah1rnahen Ersatzgesellschaften 
der früheren Auwälder. Dies sind vor allem verschiedene 
Ausprägungen des Eichen·Hainbuchenwaldes, auf feuchten 
und nassen Standorten des Eschen· und Erlenwaldes. 

4. Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen : 
Die Maßnahmen sollten gezielt so durchgeführt werden, daß 
sie einer Vernetzung isolierter Biotope bzw. als Pufferflächen 
im Bereich schutzwürdiger Biotope dienen. 

5. Biotopvemetzungsplanungen auf Gemeindeebene: 
s. Teil II , Kap. 5.1.3 . 

6. "Rast1tter Vereinbarung" (s. Anhang, Anlage 6): 
msetzung der Vorschläge für die Al taue. 



B Planung und nachfolgende Umsetzung 
ergänzender Maßnahmen mit ökologischer 
Zielrichtung 

1. Fortschreibung der "Rheinauenschutzgebietskonzep­
tion" [1] und der Planungskonzeption "Biotopsystem Nördliche 
Oberrheinniederung" [6] im Regierungsbezirk Karlsruhe: 
Es gelten im wesentlichen die gleichen Anforderungen wie sie 
unter Teil li, Kap . 5. 1.3 für die rezente Aue genannt sind. 
Zusätzlich ist zu prüfen, ob einzelne Altwasser, die nicht mehr 
mit dem Rhein verbunden sind, wieder angeschlossen werden 
können. 

2. Erstellung und nachfolgende Umsetzung einer Schutz­
gebiets- und Biotopsystemplanung für den Bereich der Altaue 
im Regierungsbezirk Freiburg mit folgenden Hauptinhalten: 
..,.. Schutzmaßnahmen, 
..,.. Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete, 
..,.. Naturnahe Entwicklung beeinträchtigter Lebensräume der 

Altaue insbesondere von Feuchtgebieten und Gewässern, 
..,.. Regionale Biotopvemetzung unter Berücksichtigung 

ggf. vorhandener Biotopvernetzungen auf Gemeindeebene, 
..,.. Venneidung, Verminderung und Beseitigung von 

Beeinträchtigungen der Auelandschaft durch die Erholungs­
nutzung einschließlich Angeln und Jagd, 

..,.. Einbindung von Sand- und Kiesabbauflächen in die Aue­
landschaft sowie Aufstellen von Leitlinien für den Kiesabbau, 

..,.. Dynamisieren des Grundwassers entlang der Ausbaustrecke 
(vgl. [1 7]). 
3. Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen auf 

Grundlage noch zu erstellender agrarstruktureller Untersu­
chungen. 

Ti'ockengejallene Aue siidlicb Breisacb 

Teil II 
Erhaltung und Renaturierung der 

Auelandschaft am Oberrhein 

5.5 Teilbereiche der trockengefallenen 
Aue südlich von Breisach, die für 
Retentionsmaßnahmen in Anspruch 
genommen werden 

In dem Bereich zwischen Breisach und Basel sind infolge 
der durch die Oberrheinkorrektion hervorgerufenen starken 
Tiefenerosion des Rheinbettes und aufgrund der Abzweigung 
des Hauptanteiles des Rheinabflusses in den Rheinseitenkanal 
keine Überschwemmungen mehr möglich. Die Vegetation 
besitzt auf diesen Flächen heute keinen Grundwasseranschluß 
mehr. Im Teilabschnitt zwischen Märkt und Hartheim soll 
künftig ein Bereich zur Hochwasserrückhaltung genutzt wer­
den. Zwei Variantengruppen mit äußerst unterschiedlichen 
ökologischen Auswirkungen werden derzeit untersucht (vgl. 
Teil I , Kap. 5.3. 1; und [20]) . 
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5.6 Teilbereiche der trockengefallenen 
Aue südlich von Breisach, 
die auch künftig vom Abflußregime des 
Rheins abgeschnitten sein werden 

5.6.1 Ausgangssituation 

Im südlichen Teil der trockengefallenen Aue sind keine 
Hochwasserrückhaltemaßnahmen vorgesehen. Dieser Teil­
bereich ist ebenfalls von der Abzweigung des Hauptanteils des 
Rheinabflusses in den Rheinseitenkanal und der starken 
Tiefenerosion des Rheinbettes betroffen. Durch fehlende Über­
flutungen und fehlenden Grundwasseranschluß hat sich 
eine Trockenlandschaft ausgebildet. In ihr leben zahlreiche 
Pflanzen- und Tierarten, deren Verbreitung vor Korrektion 
und Ausbau des Oberrheins auf relativ hochliegende Kies- und 
Sandrücken beschränkt war. Da derartige Standorte in der 
Rheinniederung ansonsten nicht mehr vorhanden sind, besitzt 
dieser Teilbereich der Rheinniederung eine wichtige Arten­
schutzfunktion. 

5.6.2 Ziele 

Im Vordergrund sollen Erhaltung und Verbesserung der 
Natur- und Artenschutzfunktion stehen. Als Ziele sind zu nen-
nen: 

1 . Erhaltung von naturnahen und halbnatürlichen Bioto­
pen und Lebensgemeinschaften der trockengefallenen Aue: 
Es sollen jene Lebensräume erhalten werden, die vom 

Menschen weitgehend unbeeinträchtigt sind und Arten und 
Lebensgemeinschaften aufweisen, die an trockene Standortbe­
dingungen angepasst sind. 

2. Entwicklung und nachfolgende Erhaltung von natur­
nahen und halbnatürlichen, an die trockenen Standortbedin­
gungen angepassten Biotopen und Lebensgemeinschaften. Die­
ses Ziel sollte dott angestrebt werden, wo die aktuelle Flächen­
nutzung zu naturfemen Lebensgemeinschaften geführt hat. 

3. Vernetzung der naturnahen und halbnatürlichen Bio­
tope der trockengefallenen Aue. 

5.6.3 Maßnahmen 

A Umsetzung vorhandener Konzepte bzw. 
Planungen 

1. Schutz-, Pflege- und Ent:wicklungsmaßnahmen: 
Umsetzung der vorliegenden Planungen. 

2. Konzeption "Naturnahe Waldwirtschaft" [18] : Erhal­
tung und Entwicklung natumaher Waldgesellschaften. Auf den 
trockenen Standorten südlich von Breisach ist der Stielei­
chenwald die potentielle natürliche Vegetation. 
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3. Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen: In 
dem Trockengebiet liegen nur wenige intensiv landwirtschaft­
lich genutzte Flächen. Insofern sollten Flächen nur extensiviert 
werden, wenn eine Weiterführung der jetzigen Bewirtschaf­
tung zu Beeinträchtigungen an besonders schutzwürdigen Bio­
topen und Lebensgemeinschaften führen würde. Die für 
Extensivierungsmaßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel 
sollten vorrangig in den anderen Teilräumen der Rheinniede­
nmg verwendet werden (s. Teil II, Kap. 5.1-5.4). 

4. Biotopvemetzungsplanungen auf Gemeindeebene: s. 

Teil II, Kap. 5.1.3. 

B Planung und Umsetzung einer Biotop­
system- und Schutzgebietskonzeption mit 
folgenden Hauptinhalten: 

~ Schutz von gefährdeten naturnahen und halbnatürlichen 
Biotopen der trockengefallenen Aue. 

~ Erforderlichenfalls Pflege dieser Biotope, vor allem 
Offenhalten von Sukzessionsstadien aus Artenschutzgründen 
(z.B. Trockenrasen und Halbtrockenrasen) . 

~ Natumahe Entwicklung beeinträchtigter Lebensräume der 
trockengefallenen Aue. 

~ Regionale Biotopvernetzung unter Berücksichtigung der auf 
Gemeindeebene eventuell bereits vorhandenen Biotop 

vemetzungen. 
~ Einbindung von Sand- und Kiesgruben in die Landschaft 

der trockengefallenen Aue sowie Aufstellung von Leitlinien 
zum Kiesabbau. 

6. Raumübergreifende 
Maßnahmen 

Es ist ein Ziel des Integrierten Rheinprogramms, ökologi­
sche Vemetzungen zwischen Alt<me und rezenter Aue zu erhal­
ten bzw. wiederherzustellen. Die Planungen in den Teilräumen 
sind daher entsprechend aufeinander abzustinm1en. 

Der Vollzug intemationaler Abkommen ist weiter zu ver­
bessern. So ist dafür Sorge zu tragen, daß die Vorschläge des 
Intemationalen Rates für Vogelschutz für Gebiete gemäß § 4 
der Vogelschutzrichtlinie ( s. Anhang, Anlage 4) [39] geprüft 
und ggfs. der EU weitergemeldet werden. Das gleiche gilt für 
eine Nachmeldung derjenigen Gebiete der Oberrheinniede­
rung, die die Kriterien der Ramsat~Konvention (s. Anhang, 
Anlage 3) [22] erfüllen. 



Aufgrund der FFH-Richtlinie (s. Anhang, Anlage 5) [40] 
ist die BRD außerdem verpflichtet, innerhalb von 3 Jahren 
Gebiete an die EU zu melden, in denen natumahe Wälder 
(unter anderem auch Auwälder und Eichen-Hainbuchen-Wäl­
der) bestehen oder wiederhergestellt werden können, die 
den vorgegebenen Kriterien entsprechen. 

Der politische Wille, diese intemationalen Abkommen 
auch am Oberrhein umzusetzen wurde beim 3. deutsch-franzö­
sischen Umweltrat von der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch Bundesumweltminister Töpfer und vom Land 
Baden-Württemberg, vertreten durch Umweltminister Schäfer, 
bekräftigt. Dabei wurden die beiderseits der deutsch-franzö­
sischen Grenze liegenden Rheinauen als außergewöhnliches 
europäisches Naturerbe gewürdigt. 

Das Integrierte Rheinprogramm ist das geeignete Instru­
ment zur Umsetzung der internationalen Abkommen und Vor­
gaben für die Oberrheinniederung. 

7. Weiteres Vorgehen 

Die 1 otwendigkeit, 1 aturschutz zu betreiben, ist in Politik, 
Verwaltung und Öffentlichkeit erkannt worden und heute 
allgemein akzeptiert. Vor Ort kommt es bei der Durchführung 
von Naturschutzmaßnahmen dennoch häufig zu Widerständen. 
So fühlen sich Bürger und Kommunalverwaltungen in ihrem 
Handlungsspielraum eingeschränkt und auch die verschiede­
nen Fachverwaltungen tun sich bisweilen schwer, den 
Anforderungen an einen umweltverträglichen Umgang mit 
Natur und Landschaft gerecht zu werden. 

Diese vor Ort auftretenden speziellen Akzeptanzprobleme 
sind auch beim IRP nicht auszuschließen, sofem Öffentlichkeit 
und Verwaltung nicht rechtzeitig und ausreichend über Ziele 
und Maßnahmen des Programmes informiert werden. Deshalb 
muß eine umfassende Infonnationsarbeit betrieben werden, 
deren Zielgmppen neben der Öffentlichkeit auch die Fach- und 
Kommunalverwaltungen sind. 

Bei der Umsetzung des IRP könnten die derzeit knappen 
Mittel der öffentlichen Hand als Argument gegen die notwen­
digen Maßnahmen angeführt werden. Daher sind in Teil II , 
Kap. 7. 1 Sofortmaßnahmen benannt, die keine großen zusätz­
lichen Kosten mit sich bringen, zum Teil auch über vorhande­
ne Fördem1ittel finanziert oder ggfs. im Rahmen laufender 
Arbeiten durch entsprechende Schwerpunktsetzung vollzogen 
werden können. 

Teil II 
Erhaltung und Renaturierung der 

Auelandschaft am Oberrhein 

Um das ökologische Ziel des IRP, die Erhaltung und 
Wiederherstellung der Auelandschaft, zu erreichen sind jedoch 
darüber hinaus weitere Maßnahmen erforderlich. Die dafür 
notwendigen Planungen liegen noch nicht bzw. nur teilweise 
vor, da der Naturschutz gegenüber den wasserwirtschaftliehen 
Planungen besonders aus folgenden Gründen zurückliegt: 
~ Umfassende Untersuchungen zur Verbesserung des 
Hochwasserschutzesam Oberrhein haben viel früher begon­
nen als diejenigen zum Auenschutz und zur Auenrenaturie­
rung. Die Hochwasser-Studienkommission für den Rhein hat 
von 1968 bis 1978 jene Grundlagen erarbeitet, auf die bei der 
Planung der Retentionsräume heute zurückgegriffen wird . 
Flächendeckende Grundlagen von vergleichbarer Bearbeitung­
stiefe stehen der Naturschutzverwaltung erst seit der Veröf­
fentlichung der "Rheinauenschutzgebietskonzeption" und der 
Planungskonzeption "Biotopsystem Nördliche Oberrheinniede­
rung" und auch nur für die Rheinniederung im Regierungsbe­
zirk Karlsruhe zur Verfügung [ 1] [ 6]. 
~ Da die Fragen des Hocln.vasserschutzes vordringlich 
behandelt wurden, standen die Planungen für die Retentions­
räume bisher im Vordergrund. Für darüber hinausgehende 
Arbeiten waren bei der Naturschutzverwaltung weder Perso­
nalkapazitäten noch Finanzmittel frei. 

Um beim Planungsstand die Gleichrangigkeit zwischen 
Auenschutz bzw. Auenrenaturierung und Hochwasserschutz 
herzustellen, sind die obengenannten Fachplanungen (Teil II , 
Kap. 5) erforderlich. In folgenden wird dargestellt, welche 
Vorleistungen hierbei die Naturschutzverwaltung erbringen 
kann. (Teil II, Kap. 7 .2) 

7.1 Sofortmaßnahmen 

7.1 . 1 Ausweisung von Schutzgebieten 

~ Schwerpunktmäßige Ausweisung von Natur- und Land­
schaftsschutzgebieten in der Rheinniederung durch die Natur­
schutzverwaltung. 
~ ach Abschluß der Waldbiotopkartierung durch die Forst­
verwaltung sollte entsprechend der Bedeutung der Rhein­
wälder der Ausweisung von Waldschutzgebietenn (Bann- und 
Schonwälder) in der Rheinniederung zeitlicher Vorrang vor 
der Ausweisung in anderen Regionen gegeben werden. 
~ Soweit für die Schutzgebiete die Durchführung von Pflege­
und Entv.ricklungsmaßnahmen erforderlich ist, sind durch 
Naturschutz- und Forstverwaltung entsprechende Pläne 
vorrangig für die Gebiete der Rheinniederung zu erstellen. 
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7 .1.2 Schwerpunktmäßige Umsetzung 
laufender landesweiter Programme 

111> Umsetzung der Konzeption "Natumahe Waldwirtschaft" [18]: 
Das Konzept kann in der gesamten Rheinniederung umgesetzt 
werden. Eine fachliche Grundlage für den Bereich der rezen­
ten Aue stellt dabei eine von der Landesanstalt für Umwelt­
schutz (LfU) unter Mitwirkung der Forstverwalhmg in Auftrag 
gegebene Shtdie dar, welche die nahm1ahen Waldbestände im 
Überflutungsbereich des Rheins auf der nichtausgebauten 
Rheinstrecke nördlich von Iffezheim darstellt [2]. Bei Durch­
führung forstlicher Maßnahmen soll die Erhaltung dieser 
natumahen Bestände gewährleistet, beziehungsweise die Ent­
wicklung naturnaher Amvälder, z.B. durch Überführung eines 
vorhandenen geeigneten nahtmahen Unterstandes unter 
einer ersten Baumschicht aus nichtheimischen Baumarten, 
gefördert werden. 
111> Anwendung des Domänenkonzeptes im Sinne des IRP: Im 
Regierungsbezirk Karlsruhe kommen die Domänen Rhein­
schanzinsel, Kirschgartshausen , Insultheimer Hof und Kollerin­
sel (zwei landwirtschaftliche Betriebe) in Frage, im Regie­
rungsbezirk Freiburg die Domäne Rothaus bei Breisach . 
Anschließende Ausweihmg des Domänenkonzeptes auf den 
Streubesitz des Landes in der Rheinniederung, insbesondere in 
der rezenten Aue, den Rückhalteräumen und den Dammrück­
verl egungsgebieten. 
111> Extensivierung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, insbe­
sondere von ackerbaulich genutzten Flächen in der Überflu­
hmgsaue. 

7.1.3 Umsetzung der kostengünstigen 
Teile vorliegender Planungen 

111> msetzung ausgewählter Teile der Dammrückverlegungs­
planungen: 
111> Pilotprojekt Dammrückverlegung Mannheim-Sandhofen 
111> Dammrückverlegung Riedwiesen/Mannheim 

Eine vollständige Übersicht der in Frage kommenden 
Dammrückverlegungen ist Anlage 7 im Anhang zu entnehmen. 
111> Renahtrierung von Fließgewässern entsprechend den 
Vorschlägen der Planungskonzeption Biotopsystem Nördliche 
Oberrheinniederung [6] : Dabei handelt es sich um die in 
Abb. 11-8 genannten Gewässer. 
111> Wiedervemässung von Teilbereichen der Randsenke, 
insbesondere durch Verzicht auf die weitere Unterhaltung von 
Entwässerungsgräben: Flächenbezogene Vorschläge hierzu 
liefert ebenfalls die Planungskonzeption Biotopsystem Nörd­
liche Oberrheinniederung [6] 
111> msetzung der Rastatter Vereinbarung (s. Anhang 6). 

111> Teilweise Umsetzung des Ökologischen Sanierungs­
programmes Oberrhein 
111> Wiederherstellung eines nahtrnahen Auereliefs: Von der 
LfU und dem \VWF-Aueninstitut wurden die künstlichen 
Abflußbindemisse in der Rheinaue dargestellt und aus wasse1~ 
und forstwirtschaflieber Sicht bewertet. Eine ökologische 
Bewertung wurde 1993 abgeschlossen [3 7]. Ein nahtrnahes 
Auerelief kann zum Teil durch kleinere Maßnahmen im 
Rahmen der Unterhaltung von Wegen durchgeführt werden . 
Eine weitere Möglichkeit der Umsetzung bietet sich über § 11 

Vorschläge zur Renaturierung von Fließgewässern 
Name des Gewässeres 

( KanaJgraoen 
Stinkkanal 
Schlauctigraoen 
~cb. 
Alter Kraichoacti 

-K, 
Pfinzkanal .. ...scbeid:-_urut 

Langm _aben 
Saalbachkanal 
Pfinz 
Rheinniederunaskanal 

[ Pfinzentlastungsl<anal 
r.lli86El!Uleim_t<leinen~see 

Alo 
J.tru:CATter l...ß.iDltcbließlicbJbrer 

Murg 
~I/Mühlbach 

Bannscheidgraben 
r Sanaoa.cti 

Abb.ll-8 

70 

-Lage 
::M~_im-Sanotiofen 
Mannheim-SandhQten 
Manntieim-Necl(erau:iReißinse]l 

J:loc_Äenheim 
Hocl<entieim 

_neil:iOCKenneJrn 
Philim~söurg 

])fjffiUßheim_ 

bei Huttenhela! 
~ Grabän-Neudoif 
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(Gnmdlage: 
llessisches Landesamt flir 
L"mll'elt u. a. [1988l: 
ßiotopsystem ~ördliche 

Obcrrheinn ieden~ng) 



Abs. 4 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz). Danach können 
einzelne Maßnahmen den Verursachern von Eingriffen in 
Natur und Landschaft als Ersatzmaßnahme auferlegt werden. 

7. 1 .4 Überprüfung und gegebenenfalls 
Änderung bisheriger Bewirtschaftungs­
und Unterhaltungsmaßnahmen der ver­
schiedenen Fachverwaltungen 

~ Überprüfung der bisherigen regelmäßigen Unterhaltungs­
maßnahmen (z .B. wasserwirtschaftlicher, wegebaulicher, 
forstwirtschaftlicher Art) am Rhein und in der Aue auf ihre 
Notwendigkeit, z.B. in Bezug auf: 
~ Beseitigung von Totholz und Snmnwürfen aus Gründen 

der Verkehrssicherungspflicht, 
~ Befestigung von Ufern der Auegewässer nach Uferab-

brüchen, 
~ Instandsetzung von Wegen, die aufgrund ihrer heutigen 
Ausgestalnmg (z .B. Höhenlage, ungenügende Befestigung häu­
fig überströmter Abschnitte) regelmäßig beschädigt werden. 

Dazu sollten die von den verschiedenen Fachverwalnm­
gen durchgeführten Unterhalnmgsmaßnahmen ökologisch 
bewertet werden. Außerdem sollte abgeschätzt werden, wie 
sich ein, evenn1ell teil weiser, Verzicht auf Unterhalnmgsmaß­
nahmen vor Ort auswirken würde und welche kostenmäßigen 
Vorteile oder Nachteile er brächte. 
~ Anpassung des Betriebs des durchgehenden Altrheinzuges 
an die Zielsetzung des IRP: Um wenigstens teilweise die Wasser­
stände wieder zu dynamisieren, muß die Bewirtschafumg des 
durchgehenden Altrheinzuges in den Bereichen der Schlingen 
Marckolsheim, Rheinau und Gerstheim sowie im Bereich 
der Stausn1fe Gambsheim geändert werden. Das gegenwärtige 
Reglement mit nach dem Kalender festgelegten Überstauungs­
zeiten ist durch ein flexibleres Reglement zu ersetzen, das 
Überflutungen in möglichst weitgehender Anlehnung an die 
Abflüsse im Rhein ennöglicht. Soweit erforderlich sind 
die bestehenden Planfeststellungsbeschlüsse zu ergänzen. 

Teil II 
Erhaltung und Renaturierung der 

Auelandschaft am Oberrhein 

7.1 .5 Vollzug internationaler Abkommen 
und Vorhaben 

~EU-Vogelschutzrichtlinie (s. Anhang, Anlage 4) [39]und 
Ramsar-Konvention (s. Anhang, Anlage 3) [22] : Die vorliegen­
den Gebietsvorschläge sind zu prüfen. Gebiete, die den 
Kriterien der E -Vogelschutzrichtlinie und der Ramsar-Kon­
vention entsprechen, sollten von der Nan1rschutzverwaltung 
an die EU bzw. das Ramsar-Sekretariat gemeldet werden. 
Durch die Meldung der Gebiete verpflichtet sich das Land 
Baden-Württemberg, geeignete Schutz- und Entwicklungsmaß­
nahmen in diesen Gebieten zu ergreifen. Das Integrierte 
Rheinprogramm kann durch die oben genannten Biotopsy­
stem- und Schutzgebietsplanungen einen Beitrag zur Siche­
rung der in der Oberrheinniedenmg liegenden Gebiete leisten, 
da in diesen Planungen konkrete Schutz- und Entwicklungs­
maßnahmen benannt werden. 
~ FFH-Richtlinie (s. Anhang, Anlage 5) [40]: Zur Umsetzung 
der Richtlinie ist zuerst festzustellen, welche Gebiete den Krite­
rien der Richtlinie entsprechen. Dazu sind auch die im Rahmen 
des IRP durchgeführten Untersuchungen heranzuziehen. Bei 
den danach an die EU gemeldeten Gebieten ist sinngemäß wie 
bei der msetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie und der Ram­
sar-Konvention zu verfahren. 
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7.2 Vorbereitung weiterer Maßnahmen 

7 .2.1 Planungsarbeiten 

..,.. Sicherung der erwogenen Dammrückverlegungsgebiete im 

Rahmen der Landesplanung: Dazu sind die Dammrückverle­

gungsgebiete in den Landesentwicklungsplan und die Regional­
pläne aufzunehmen. 
..,.. Vorbereitung von Biotopsystem- und Schutzgebietskonzep­

tionen für 
..,.. die Reste rezenter Aue auf der Ausbaustrecke, 

..,.. die Altaue der südlichen Oberrheinniederung, 

..,.. Teile der Dammrückverlegungsflächen (z.B. Bereiche 

Mannheim-Sandhofen und Riedwiesen) , 
..,.. geplante Rückhalteräume, 

..,.. Trockengebiet südlich Breisach (ohne potentielle Rückhalte­
flächen) . 

Im Rahmen der Schutzgebietskonzeptionen sollen die 
aktuell schutzwürdigen Biotope und Lebensgemeinschaften 

erfaßt und bewertet sowie Maßnahmen zu ihrer Erhalhmg 
vorgeschlagen werden. Weitergehend stellen die Biotopsystem­

konzeptionen die Erfordernisse des Naturschutzes für die 
gesamte Fläche dar. Sie treffen also auch Aussagen zu den 
intensiver genutzten und zum Teil beeinträchtigten Teilen von 

Natur und Landschaft und sind damit geeignetes Planungsin­

strument zur Umsetzung des IRP-Teilzieles "Wiederherstellung 
der Auelandschaft". Schutzgebiets- und Biotopsystemkonzep­
tionen können auch in einer Gesamtplanung erarbeitet 

werden. 

Die Naturschutzverwaltung kann diese Planungskonzep­
tionen vorbereiten, indem sie die bei den verschiedenen Fach­

verwaltungen bereits vorhandenen Unterlagen systematisch 
erfasst, auswertet, Infonmtionsdefizite beschreibt sowie 
die Grundzüge der Planungskonzeptionen, insbesondere deren 

Zielsetzung, Umfang und Bearbeitungstiefe für das jeweilige 
Planungsgebiet festlegt. Die eigentlichen Planungsarbeiten 

können erst nach Abschluß dieser Vorarbeiten geleistet werden. 

7.2.2 Fachliche Mitwirkung an grenz­
überschreitenden ökologisch relevanten 
Projekten 

..,.. Zusammenarbeit mit der Internationalen Kommission zum 

Schutze des Rheins gegen Verunreinigungen, z.B . Aktionspro­
gramm Rhein (Lachs 2000) , ad-hoc-Arbeitskreis Ökomorpho­

logie ; 
..,.. Mitarbeit an Naturschutzprojekten mit Frankreich. 

Durcb den Umbau von natmfemen, artenarmen Baumbeständen ... 
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. .. in artenreic!Je, auetyjJiscbe Bestände wird ein Beitrag zur 
Wiederberstellung der Auelandsc!Jajt geleistel 
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t®hf·r:WI 
Auszug aus der deutsch­
französischen Vereinbarung vom 
06.12.1982 
Vereinbarung 
zur Änderung und Ergänzung der Zusatz­
vereinbarung vom 16.juli 1975 zum 
Vertrag vom 4.Juli 1969 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und 
der Französischen Republik über den Aus­
bau des Rheins zwischen Kehi/ Straßburg 
und Neuburgweier/ Lauterburg 

Die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und die Regierung 

der Französischen Republik 

- nach Kenntnisnahme des Interesses der Bun­
desrepublik Deutschland an einer Zurückstellung 
des in der Zusatzvereinbarung vom 16.Juli 1975 
beschlossenen Baues der Staustufe Neuburgweier, 
nach Kenntnisnahme der Erklärung der Französi­
schen Republik, daß sie dem Bau der Staustufe 
Neuburgweier nach wie vor großen Wert beim ißt, 
die nach ihrer Ansicht die einzige auf lange Sicht 
wirksame Lösung für die Probleme der Erosion, 
der Schiffahrt und es Hochwasserschutzes auf der 
Rheinstrecke zwischen lffenzheim/Beinheim und 
Neuburgweiei/ Lauterburg ist, nach Kenntnisnah­
me des Schlußberichts der Hochwassei'Studien­
kommission für den Rhein - haben folgendes ver­
einbart: 

Artikel 1 Staustufe Neuburgweier 
( 1} Der Bau der Staustufe Neuburgweier wird 

zurückgestellt. Die Absätze 1 und 2 des Artikels 5 
der Zusatzvereinbarung vom 16. Juli 1975, die das 
Programm für die Stausnife i\euburgweier und den 
spätesten Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme festle­
gen, werden aufgehoben. 

(2} Falls es sich zeigen sollte, daß die in den 
Artikeln 2 und 3 dieser Vereinbarung vorgesehenen 
Maßnahmen es nicht ennöglichen, bei Wahrung der 
Sicherheit und Leichtigkeit der Schi ffahrt 

a) zu venneiden, daß sich an dem Pegel bei der 
Rückführung der Stausnife lffezheim (Rhein-km 
336,2) der Wasserstand, der einem Abfluß von 570 
m-'/s am Pegel Plittersdorf entspricht, über einen 
Zeitraum von sechs Monatenmn 0,30 modermehr 
gegenüber dem entsprechenden Wasserstand im 
Januar 1978 (NN + lll ,llmn.S.) senkt oder 

b) die Fahrrinnentiefe von 2,10 munter GIW 
zwischen der Stausnife lffezheim und Neuburg­
weiei/ Lauterburg (Rhein-km 352,060) in den Fri­
sten und unter den Bedingungen, die in Artikel 3 
dieser Vereinbarung festgelegt sind, zu erzielen 
oder 

c) diese Fahrrinnentiefe von 2,10 munter GIW 
unter technisch vertretbaren Bedingungen zu 
erhalten, wird mit dem Bau der Stausnife Neuburg­
weier umgehend begonnen. Wenn es nach der 
Erfahrung ohne Beeinti~ichtigung der allgemeinen 
Interessen der Vertragsparteien möglich erscheint, 
die unter Buchstabe a als Grenze genannte Wasser 

76 

spiegelabsenkung von 0,30 m bis auf 0,50 m zu 
erhöhen, können die Vertragsparteien dies verein­
baren. 

(3} Dieser Bau erfolgt unter den Bedingungen 
der Zusatzvereinbarung vom 16. Juli 1975. Die Ver­
tragsparteieil können jedoch etwa notwendige 
Änderu ngen gegenüber den Bestimmungen der 
Zusatzvereinbarung hinsichtlich der Lage der Stau­
snife sowie der Anordnung und der technischen 
Merkmale ihrer Hauptbauwerke vereinbaren. 
Die nach Artikel 4 Absatz 4 der Zusatzvereinbarung 
vorgesehene pauschale Beteiligung der Französisi­
chen Republik an den Kosten der Stausnife, die von 
der Bundesrepublik Deutschland zu tragen sind, 
wurde bereits geleistet. Diese Pauschalsumme 
bleibt der Bundesrepublik Deutschland zur Verfü­
gung, obwohl der Bau der Stausnife zurückgestellt 
wird. 

(4} Wann eine der in Absatz 2 genannten Situa­
tionen eintritt, werden die Vertragsparteien sofort 
alle finanziellen, rechtlichen und personellen Vor­
aussetzungen schaffen, tun mit dem Bau der Stau­
stufe so rasch wie möglich beginnen zu können. Sie 
werden von den Möglichkeiten, Teilmaßnahmen 
schon vor Abschluß der Verwaltungsverfahren zu 
beginnen , Gebrauch machen. 
Als Voraussetzung hierfür werden sie sofort nach 
lnkrafttreten dieser Vereinbarung alle Unterlagen 
fertigen, die für die Einleitung der Verwalnmgsver­
fahren und für die Ausschreibung der auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchzuführenden Baumaßnahmen 
erforderlich sind, soweit dies für die Gewährlei­
snmg eines möglichst kurLen Bauablaufs notwen­
dig ist. 
Die Vertragsparteien werden dafür sorgen, daß in 
dem von der Planung betroffenen Bereich nach 
Möglichkeit nichts unternommen wird, was den 
Bau der Stausnife erschwert, und insbesondere, 
daß die Geländeverhältnisse nicht ungünstig verän­
dert werden. 

(5} Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten 
auch für den Fall , daß die Bundesrepublik Deutsch­
land und die Französische Republik aus irgendei­
nem anderen Grund beschließen, den Bau der Stau­
stufe nicht weiter zurückzustellen. 

Artikel 7 Hochwasserrückhaltung 
( 1} In Anwendung der Bestimmungen des Arti­

kel 9 Absatz 1 des Vertrags vom 4. Juli 1969 sind 
sich die Vertragsparteien einig, auf der Grundlage 
des Schlußberichts der Hochwassei'Snidienkom­
mission die erforderlichen Maßnahmen zu ergrei­
fen, um unterhalb der Staustufe lffezheim den vor 
dem Ausbau des Oberrheins vorhandenen Hoch­
wasserschu tz wiederhemistellen. Dabei werden 
jedoch die in Artikel 6 dieser Vereinbarung vorge­
sehenen Bauarbeiten und die Zurückstellung des 
Baues der Stausnife Neuburgweier einschließlich 
des Murgpolders berücksichtigt. 

(2} Die Maßnahmen nach Absatz 1 bestehen aus 
a) Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke zwi­

schen Kembs und Straßburg, 
b) Kulnnwehr etwa bei Rhein-km 220,5 
c) Kulnnwehr Breisach, 

d) Kulnnwehr Keh i/Straßburg mit den Poldern 
Altenheim 

e) Polder Erstein und Moder auf französischem 
Ufer, 

0 Polder Söllingen auf deutschem Ufer, 
g) weitere Polder unterhalb der deutsch-fran­

zösischen Grenze mit etwa 30 Millionen m-' Retenti­
onsvolumen. 

(3} Sollte sich bei der weiteren Planung, insbe­
sondere bei der Durchführung der Venvalnmgsver­
fahren oder bei der Aufstellung der Betriebsanwei­
sungen für die Anlagen nach Absatz 2 die Notwen­
digkeit ergeben, Polder durch andere zu ersetzen 
oder weitere Retentionsräume henustellen, um das 
in Absatz 1 genannte Ziel zu erreichen, werden sich 
die Vertragsparteien zu gegebener Zeit über den 
Bau eines oder mehrerer der folgenden Retentions­
I~iume einigen: 
Polder Freistett, Greffern, 111 , Wehr bei Rhein-km 
211 ,5. 

(4} Die Fmnzösische Republik wird die auf 
ihrem Hoheitsgebiet für den Sonderbetrieb der 
Rheinkraftwerke zwischen Kembs und Gerstheim 
erforderlichen Baumaßnahmen durchführen sowie 
die nach den Absätzen 2 und 3 auf französischem 
Hoheitsgebiet hemistellenden Polder bauen. 

(5} die Bundesrepublik Deutschland wird 
a) im Rhein oberhalb von Breisach ein oder 

zwei Wehre (etwa bei Rhein-km 220,5 und gege­
benenfalls bei Rhein-km 211 ,5) zur Hochwas­
serrückhalnmg und Grundwasserstützung bauen, 
einschließlich der dazugehörigen Anlagen auf deut­
schem und französischem Hoheitsgebiet, 

b) die für die Hochwasserrückhaltung erforder­
lichen Anpassungsmaßnahmen am Kulnnwehr 
Breisach und seinen Nebenanlagen durchführen. 

c) die auf ihrem Hoheitsgebiet im Bereich der 
Stauhaltung Rheinau für den Sonderbetrieb der 
Rheinkraftwerke notwendigen Baumaßnahmen 
durchführen, 

d) die nach den Absätzen 2 und 3 auf deut­
schem Hoheitsgebiet hei·Lustellenden Polder bauen 
und 

e) den Murgpolder bauen, falls in Anwendung 
der Bestimmungen des Artikel 1 Absatz 2 oder 5 
dieser Vereinbarung die Zurückstellung des Baues 
der swustufe Neuburgweier aufgehoben wird. 

(6)Jede Vertragspartei sorgt auf ihrem Hoheits­
gebiet für die Einrichnmgen, die für eine koord i­
nierte Steuenmg der Anlagen nach den Absätzen 2 
und 3 sowie gegebenenfalls des Murgpolders not­
wendig sind, einschließlich der Einrichnmgen für 
die Fernüberti~Igungen. 

(7} Soweit notwendig, stimmen die Vertrags­
parteien Planung und Durchführung der Baumaß­
nahmen nach den Absätzen 4 bis 6 miteinander ab. 

(8} Die für den Sonderbetrieb der Rheinkraft­
werke erforderlichen Baumaßnahmen auf deut­
schem und französischem Hoheitsgebiet werden so 
schnell wie möglich eingeleitet und spätestens zwei 
Jahre nach In krafttreten dieser Vereinbarung abge­
schlossen. 



Die Bauarbeiten für die Polder Erstein, Moder und 
Söllingen, das Kulturwehr Breisach und das Kultur­
wehr etwa bei Rhein-km 220,5 werden ebenfalls so 
schnell wie möglich eingeleitet. Die Polder Erstein, 
Moder und Söllingen sollen spätenstens fünf Jahre 
nach lnkrafttreten dieser Vereinbanmg, das Kultur­
wehr Breisach spätestens Ende des Jahres 1984 und 
das Kulturwehr etwa bei Rhein-km 220,5 möglichst 
schon im Jahre 1988, spätestens jedoch Ende des 
Jahres 1990 für die Hochwasserrückhaltung zur 
Verfügung stehen. 

Das Kulturwehr Kehi/Straßburg und die Polder 
Altenheim sollen 1983 für die Hochwasserrückhal­
tung zur Verfügung stehen. 

(9) Die Betriebsanweisungen für die in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Anlagen sowie gege­
benenfalls für den Murgpolder werden von den 
Vertragsparteien zur Abflachung des Hochwassers 
und gegebenenfalls für den Notmalbetrieb unter 
Berücksichtigung der Zeitpunkte, zu denen die ver­
schiedenen Anlagen verfügbar werden, gemeinsam 
festgelegt und bei Bedarf fortgeschrieben. Entspre­
chend diesen Betriebsanweisungen betreib 

a) die Französische Republik die Rheinkraft­
werke zwischen Kembs und Straßburg sowie die 
nach den Absätzen 2 und 3 auf französischem 
Hoheitsgebiet hertusteilenden Polder, 

b) die Bundesrepublik Deutschland die sonsti­
gen in den Absätzen 2 und 3 genannten Anlagen 
sowie gegebenenfalls den Murgpolder. 

( 1 0) Die Französische Republik unterhält und 
emeuert in eigener Verantwortung die von ihr nach 
den Absätzen 4 und 6 hemtstellenden Anlagen 
sowie die Anlagen auf dem französischen Hoheits­
gebiet des Kulturwehrs etwa bei Rhein-km 220,5 
und gegebenenfalls des Wehrs bei Rhein-km 211 ,5 
vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes II . 

(11) Die Bundesrepublik Deutschland unterhält 
und erneuert in eigener Verantwornmg 

a) auf deutschem Hoheitsgebiet die nach den 
Absätzen 5 und 6 herzustellenden Anlagen, 

b) auf französischem Hoheitsgebiet im Bereich 
des Kulnnwehrs etwa bei Rhein-km 220,5 sowie 
gegebenenfalls im Bereich des Wehrs bei Rhein­
km 21 1 ,5 das Wehr, den Flügeldamm vom linken 
Widerlager des Wehrs bis zum Seitendamm des 
Rheinseitenkanals und von 200 m oberhalb bis 
200 m unterhalb der Wehrachse das Rheinbett 
einschließlich des fers. 

Die Französische Republik kann im Fa ll drohen­
der Gefahr jede dringliche Maßnahme an den von 
der Bundesrepublik Deutschland zu unterhaltenden 
Anlagen auf ihrem Hoheitsgebiet ergreifen , die zur 
Wahrung der öffen tlichen Sicherheit erforderlich 
ist. Die Bundesrepublik Deutschland wird ihr die 
Kosten ersetzen, welche ihr in diesem Zusammen­
hang entstehen. Die Französische Republik wird 
diese Kosten möglichst gering halten. 

( 12) Die Französische Republik trägt die Kosten 
für 

a) die nach Absatz 4 auf ihrem Hoheitsgebiet 
für den Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke zwi­
schen Kembs und Gerstheim erforderlichen Bau­
maßnahmen, 

b) den Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke zwi­
schen Kembs und Straßburg nach Absatz 9 einsch­
ließlich Energieverlust und Bereitstellung von 
Ersatzleistung. 

c) den Bau der nach Absatz 6 auf ihrem 
Hoheitsgebiet für den Sonderbetrieb der Rhein­
kraftwerke zwischen Kembs und Straßburg erfor­
derlichen Einrichnmgen, 

d) den Betrieb, die Unterhaltung und die 
Erneuerung der Anlagen und Einrichtungen, die sie 
nach den Absätzen 4 und 6 auf ihrem Hoheitsgebiet 
herzustellen hat. 

( 13) Die Bundesrepublik Deutschland tt~igt die 
Kosten für 

a) die von ihr nach Absatz 5 durchzuführenden 
Baumaßnahmen, 

b) den Bau der von der Französischen Republik 
nach Absatz 4 hemtstellenden Polder, 

c) den Bau der nach Absatz 6 erforderlichen 
Einrichtungen mit Ausnahme derjenigen, die in 
Absatz 12 genannt sind, 

d) den Betrieb, die Unterhalnmg und die 
Emeuenmg der von ihr nach den Absätzen 5 und 6 
henustellenden Anlagen und Einrichtungen, 

e) die Unterhalnmg des Rheinbetts einschließ­
lich der Ufer von 200m oberhalb bis 200 munter­
halb der Achse des Wehrs bei Rhein-km 220,5 und 
gegebenfalls bei Rhein-km 211 ,5. 

(14) Hinsichtlich der Anlagen des Kulturwehrs 
Breisach bleiben die Bestimmungen des Vertrages 
vom 27. Oktober 1956 zwischen der Bundesrepu­
blik Deutschland und der Französischen Republik 
über den Ausbau des Oberrheins zwischen Basel 
und Straßburg unberührt. Bau, Nonnalbetrieb, 
Unterhaltung und Emeuerung der Anlagen des Kul­
nnwehrs Kehi/Straßburg richten sich nach der Ein­
verständniserklämng, die mit dem Notenwechsel 
zwischen der Regienmg der Bundesrepublik Deut­
schland und der Regierung der Französischen Repu­
blik vom 13./27. Mai 1975 in Kraft getreten ist. 

( 15) Die Französische Republik stellt für die 
von nach Absatz 4 auf ihrem Hoheitsgebiet hemt­
stellenden Polder Entwürfe auf und stimmt die 
Kostenennittlungen mit der Bundesrepublik 
Deutschland ab. 

Die Bundesrepublik Deytschland zahlt nach 
Absatz 13 an die Französische Republik die so abge­
stimmten Kosten für jeden Polder als Pauschalsum­
me in vier Raten, nämlich 

- 20 % drei Monate nach der Abstimmung der 
Kostenennittlung, jedoch spätestens ein Jahr nach 
in krafttreten dieser Vereinbarung für die Polder 
Erstein und Moder. 

- 30 % ein Jahr nach der ersten Zahlung, 
- 30 % ein Jahr nach der zweiten Zahlung, 
- 20 % ein Jahr nach der dritten Zahlung. 

Auf Antrag der Französischen Republik können 
die Vertragsparteien Ändemngen der Höhe der 
einzelnen Raten vereinbaren. 

Jede Rate wird entsprechend der zwischen den 
Daten der Kostenemlittlung und der Zahlung ein­
getretenen Entwick lung des Index TP 03 hochge­
rechnet, der im Bulletin Officiel de Ia Concurrence 
et de Ia Gonsonnnation der Französischen Repu­
blik veröffentlicht wird. 

1.®6[.[#1 
Verifizierung der Hochwasser­
schutzziele 
Stand August 1993 
Bearbeiter: Landesanstalt für mweltschutz 
Baden-Württemberg 

1. Hochwasserschutzziele 
Die Hochwasserschutzmaßnahmen am Oben·­

hein, von denen die Rückhaltemaßnahmen des 
Integrierten Rheinprogramms den Beitrag des Lan­
des Baden-Württemberg darstellen, sollen unter­
halb der Stausntfe lffezheim den vor dem Ausbau 
des Oberrheins vorhandenen Hochwasserschutz 
wieder herstellen'· Dies bedeutet im einzelnen: 

- für den Bereich von lffezheim bis Neckar­
mündung die Abminderung des Scheitels eines 
ZOOjährigen Hochwasser des Rheins auf 5000 m'/s; 
d.h. am Pegel Maxau die Reduktion von 5700 m'/s 
auf 5000 m'/s; 

- für den Bereich unterhalb der Neckannün­
dung die Abminderung des Scheitels eines 220jähr­
lichen Hochwassers auf 6000 m'/s; d.h. am Pegel 
Wonns die Reduktion von 6800 m'/s auf 6000 
m'/s. 

2. Verifizierung der Hochwasser­
schutzziele 

Die Verifizierung der Hochwasserschutzziele 
wird auf rechnerischem Wege mit dem Nachweis 
der Wirksamkeit der Hochwasserschutzmaßnah­
men durchgeführt. 

Zum Nachweis der Wirksamkeit der geplanten 
Hochwasserschutzmaßnahmen werden von der 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem­
berg mit Hilfe des mathematischen "Synoptischen 
Hochwasserablaufmodel ls" Prognoserechnungen 
durchgeführt. Die Auswertung der Berechnungen 
und die Bewernmg der Berechnungsergebnisse 
erfolgen auf der Grundlage der Vorgaben und 
Methoden der intemationalen "Hochwasset' 
Studienkommission für den Rhein" (HSK). Das 
Rechenmodell der LfU wurde vom "Technischen 
Ausschuß" (TA) der "Ständigen Kommission für 
den Ausbau des Rheins zwischen Kehi/Straßburg 
und Neubmgweiet/ Lauterburg" für den Wi rksam­
keitsnachweis der Hochwasserschutzmaßnahmen 
am Oberrhein autorisiert. 

Die Beurteilung der Rechenergebnisse orien­
tiert sich an den Maßstäben, die die HSK für ihre 

ntersuchungen festgelegt hatte und die auch wei­
terhin, insbesondere für die intemationale Arbeits­
gruppe "Wirksamkeitsnachweis", die vom TA am 
03.09. 1990 gegründet wurde, Gültigkeit besitzen. 

1Siehc: Vcrcinblnmg zur Ändenmg und Ergänzung der Zusatz· 
rereinbanmg vom 16.jul i 1975 zum Vert1~g I'Oill 04. Juli 1969 zwi­
schen der ßundesrcpublik Deutschland und der französischen Repu­
blik über den Ausbau des Rheins zwischen KehVStmßburg und Neu­
burgweiel/ lauterburg - vom 06.1 2.1 982 

77 



Die HSK ging bei ihren Überlegungen von 
einem Ausbau des Oberrheins bis Neuburg­
weiei/ Lauterburg aus. Da der Rhein jedoch nur bis 
Iffezheim ausgebaut wurde, wurden die Zielvorga­
ben bezüglich des Hochwasserschutzes vom TA 
ergänzt, in dem die Scheitelabminderung vom 
ZOOjährlichen Hochwasser um 700 m'/s nicht nur 
für den Pegel Maxau, sondem bereits für den Rhein­
abschnitt unterhalb der Murgmündung zugrunde zu 
legen ist. Die im folgenden den Pegel Maxau betref­
fenden Aussagen gelten somit gleichzeitig auch für 
den Bereich Murgmündung. 

Für den Fall "Ausbau bis lffezheim" wurden von 
der HSK acht Hochwasserereignisse unterschiedli­
cher Ganglinienfonn mit einem ZOOjährlichen 
Scheitelabtluß von 5700 m'/s am Pegel Maxau und 
mit einem ZZOjährlichen Scheitelabtluß von 
6800 m'/s am Pegel Wonns ausgewählt. Für den 
Nachweis der Wirksamkeit der Gesamtheit aller 
Hochwasserschutzmaßnahmen am Oberrhein sind 
diese zugrunde zu legen. Das Kollektiv dieser acht 
Hochwasser wurde in der Zwischenzeit um sieben 
Hochwasserereignisse erweitert. Zum Nachweis der 
Wirksamkeit der Retentionsmaßnahmen sind diese 
15 Hochwasser im Mittel um ßQ = 700 m'/s am 
Pegel Maxau und um ßQ = 800 m-'/s am Pegel 
Worms abzumindern . Die zugelassene Abweichung 
von diesen Mittelwerten ist an beiden Pegeln auf 
ZOO m5/s begrenzt. Diese Vereinbarung bedeutet, 
daß im Einzelfall ein Hochwasserereignis nach der 
Abminderung in Maxau einen Scheitelwert bis 
5ZOO m3/s und in Wonns bis 6ZOO m'/s erreichen 
darf (s. Pkt. 6.5 des Schlußberichtes der'HSK). 

Die HSK ging demnach nicht davon aus, daß 
jedes der acht ausgewählten Hochwasser um ßQ = 

700 m3/s bzw. ßQ = 800 m'/s allgemindert wird, 
sondem daß die Allminderung der acht Hochwas­
ser im Mittel die Werte von 700/800 m3/s erreicht. 
Jeder Einzelwert darf allerdings nicht mehr als ZOO 
m'/s vom Mittelwert abweichen. Diese Festlegun­
gen haben folgende Gründe: 

1. Grund 
Der ZOOjährliche Abtluß am Pegel Maxau bzw. 

der ZZOjährliche Abtluß am Pegel Wonns für 
bestimmte Ausbauzustände, wie "Ausbau bei lffez­
heim" oder "Zustand 1955", ist ein statistischer 
Wert. Dieser Wert ergibt sich aus der theoretischen 
Wahrscheinlichkeitsverteilung, er liegt auf der 
Wahrscheinlichkeitsverteilungskurve. Dieser Wert 
stellt einen Mittelwert dar mit Vertrauensbereichen 
(Schwankungsbereichen, Streubereichen) , dessen 
Breiten vom Gesamtkollektiv aller Hochwasser an 
den betrachteten Gewässerquerschnitten (z.B. 
Pegel Maxau bzw. Wonns) abhängt. 

Wenn z.B. der ZOOjährliche Abtluß am Pegel 
Maxau vor dem Ausbau mit HQZOO = 5000 m'/s 
oder für den Ausbau in Iffezheim mit HQZOO = 

5700 m'/s angegeben wird, so bedeutet dies, daß 
dieser ZOOjährliche Abtluß im Schnitt diese Größe 
erreicht. Die Breite der Vertrauensbereiche gibt an, 
um welches Maß die ZOOjährlichen Abtlüsse bei 
einem vorgegebenen Signifikanzniveau (Irrtums­
wahrscheinlichkeit) um den Mittelwert schwanken 
(streuen) können. 

78 

2. Grund 
Für die Pegel Maxau und Wonns ergeben sich folgende statistischen Werte (nach HSK): 

Pegel Maxau Pegel Wmms 

Vor Ausbau HQZOO/HQZZO : 5000 m'/s 6000 m'/s 

"Zustand 1955" Streubereich ca. + 500 m'/s ca. + 700 m·'/s 
(bei einem Signifikanzniveau von 67 %) 

Nach Ausbau des 
Rheins bis lffezheim 

HQZOO/HQZZO: 5700 m'/s 

"Zustand 1977" Streubereich ca. + 600 m'/s ca. + 800 m'/s 
(bei einem Signifianzniveau von 67 %) 

Diese Tabelle besagt, daß zwei Drittel (Signifikanzniveau von 67 %) der Scheitelwerte aller 
200/ZZOjährlichen Hochwasserereignisse 

am Pege l Maxau 
-für den "Zustand 1955" in dem Bereich zwischen 4500 m'/s and 5500 m3/s (Mittelwert 5000 m3/s) 
-für den "Zustand 1977" in dem Bereich zwischen 5100 m'/s und 6300 m'/s (M ittelwert 5700 m'/s) 

am Pege l Worms 
-für den "Zustand 1955" in dem Bereich zwischen 5300 m'/s und 6700 m'/s "Mittelwert 6000 m'/s) 
- für den "Zustand 1977" in dem Bereich zwischen 6000 m3/s und 7600 m3/s (Mittelwert 6800 m'/s) 
liege11. 

3. Grund 
Die 15 ausgewählten 200/ Z20jährlichen Hoch­

wasser mit einem Scheitelwert von 5700 m'/s in 
Maxau und 6800 m'/s in Wonns sind durch Ver­
größenmg unterschied licher historischer Hochwas­
ser entstanden. Da keine historischen Hochwasser­
ereignisse dieser Größe vorliegen, mußten sie 
durch "Aufblasen" der extremen historischen Hoch­
wasserganglinien ei-Leugt werden. Diese "künstli­
chen" Hochwasser haben abweichende Wellenfor­
men und unterschiedlich hohe FülleiL Die Retenti­
onsmaßnahmen wirken sich daher sehr verschie­
den auf die Allminderung der Wellenscheitel aus. 
Die Füllen dieser maßgeblichen vergrößerten Hoch­
wasser dürften im tatsächlichen Fall kleiner sein, so 
daß die Berechnungsergebnisse auf der sicheren 
Seite liegen. 

4. Grund 
Auch die geforderte Allminderung der 

200/ ZZ Ojährlichen Hochwasserscheitel 
- in Maxau von 5700 m'/s auf 5000 m'/s, d.h. 

um ßQ = 700 m3/s 
- in Wonns von 6800 m3/s auf 6000 m3/s, d.h. 

um ßQ = 800 m3/ 

muß statistisch gesehen werden. Die Allminde­
rungen müssen daher bei allen maßgeblichen 15 
Hochwassem "nur" im Schnitt in Maxau 700 m3/s 
und in Wonns 800 m'/s betragen und nicht bei 
jedem einzelnen Ereignis. Würde die geforderte 
Abmindenmg für jedes einzelne Ereignis gelten, so 
würde damit insgesamt eine Abminderung der 
Hochwasser im "Zustand 1977" erreicht, deren 
Wahrscheinlichkeitsverteilung z.B . am Pegel Maxau 
einen HQZOO-Wert unter 5000 m'/s liefem würde. 
Das benötigte Gesamtretentionsvolumen zur Ab­
mindemng der ZOOjährlichen Hochwasser wäre 
damit zu hoch. Mit der Vorgabe der HSK fü r die 
durchschnittlichen Abminderungswerte in Maxau 
und Wonns und der zulässigen Abweichung von 
+ZOO m'/s im Einzelfall wi rd den statistischen Ver-

hältnissen entsprechend Punkt 1 und Punkt Z Rech­
nung getragen. Ein Sicherheitsnachteil kann damit 
nicht abgeleitet werden. 

Zusammenfassung: 
Die Vorgaben der HSK für die Bewernmg der 

Wirksamkeitsnachweise, die vorstehend ausführ­
lich begründet wurden, gelten auch weiterhin für 
die akttiellen Berechnungen zum Nachweis der 
Wirksamkeit der Hochwasserschutzmaßnahmen 
am Oben·hein. Der geforderte Hochwasserschutz 
für die Rheinstrecke unterhalb von lffezheim gegen 
ZOO- bzw. ZOOjährliche Hochwasserereignisse gilt 
daher als erreicht, wenn im Schnitt die Scheitel­
werte der 15 ausgewählten Hochwasser in Maxau 
um 700 m'/s (auf 5000 m'/s) und in Wonns um 
800 m'/s (auf 6000 m'/s) allgemindert werden. 
Dabei kann in Kauf genommen werde"n, wenn eini­
ge der ausgewählten Hochwasserereignisse noch 
Scheitelwerte aufweisen , die in Maxau bis an Werte 
von 5200 m'/s und in Wonns an Werte von 
6200 m'/s heranreichen. Die Vereinbarung über die 
Zulässigkeil der maximalen Abweichung von Q = 

ZOO m-'/s im Einzelfall schränkt die Streuung um 
den statistischen Mittelwert für HQZOO am Pegel 
Maxau als auch für HQZZO am Pegel Wonns um ein 
wesentlich strengeres Maß ein, als es sich aus dem 
Streubereich der Wahrscheinlichkeitsverteilung 
ergibt. Diese Tatsache und der Umstand, daß die 
Füllen der aufgeblasenen Hochwasser eher zu groß 
als zu klein angesehen werden müssen, geben den 
Vorgaben der HSK ein erhöhtes Maß an Sicherheit. 



Übereinkommen über Feucht­
gebiete, insbesondere als 
Lebensraum für Wasser- und 
Watvögel, von internationaler 
Bedeutung 

(Ramsar-Konvention) 1976 

Die Vertragsparteien - in der Erkenntnis der 
wechselseitigen Abhängigkeit des Menschen und 
seiner Umwelt; 

in Anbetracht der grundlegenden ökologischen 
Bedeutung von Feuchtgebieten als Regulatoren für 
den Wasserhaushal t und als Lebensraum für eine 
besondere Pflanzen- und Tierwelt, vor allem für 
Wat- und Wasservögel; 

in der Überzeugung, daß Feuchtgebiete ein 
Bestandteil des Nann·haushalts von großem Wert 
für Wirtschaft, Kulnn·, Wissenschaft und Erholung 
sind und ihr Verlust unwiederbringlich wäre ; 
von dem Wunsch geleitet, der fortschreitenden 
Schmälerung und dem Verlust von Feuchtgebieten 
jetzt und in Zukunft zu gebieten; 

in der Erkenntnis, daß Wat- und Wasservögel 
auf ihrem Zug Ländergrenzen überfliegen und 
daher als intemationale Bestandteile des Nanlr­
haushalts betrachtet werden sollten; 

im Vertraugen darauf, daß die Erhalnmg der 
Feuchtgebiete mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt 
durch die Verbindung zukunftsweisender einzel­
staatlicher Maßnahmen mit aufeinander abge­
stimmten intemationalen Bemühungen gewährlei­
stet werden kann -

sind wie folgt übereingekommen: 
Artikel 1 
l. Feuchtgebiete im Sinne dieses Überein kom­

mens sind Feuchtwiesen, MOOI' und Sumpfgebiete 
oder Gewässer, die natürlich oder künstlich, dau­
emd oder zeitweilig, stehend oder fließend, Süß-, 
Brack- oder Salzwasser sind, einschließlich solcher 
Meeresgebiete, die eine Tiefe von sechs Metem bei 
Niedrigwasser nicht übersteigen. 

2. Wat- und Wasservögel im Sinne dieses .. be­
reinkommens sind Vögel, die von Feuchtgebieten 
ökologisch abhängig sind . 

Artikel 2 

l. Jede Vertragspartei bezeichnet geeignete 
Feuchtgebiete in ihrem Hoheitsgebiet zur Aufnah­
me in eine "Liste international bedeutender Feucht­
gebiete", die im folgenden als "Liste'' bezeichnet 
und von dem nach Artikel 8 errichteten Sekretariat 
geführt wird. Oie Grenzen des Feuchtgebiets wer­
den genau beschrieben und auf einer Karte einge­
zeichnet; sie können auch an die Feuchtgebiete 
anschließende Ufer- und Küstenbereiche, Inseln 
oder innerha lb der Feuchtgebiete liegende Meeres­
gewässer mit einer größeren Tiefe als sechs Meter 
bei Niedrigwasser einschließen, vor allem wenn sie 
als Lebensraum für Wat- und Wasservögel von 
Bedeutung sind. 

2. Die Feuchtgebiete sollen fü r die Liste nach 
ihrer intemationalen ökologischen, botanischen, 
zoologischen, limnologischen und hydrologischen 

Convention on Wetlands of Inter­
national lmportance Especially 
As Waterfowl Habitat 

The Contracting Parlies - Recognizing the 
interdependence of man and his environment; 

Considering the fundamental ecological Func­
lions of wetlands as regulators of water regimes 
and as habitats supporting a characteristic flora and 
Fauna, especially waterfowl; 

Being convinced that wetlands constinlte a 
resource oF great economic, cultural, scientiFic and 
recreational value, the loss of which would be irre­
parable; 

Desiring to stem the progressive encroachment 
on and loss of wetlands now and in the funn·e; 

Recognizing that waterfowl in their seasonal 
migrations may transcend Frontiers and so should 
be regarded as an intemational resource; 

Being confident that the conservation oF wet­
lands and their flora and Fauna can be ensured by 
combining far-sighted national policies with coor­
dinated intemational action; 

Have agreed as follows: 
Article 1 
! . For the purpose of this Convention wetlands 

are areas of marsh, fen, peatland or 1vater, whether 
nann·al or artificial , permanent or temporary, with 
water that is static or flowing, fresh, brakish or sah, 
including areas of marine water the depth of which 
at low tide does not exceed six metres. 

2. For the pmpose of this Convention waterfo­
wl are birds ecologically eiependent on wetlands. 

Article 2 
l. Each Contracting Party shall designate suita­

ble wetlands within its territory for inclusion in a 
List of Wetlands oF International lmportance, her­
einafter referred to as "the List" which is maintai­
ned by the bureau established under Article 8. The 
boundaries of each wetland shall be precisely 
described and also delimited on a map and they 
may incorporate riparian and coastal zones ad ja­
cent to the wetlands, and islands or bodies of mari­
ne water deeper than six metres at low tide lying 
within the wetlands, especially where these have 
importance as waterFowl habitat. 

2. Wetlands should be selected for the List on 
accotnll of their international significance in tenns 
of ecology, botany, zoology, limnology or hydrolo-

Convention relative aux zones 
humides d'importance internatio­
nale particulierement comme 
habitats de Ia sauvagine 

Les Parlies contraetanies - Reconnaissant J'in­
terdependance de J'Homme et de son environne­
ment; 

Considerant les Fonctions ecologiques Fonda­
mentales des zones humides en tant que regulateurs 
des regimes des eaux et en tant qu 'habitats d'une 
flore et d'une Faune caracteristiques et, particuliere­
ment, de Ja sauvagine, 

Convaincues que Jes zones humides constituent 
une ressomce de grande valeur economique, cultu­
relle, scientifique et recreative, clont Ia perte serait 
irreparable, 

Desireuses d'enrayer, a present et dans J'avenir, 
I es empietements progressiFs sur ces zones humides 
et Ja perte de ces zones 

Reconnaissant que Ia sauvagine, dans ses migra­
tions saisonnieres, peut traverser les Frontieres et 
doit, par consequent, etre consideree comme une 
ressomce intemationale, 

Persuadees que Ja conservation des zones humi­
des, de Jem flore et de leur Faune peut etre assuree 
en conjuguant des politiques nationales prevoyan­
tes a une action intemationale coordonnee, 

Sont convenues de ce qui suit: 
Article premier 
! . Au sens de Ia presente Convention, les zones 

humides sont des etendues de marais, de fagnes, de 
tourbieres ou d'eaux nanlrelles oll artificielles, per­
manentes ou temporaires, ou J'eau est statique ou 
couran te, douce saumatre ou salee, y compris des 
etendues d'eaumarine dont Ja profondem a maree 
basse n 'excede pas six metres. 

2. Au sens de Ia presente Convention, Ia sauva­
gine est constinu~e par les oiseaux dependant, eco­
logiquement, des zones humides. 

Article 2 
! . Chaque Partie contraetanie devra designer 

les zones humides appropriees de son territoire a 
inclure dans Ia Iiste des zones humides d'impor­
tance intemationale, appelee ci-apres "Ia Liste", et 
qui est tenue par Je Bureau instin1e en vertu de J'ar­
ticle 8. Les limites de chaque zone humide devront 
ctre decrites de fa~on precise et reportees sur une 
carte, et elles pourront comprendre des zones de 
rives ou de cötes adjacentes a Ja zone humide et des 
)Jes Oll des etendues d'eau marine d'une profondem 
superieure il six metres a maree basse, entomees 
par Ia zone humide, particulierement lorsque ces 
zones, Jles ou etendues d'eau ont de J'importance 
pour J'habitat de Ia sauvagine. 

2. Le choix des zones humides a inscrire sur Ja 
Liste devrait etre fonde Stil' Jem röle international 
au point de vue ecologique, botanique, zoologique, 
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Bedeutung ausgewählt werden. in erster Linie sol­
len Feuchtgebiete, die während aller Jahreszeiten 
im Hinblick aufWat-und Wasservögel von intema­
tionaler Bedeutung sind, in die Liste aufgenommen 
werden. 

3. Die Aufnahme eines Feuchtgebiets in die Liste 
beeinträchtigt nicht die ausschließlichen Hoheits­
rechte der Vertragspartei , in deren Hoheitsgebiet 
das Feuchtgebiet liegt. 

4. jede Vertragspartei benennt bei nteJ·Leich­
nung dieses Übereinkommens oder bei Hinterle­
gung ihrer Ratifikations-oder Beitritturkunde nach 
Artikel 9 wenigstens ein Feuchtgebiet zur Aufnah­
me in die Liste. 

5. jede Vertragspartei hat das Recht, weitere 
Feuchtgebiete innerhalb ihres Hoheitsgebiets der 
Liste hinzuzufügen, die Grenzen der bereits darin 
eingetragenen Feuchtgebiete auszudehnen oder sie 
wegen dringender nationaler Interessen aufzuhe­
ben oder enger zu ziehen; die betreffende Vertrags­
partei unterrichtet so schnell wie möglich die für 
die laufenden Sekretariatsgeschäfte nach Artikel 8 
verantwortl iche Organisation oder Regierung über 
alle derartigen Änderungen. 

6. jede Vertragspartei ist sich sowohl bei der 
Bezeichnung von Gebieten für die Liste als auch bei 
Ausübung ihres Rechts, Eintragungen über Feucht­
gebiete innerhalb ihres Hoheitsgebiets zu ändern, 
ihrer internationalen Verantwornmg für Erhaltung, 
Hege und wohlausgewogene Nutzung der Bestände 
ziehender Wat- und Wasservögel bewußt. 

Artikel 3 
l. Die Vertragsparteien planen und verwirkl i­

chen ihre Vorhaben in der Weise, daß die Erhalnmg 
der in der Liste geführten Feuchtgebiete und, 
soweit wie möglich, eine wohlausgewogene Nut­
zung der übrigen Feuchtgebiete innerhalb ihres 
Hoheitsgebietes gefördert werden. 

2.Jeder Vertragspartei tn'igt dafür Sorge, daß sie 
so schnell wie möglich unterrichtet wird, wenn die 
ökologischen Verhältnisse eines in die Liste aufge­
nommenen Feuchtgebiets innerhalb ihres Hoheits­
gebiets sich infolge technologischer Entwicklun­
gen, Umweltverschmutzung oder anderer mensch­
licher Eingriffe geändert haben, ändem oder wahr­
scheinlich ;indem werden. Die lnfonnationen über 
solche Ve1~inderungen werden an die nach Artikel 
8 für die laufenden Sekretariatsgeschäfte zuständi­
ge Organisation oder Regierung unveJ"Lüglich wei­
tergeleitet. 

Artikel 4 
I. Jede Vertragspartei fördert die Erhaltung von 

Feuchtgebieten sowie von Wat- und Wasservögeln 
dadurch, daß Feuchtgebiete-gleichviel ob sie in der 
Liste geführt werden oder nicht -zu Schutzgebieten 
erklärt werden und in angemessenem Umfang für 
ihre Aufsicht gesorgt wird. 

2. Hebt eine Vertragspartei im dringenden 
nationalen Interesse die Grenzen eines in der Liste 
geführten Feuchtgebiets auf oder zieht sie dessen 
Grenzen enger, so soll sie. soweit wie möglich, 
jeden Verlust von Feuchtgebieten ausgleichen, ins­
besondere für Wat- und Wasservögel sowie - in 
demselben oder in einem anderen Gebiet - zum 
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gy. ln the first instance wetlands of intemational 
importance to waterfowl at any season should be 
included. 

3. The inclusion of a wetland in the List does 
not prejudice the exclusive sovereign rights of the 
Contracting party in whose territory the wetland is 
sin1ated. 

4. Each Contracting Party shall designate at 
least one wetland to be included in the List when 
signing this Convention or when depositing its 
instnnnent of ratification or accession, as provided 
in Article 9. 

5. Any Contmcting Partyshall have the right to 
add to the List huther wetlands situated within its 
territory, to extend the boundaries of those wet­
lands already included by it in the List, or, because 
of its urgent national interests, to delete or restriet 
the boundaries, of wetlands already included by it 
in the List and shall , at the earliest possible time, 
infonn the organization or government responsible 
for the continuing bureau duties specified in Article 
8 of any such changes. 

8. Each Contracting Party shall consider its 
intemational responsibilities for the conservation 
management and wise use of migratory stocks of 
waterfowl, both when designating entries for the 
List and when exercising its right to change centries 
in the List relating to wetlands with in its territory. 

Article 3 
I. The Contracting Parties shall fonnulate and 

implement their planning so as to promote the con­
servation of the wetlands included in the List, and 
as far as possible the wise use of wetlands in their 
territory. 

2. Each Contracting Party shall arrange to be 
infonned at the earliest possible time if the ecologi­
cal character of any wetland in its territory and 
included in the List has changed, is changing or is 
likely to change as the result of technological deve­
lopments, pollution or other human interference. 
lnfonnation on such changes shall be passed with­
out delay to the organization or govemment res­
ponsible for the continuing bureau duties specified 
in Article 8. 

Article 4 
l. Each Contracting Party shall promote the 

conservation of wetlands and waterfowl by esta­
blishing nature reserves on wetlands, whether they 
are included in the List or not, and proviele adequa­
tely for their wardening. 

2. Where a Contracting Party in its urgent natio­
nal interest, deletes or restricts the boundaries of a 
wetland included in the List, it should as far as pos­
sible compensate for any loss of wetland resources, 
and in partiCLllar it should create additional nature 
reserves for waterfowl and for the protection, eit­
her in the same area or elsewhere, of an adequate 
portion of the original habitat. 

limnologique ou hydrologique. Devraient etre 
incrites, en premier lieu, les zones humides ayant 
une importance intemationale pour Ia sauvagine en 
toutes saisons. 

3. L'inscription d'une zone humide sur Ia Liste 
est faite sans prejudice des droits exclusifs de sou­
verainete de Ia Partie contraetanie sur Je territoire 
de laquelle eile se trouve sin1ee. 

4. Chaquc Partie contractante designera au 
moins une zone humide a inseriere sur Ia Liste au 
moment de signer Ia Convention ou de deposer son 
instrument de ratification ou d'adhesion, confor­
mement aux dispositions de l'article 9. 

5. Les Parties contraetanies auront Je droit d'aj­
outer :1 Ia Liste d'autres zones humides sinu>es sur 
leur territoire, d'etendre celles qui sont deja inscri­
tes, ou pour des raisons urgentes d'interet national, 
de retirer de Ia Liste ou de restreindre des zones 
humides deja inscrites et, Je plus rapidement possi­
ble, elles inf01meront de ces modifications l'organi­
sation ou Je gouvernement responsable des Fonc­
lions du Bureau pennanent specifiees par l'article 8. 

6. Chaque Partie contraetanie dcvra tenir camp­
te de ses responsabilites, sur Je plan intemational, 
pour Ia conservation, l'amenagement, Ia surveillan­
cc, l'exploitation rationnelle des populations 
migrantes de sauvagine, tant en designant les zones 
humides de son territoire a inscrire sur Ia Liste 
qu 'en usant de son droit de modifier ses inscripti­
ons. 

Article 3 
l . Les Parlies contraetanies devront elaborer et 

appliquer leurs plans d'amenagement de fa~on a 
favoriser Ia conservation des zones humides inscri­
tes sur Ia Liste et, autant que possible, l'cxploitation 
rationnelle des zones humides de leur territoire. 

2. Chaque Partie contraetanie prendra les mesu­
res pour etre infonnee des que possible des modifi­
cations des conditions ecologiques des zones humi­
des sin1ees sur son territoire et inscrites sur Ia Liste, 
qui se sont produites, ou sont en train ou suscep­
tibles de se produire, par suite d'evolutions techno­
logiques, de pollution ou d'une mllre intervention 
humaine. Les infonnations sur de teil es modificati­
ons seront transmises sans delai ii l'organisation ou 
au gouvernement responsable des fonctions du 
Bureau pennanent specifiees a l'article 8. 

Article 4 
I. Chaque Partie contraetanie favori sera Ia con­

servation des zones humides et de Ia sauvagine en 
creant des reserves nann·elles dans les zones humi­
des, que celles-ci soient ou non inscrites sur Ia Liste, 
et pourvoira de fa~on adequate a leur gardiennage. 

2. Lorsqu 'une Partie contractante, pour des rai­
sons urgentes d'interH national, retirera ou 
restreindra une zone humide inscrite sur Ia Liste, 
eile devrait compenser autant que possible toute 
perte de ressources en zones humides et, en parti­
culier, eile devrait creer de nouvelles l'eserves natu­
relles pour Ia sauvagine et pour Ia protection, dans 
Ia meme region ou ailleurs, d'une portion convena-



Schutz eines angemessenen Teils des natürlichen 
Lebensraumes zusiitzliche Schutzgebiete schaffen. 

3. Die Vertragsparteien fördern die Forschung 
sowie den Austausch von Daten und Publikationen 
über Feuchtgebiete einschließlich ihrer Pflanzen­
und Tierwelt. 

4. Die Vertragsparteien bemühen sich, durch 
Hege die Bestände von Wat- und Wasservögeln in 
geeigneten Feuchtgebieten zu vergrößem. 

5. Die Vertragsparteien fördem die Ausbildung 
von Personal, das zur Forschung, Hege und Aufsicht 
in Feuchtgebieten befähigt ist. 

Artikel 5 
Die Vertragsparteien konsultieren einander hin­

sichtlich der Erfü llung der sich aus diesem Überein­
kommen ergebenden Verpflichtungen, insbesonde­
re in solchen Fällen, in denen sich ein Feuchtgebiet 
über das Hoheitsgebiet mehr als einer Vertragspar­
tei erstreckt oder mehrere Vertragsparteien an 
einem Gewässersystem gemeinsamen Anteil haben. 
Ferner bemühen sie sich darum, gegenwärtige und 
künftige Maßnahmen und Regelungen zur Erhal­
tung von Feuchtgebieten mit ihrer Pflanzen- und 
Tierwelt aufeinder abzustimmen und zu fördern . 

Artikel 6 
I. Bei Bedarf berufen die Vertragsparteien Kon­

ferenzen über die Erhalnmg von Feuchtgebieten 
sowie Wat- und Wasservögeln ein. 

2. Die Konferenzen haben bemtenden Charak­
ter und sind unter anderem dafür zuständig, 

a) die Erfüllung dieses Übereinkommen zu erör­
tern ; 

b) Neueintragungen und Änderungen in der 
Liste zu erörtern ; 

c) lnfonnationen nach Artikel 3 Abs. 2 über 
Veränderungen der ökologischen Verhüllnisse der 
in der Liste geführten Feuchtgebiete zu prüfen; 

d) den Vertragsparteien allgemeine oder beson­
dere Empfehlungen hinsichtlich der Erhalnmg, 
Hege und wohlausgewogenen Nutzung von Feucht­
gebieten einsch ließlich ihrer Pflanzen- und Tier­
welt zu geben 

e) zuständige internationale Gremien um die 
Erstellung von Berichten und Statistiken über FI~l­
gen zu ersuchen, die ihrem Wesen nach intematio­
nal sind und Feuchtgebiete betreffen. 

3. Die Vertragsparteien stellen sicher, daß auf 
allen Ebenen die für die Verwaltung von Feuchtge­
bieten Verantwortlichen über die Empfehlungen 
dieser Konferenzen zur Erhaltung, Hege und wohl­
ausgewogenen Nutzung von Feuchtgebieten mit 
ihrer Pflanzen- und Tierwelt unterrichtet werden 
und diesen Empfehlungen Rechnung tragen. 

Artikel 7 
I. Zu den Vertretern der Vertmgsparteien auf 

solchen Konferenzen sollen Personen gehören, die 
auf Grund ih rer Kenntnisse und Erfahnmgen, die 
sie auf Wissenschaft-, Verwaltungs- oder anderen 
einschlägigen Gebieten gewonnen haben, Experten 
für Feuchtgebiete oder Wat- und Wasservögel sind. 

2. Jede der auf einer Konferenz vertretenen Ver­
tntgsparteien hat eine Stimme; Empfehlungen wer­
den mit einfacher ~ l ehrheit der abgegebenen Stim­
men angenommen, sofern mindestens die Hälfte 
der Vertragsparteien ihre Stimme abgegeben hat. 

3. The contracting Parries shall encourage rese­
arch and the exchange of data and publications 
regarding wetlands and their flora and Fauna. 

4. The Contracting Parlies shall endavour 
through management to increase waterfowl popu­
lations on appropriate wetlands. 

5. The Contracting Parties shall promote the 
training of personnet competent in the fields of 
werland research, management and wardening. 

Article 5 
The Contracting Parries shall consult with each 

other about implementing obligations arising frum 
the Convention especially in the case of a wetland 
ex tending over the territo ries of more than one 
Contracting Party or where a water system is sha­
red by Contmcting Pm·ties. They shall at the same 
time endeavour to co-ordinate and support present 
and future policies and regulations concerning the 
conservation of wetlands and their flora and Fauna. 

Article 6 
I. The Contracting Parlies shall , as the necessi­

ty arises, convene Conferences on the Conservati­
on of Werlands and Waterfowl. 

2. These Conferences shall have an advisory 
character and shall be competent, inter alia : 

(a) to discuss the implementation of the Con­
vention; 

(b) to discuss additions to and changes in the 
List 

(c) to consider infonnation regarding changes 
in the ecological chamcter of wetlands included in 
the List provided in accordance with paragraph 2 of 
Article 3; 

(d) to make generat or specific recommendati­
ons to the Contracting Parries regarding the con­
servation, management and wise use of wetlands 
and their flont and Fauna ; 

(e) to request relevant intemational bodies to 
prepare reports and slalistics on matters which are 
essentially intemational in character affecting wet­
lands. 

3. The Contracting Parries shall ensure that 
those responsible at all Ievels for wetlands mana­
gement shall be infonned of , and take into consi­
demtion, recommendations of such Conferences 
conceming the conservation, mangement and wise 
use of wetlands and their flora and fauna. 

Artikel 7 
I. The representatives of the Contracting Par­

ries at such Conferences should include persons 
who are experts on wetlands or waterfowl by rea­
son of knowledge and experience gained in scienti­
fic, administrative or other appropriate capacities. 

2. Each of the Conti~tcting Parties represented at 
a Conference shall have one vote, recommendati­
ons being adopted by a simple majority of the votes 
cast, provided that not less than half the Contrac­
ting Parlies Gtst votes. 

ble de son habitat anterieur. 
3. Les Parlies contraetanies encourageront Ia 

rechereile et l'echange de donnees et de publicati­
ons relatives aux zones humides, a leur flore et a 
leur Faune. 

4. Les Parlies contraetanies s'efforceront, par 
leur gestion d'accroltre les populations de sauvagi­
ne sur les zones humides appropriees. 

5. Les Parries contraetanies favoriseront Ia For­
mation de personnet competent pour J'en1de, Ia 
gestion et Je gardiennage des zones humides. 

Article 5 
Les Parries contraetanies se consulteront sur 

l'execurion des Obligations decoulant de Ia Conven­
tion, particulierement dans Je cas d'une zone humi­
de s'etendant sur les territoires de plus d'une Partie 
contraetanie ou lorsqu 'un bassin hydrographique 
est partage entre plusieurs Parries contract.1ntes. 
Elles s'efforceront en m~me temps de coordonner 
et de soutenir activement leurs poli tiques et regle­
mentations presentes et Futures relatives a Ia con­
servation des zones humides, de leur flore et de leur 
Faune. 

Article 6 
I. Quand Ia necessite s'en fera sentir, les Parlies 

contraetanies organiseront des conferences sur Ia 
conservation des zones humides et de Ia sauvagine. 

· 2. Ces conferences auront un caractere consul­
tatif el elles auront notamment competence: 
a) pour diseurer de l'application de Ia Convention, 
b) pour diseurer d'additions et de modifications a 
apporter a Ia Liste, 

c) pöur examiner les infonnations sur les mocli­
fications des conditions ecologiques des zones 
humides inscrites dans Ia Liste, fonmies en execu­
tion du paragraphe 2 de l'article 3, 

d) pour faire des recommandations, d'ordre 
generat ou specifique, aux Parlies contractantes, au 
sujet de Ia conservation , de Ia gestion et de l'ex­
ploitation rationnelle des zones humides, de leur 
flore et de lem Faune 

e) pour eiemander aux organismes internatio­
naux competents d'etablir des rapportsetdes stati­
stiques sur les sujets de nan1re essentiellement 
internationale concernant les zones humides. 

3. Les parlies contraetanies assmerontla notifi­
cation aux responsables, a tous les niveaux, de Ia 
gestion des zones humides, des recommendations 
de telles conferences relatives a Ia conservation, a 
Ia gest ion et a l'exploitation rationnelle des zones 
humides et de leur flore et de leur Faune, et elles 
prendront en consideration ces recommendations. 

Article 7 
I. Les Parlies contraetanies devraient inclure 

dans leur representation a ces conferences des per­
sonnes ayant Ia qualite d'experts pour les zones 
humides ou Ia sauvagine du fait des connaissances 
et de l'experience acquises pardes fonctions scien­
tifiques, administrati ves ou par d'autres fonctions 
appropriees. 

2. Chacune des Parlies contraetanies repre­
sentees a une conference disposera d'une voix, les 
recommendations etant adoptees a Ia majorite sim­
ple des votes emis, sous reserve que Ia moitic au 
moins des Parries contraetanies prennent part au 
scrutin. 
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Artikel 8 
I. Die Internationale Union für die Erhaltung 

der Nanu· und der natürlichen Reichtümer (Inter­
national Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources) nimmt die laufenden Sekreta­
riatsgeschäfte im Rahmen dieses Übereinkommens 
solange wahr, bis eine Organisation oder Regierung 
mit Zweidrittelmehrheit aller Vertragsparteien 
damit beauftragt wird. 

2. Die laufenden Sekretariatsgeschäfte umfas­
sen unter anderem: 

a) Mitwirkung bei der Einberuhmg und Durch­
führung von Konferenzen nach Artikel 6; 

b) Führung der Liste "international bedeuten­
der Feuchtgebiete" und Entgegennahme der nach 
Artikel 2 Absatz 5 von den Vertragsparteien erteil­
ten lnfonnationen über Neueintragungen sowie 
Ausdehnungen , Aufhebungen oder Einschränkun­
gen der in der Liste geführten Feuchtgebiete 

c) Entgegennahme der nach Artikel 3 Absatz 2 
von den Vertragsparteien erteilten lnfonnationen 
über alle Ve1~inderungen der ökologischen Verhält­
nisse der in der Liste geführten Feuchtgebiete 

d) Notifizierung aller Vertragsparteien von 
jeder Änderung der Liste sowie von Veränderungen 
der ökologischen Verhältnisse der in der Liste 
geführten Feuchtgebiete sowie Vonnerkung dieser 
Angelegenheiten zur Erörterung auf der nächsten 
Konferenz 

e) Mittei lung der Empfehlungen der Konferenz 
zu den oben genannten Änderungen der Liste oder 
Veränderungen der Verhältnisse der in der Liste 
geführten Feuchtgebiete an die betroffene Vertrags­
partei. 

Artikel 9 
I. Dieses Übereinkommen steht auf unbegrenz­

te Zeit zur Unterzeichnung offen. 
2. jedes Mitglied der Vereinten Nationen, einer 

ihrer Sonderorganisationen, der lntemationalen 
Atomenergie-Organisation sowie jede Partei der 
Satzung des Internationalen Gerichtshofs kann Par­
tei dieses Übereinkommens werden durch 

a) Unte1·t.eichnung ohne Vorbehalt der Ratifika­
tion ; 

b) Untmeichnung vorbehaltlich der Ratifikati­
on und nachfolgende Ratifikation ; 

c) Beitritt. 
3. Ratifikation oder Beitritt werden durch die 

Hinterl egung einer Ratifikations- oder Beitrittsur­
kunde beim Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen für Ert. iehung, Wissenschaft 
und Kultur (im folgenden als .,Verwahrer" bezeich­
net) wirksam. 

Artikel 10 
I. Diese Übereinkommen tritt vier 1\lonate, 

nachdem sieben Staaten nach Artikel 9 Absatz 2 
Parteien dieses Übereinkommen geworden sind, in 
Kraft. 

2. Danach tri tt dieses .. hereinkommen für jede 
Vertragspartei vier Monate nach dem Tag der Unter­
zeichnung ohne Vorbehalt der Ratifikation oder der 
Hinterlegung der Ratifikation- oder Beitrittsurkun­
de in Kraft. 
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Article 8 
I. The International Union for the Conversation 

of Nan1re and Nanu·al Res011rces shall perfonn the 
continuing bureau duties under this Convention 
until such time as another organization or govern­
ment is appointed by a majority of two-thirds of all 
Contracting Parties. 

2. The continuing bureau duties shall be, inter 
alia : 

(a) to assist in the convening and organizing of 
Conferences specified in Article 6; 

(b) to maintain the List of Werlands of Interna­
tional hnportance and to be informed by the Con­
tracting Parlies of any additions, extensions, deleti­
ons or restrictions concerning wetlands included in 
the List provided in accordance with paragraph 5 of 
Article 2; 

(c) tobe informed by the Contracting Parties of 
any changes in the ecological character of wetlands 
included in the List provided in accordance with 
paragraph 2 of Article 3; 

(d) to Forward notification of any alterations to 
the List, or changes in character of wetlands inclu­
ded therein , to all Contracting Parties and to an·an­
ge for these matters tobe discussed at the next Con­
ference 

(e) to make known to the Contracting Party 
concemed, the recommendations of the Conferen­
ces in respect of such alterations to the List or of 
changes in the character of wetlands included ther­
ein. 

Article 9 
I. This Convention shall remain open for signa­

Illre idefinitely. 
2. Any member of the United Nations or of one 

of the Specialized Agencies or of the International 
Almnie Energy or Party to the Statue of the Inter­
national Court of_lustice may become a Party to this 
Convention by: 

(a) signanu·e without reservation as to ratifica­
tion ; 

(b) signattn·e subject to ratification followed by 
ratification ; 

(c) accession. 
3. Ratification or accession shall be effected by 

the deposit of an instmment of mtification or acces­
sion with the DirectOl'General of the United Nations 
Educational , Scientific and Cultural Organization 
(hereinafter referred to as ,.the Depository"). 

Article 10 
I. This Convention shall enter into Force four 

months after seven States have become Parries to 
this Convention in accordance with paragraph 2 of 
Article 9. 

2. Thereafter this Convention shall enter into 
Force for each Contracting Party fou r months after 
the day of its signaillre without reservation as to 
ratification, or its deposit of an instrument of ratifi­
cation or accession. 

Article 8 
I. L'Union internationale pour Ia conservation 

de Ia natt1re et des ressources natt1relles assurera les 
fonctions du Bureau pe1manent en vertt1 de Ia pre­
sents Convent ion, jusqu 'au moment ou une autre 
Organisation ou un gouvemement sera designe par 
une majorite des deux tiers de toutes les Parlies 
contractantes. 

2. Le Bureau pennanent devra, notanunent: 
a) aider a convoquer et a organiser les conferences 
visees a l'article 6, 

b) tenir Ia Liste des zones humides d'impor­
tance internationale, et recevoir des Parties con­
traetanies les in Fonnations prevues par Je paragra­
phe 5 de l'article 2, sur toutes additions, ex tensions, 
Suppressions ou diminutions, relatives aux zones 
humides inscrites sur Ia Liste, 

c) recevoir des Parties contraetanies toute 
modification de Ia Liste, ou tout changement dans 
les caracteristiques des zones humides inscrites, et 
prendre les dispositions pour que ces questions 
soient discutees a Ia prochaine conference, 

d) notifier a toutes les Parlies contraetanies 
toute modification de Ia Liste, ou tout changement 
dans les caracteristiques des zones humides inscri­
tes, et prendre les dispositions pour que ces 
questions soient discutees a Ia prochaine eonferen­
ee, 

e) donner connaissanee a Ia Partie contraetanie 
interessee des recommandations des conferences 
en ce qui concerne ces modifcations a Ia Liste ou ces 
ehangements dans les earacteristiques des zones 
humides inscrites. 

Article 9 
I. La Convention est ouverte a Ia signanu·e pour 

une duree indeterminee. 
2. Tout membre de !'Organisation des Nations 

Unies ou de l'une de ses instittnions speeialisees, ou 
de I'Agenee intemationale de l'energie atomique, 
ou adherant au statut de Ia Cour internationale de 
Justice peut devenir une Partie contraetanie de eette 
Convention par: 

a) Ia signature sans reserve de ratifieation, 
b) Ia signature sous (eserve de ratification, sui­

vie de Ia ratification , 
c) l'adhesion. 
3. La ratification oul'adhesion seront effecn1ees 

par Je depöt d'un instnunent de ratification ou cl'ad­
hesion aupres du Directeur genentl de !'Organisati­
on des Nations Unies pour l'education, Ia seienee et 
Ia eultt1re (ci-apres appelee Je "Depositaire"). 

Article 10 
I. La Convention entrera en vigueur quatre 

mois apres Je moment ofl sept Et:lts seront devenus 
Parlies contraetanies a Ia Convention confonne­
ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 
9. 

2. Par Ia suite, Ia Convention entrera en 
vigueur, pour chacune des Parr ies contraetantes, 
quatre mois apres Ia date de sa signature sans (eser­
ve de ratification, ou du depöt de son instrument de 
ratifieation ou d'adhesion. 



Artikel 11 
I. Dieses ·· bereinkommen bleibt auf unbe­

grenzte Zeit in Krah. 
2. Jede Vertragspartei kann dieses Überein kom­

men nach einem Zeitraum von fünf Jahren, nach­
dem es für sie in Kraft getreten ist, gegenüber dem 
Verwahrer schrihlich kündigen. Die Kündigung 
wird vier Monate nach ihrem Eingang beim Ver­
wahrer wirksam. 

Artikel 12 
I. Der Verwahrer unterrichtet so bald wie mög­

lich alle Staaten, die dieses Übereinkommen unter­
zeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von 

a) UnterLeichnungen dieses Übereinkommens; 
b) Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden 

zu diesem Übereinkommen; 
c) Hinterlegungen von Beitrittsurkunden zu 

diesem Übereinkommens; 
e) Notifikationen von Kündigungen dieses Übe­

reinkommens. 
2. Sobald dieses Übereinkommen in Kraft getre­

ten ist, Hißt der Verwahrer es beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen nach Artikel 102 ihrer Charta 
eintragen. 

ZU URKUND DESSEN haben die hierLu gehörig 
beh1gten ntei·Leichneten dieses Übereinkommen 
unterschrieben. 

GESCHEHEN zu Ramsar am 2. Febnmr 197 1 in 
einer einzigen Urschrift in deutscher, englischer, 
französischer und russischer Sprache wobei im 
Falle einer Abweichung der englische Wortlaut 
maßgebend ist; die Urschrih wird beim Verwahrer 
hinterlegt, der allen Vertragsparteien gleichlauten­
de Abschriften iibennittelt. 

Article 11 
I. This Convention shall continue in force fo r 

an indefinite period. 
2. Any Contracting Party may denounce this 

Convention after a period of Five years From the 
date on which it entered into fo rce Forthat Party by 
giving written notice thereoF to the Depositorl'· 
Denunciation shall take eFFect Four months aher the 
day on which notice thereoF is received by the 
Depository. 

Article 12 
I. The Depository shall inForm all States that 

have signed and acceded to this Convention as soon 
as possible of: 

(a) signann·es to the Convention; 
(b) deposits oF instruments of ratification oF 

this Convention ; 
(c) deposits oF instruments oF accession to this 

Convention; 
(d) the date oF entry into ForceoF this Conven­

tion; 
(e) notifications oF denunciation of this Con­

vention ; 
2. When this Convention has entered into Force, 

the Deposit01·y shall have it registered with the 
Secretariat oF the United Nations in accordance with 
Article 102 oF the Charter. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being 
duly authorized to that eFfect, have signed this Con­
vention . 

DüNE at Ramsar this 2nd day of February 197 1, 
in a single original in the English, French, Gennan 
and Russian languages, in any case of divergency 
the English text prevailing, which shall be deposi­
ted with the DepositOI')' which shall send true 
copies thereof to all Contracting Pmties. 

Article 11 
I. La Convention restera en vigueur pour une 

dun~e indeterminee. 
2. Toute Partie contraetanie pourra denoncer Ia 

Convention apres une periode de cinq ans apres Ia 
date a laquelle eile sera entree en vigueur pour cette 
Partie, en en faisant par ecrit Ia notification au 
Depositaire. La denonciation prendra effet quatre 
mois apres Je jour oü Ia notification en aura ete 
re~ue par Ia Depositaire. 

Article 12 
I. Le Depositaire infonnera aussi töt que possi­

ble tous les Etats ayant signe Ia Convention ou y 
ayant adhere: 

a) des signatures de Ia Convention, 
b) des depöts d'instnnnents de ratiFication de Ia 

Convention, 
c) des depöts d'instruments d'adhesion a Ia 

Convention, 
d) de Ia date d'entree en vigueur de Ia Conven­

tion, 
e) des notifications de denonciation de Ia Con­

vention . 
2. Lorsque Ia Convention sera entree en 

vigueur, Je Depositaire Ia fera enregistrer au 
Secretariat des Nations Unies confonnement ii l'ar­
ticle I 02 de Ia Charte. 

EN FOI OE QUOI Je soussignes, düment man­
dates a cet effet, ont signe Ia presente Convention. 

FAlT a Ramsar Je 2 fevrier 197 1 en un seul 
exemplaire original dans les langues anglaise, 
fran~a ise , allemande et russe, Je texte anglais ser­
vant de reference en cas de divergence d'inter­
pretation, lequel exemplaire sera confie au Deposi­
taire qui en delivrera des copies certifiees confor­
mes ii toutes les Parties contractantes. 
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1!1j1fi\.[@l 
Richtlinie 79/409/EWG des 
Rates vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten 
(EU-Vogelschutzrichtlinie-Auszug) 

Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 
(A BI.Nr.Ll03 vom 25.4. 1979, S. 1) über die Erhal­
tung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) 
(wie durch die Akte des Beitritts von Griechenland 
vom 28. Mai 1979 (A BI. L 29 1, 19. 11.79) , S. 17); 
Richtlinie des Rates 81/854/EWG vom 19. Oktober 
1981 (A BI. L 319, 7. 11.81, S. 3); den Vertrag über 
den Beitrirt von Spanien und Portugal vom l2.Juni 
1985 (A BI. L 302, 15.11.85 , S. 9) ; Richtlinie der 
Kommission 85/4l l/EWG vom 25.Juli 1985 (A BI. 
L 233, 30.8.85, S. 33); und Richtlinie des Rates 
86/ 122/EWG vom 8. April 1986 abgeändert (ABI. 
L 106, 16.4.86, S. 22)) 

DER RAT DER E ROPÄlSCHEN GEMEI NSCHAF­
TEN - gestützt auf den Vert1~tg zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson­
dere auf Artikel 235; 
auf Vo rschlag der Kommission (') , 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments 
(') , nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozi­
alausschusses (') , 
in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Erklärung des Rates vom 22. November 
1973 über ein Aktionsprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft für den mweltschutz (') sieht Son­
deraktionen für den Vogelschutz vor; diese Aktio­
nen werden ergänzt durch die Entschließung des 
Rates der Europäischen Gemeinschaften und der im 
Rat vereinigten Vertreter der Regierung der Mit­
gliedstaaten vom 17. Mai 1977 zur Fortschreibung 
und Durchführung der mweltpolitik und des 
Aktionsprogramms der Europäischen Gemeinschaf­
ten für den Umweltschutz e) . 

Bei vielen im europäischen Gebiet der Mitglied­
staaten wildlebenden Vogelarten ist ein Rückgang 
der Bestände festzustellen, der in bestimmten Fiil ­
len sehr rasch vonstatten geht. Dieser Rückgang bil­
det eine ernsthafte Gefahr für die Erhalnmg der 
natürlichen Umwelt, da durch diese Entwicklung 
insbesondere das biologische Gleichgewicht be­
droht wird. Bei den im europäischen Gebiet der 
Mitlgiedstaaten wildlebenden Vogelarten handelt es 
sich zum großen Teil um Zugvogelarten; diese 
Arten stellen ein gemeinsames Erbe dar; daher ist 
der wirksame Schutz dieser Vogelarten ein typisch 
grenzübergreifendes Umweltprohlem, das gemein­
same Verantwortlichkeiten mit sich bringt. 

in Grönland sind die Existenzbedingungen für 
Vögel grundsätzlich verschieden von denen in den 
anderen Gegenden im europäischen Gebiet der Mit­
gliedstaaten; di es beruht auf den allgemeinen Gege­
benheiten wie insbesondere dem Klima, der gerin-

( I) ABI. :\r. C 24 ro111 1.2.1977. S. 3;Aill. \r. C 20 I 1·0111 23.8. 1977. 
s. 2. 
(2) All !. 1/r. C 163 1'0111 11.7. 1977. S. 28. 
(3) AB I. Nr. C 152 1'011129.6. 1977, S. 3 
(4) All!. Nr. C 112 ro111 20.12.197.l, S. 40. 
(5) All !. Nr. c 139 1·0111 1.\.6. 1977, S. I. 
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gen Bevölkerungsdichte sowie auf der außerge­
wöhnlichen Ausdehnung und geographischen Lage 
diese Insel. 

Aus diesem Grund kann diese Richtlinie auf 
Grönland keine Anwendung fi nden. 

Die Erhaltung der im europäischen Gebiet der 
Mitgliedstaaten wildlebenden Vogelarten ist für die 
Verwirklichung der Gemeinschaftsziele auf den 
Gebieten der Verbesserung der Lebensbedingun­
gen, einer harmonischen Entwicklung der Wirt­
schaftstätigkeit in der gesamten Gemeinschaft und 
einer ständigen und ausgewogenen Expansion im 
Rahmen des Gemeinsamen Marktes erforderlich; 
die in diesem Bereich erforderlichen besonderen 
Befugnisse sind jedoch nicht im Vertrag vorgese­
hen. 

Die zu treffenden Maßnahmen müssen sich auf 
die verschiedenen auf die Vogelbestände einwir­
kenden Faktoren erstrecken, und zwar auf die nach­
teiligen Folgen der menschlichen Tätigkeiten wie 
insbesondere Zerstörung und Verschmutzung der 
Lebensräume der Vögel, Fang und Ausrortung der 
Vögel durch den Menschen sowie den durch diese 
Praktiken bewirkten Handel; der Umfang dieser 
Maßnahmen muß daher im Rahmen einer Vogel­
schutzpolitik der Sitttation der einzelnen Vogelarten 
angepaßt werden. 

Bei der Erhaltung der Vogelarten geht es um 
den langfristigen Schutz und die Bewirtschaftung 
der natürlichen Ressourcen als Bestandteil des 
gemeinsamen Erbes der europäischen Völker, sie 
gestattet die Regulierung dieser Ressourcen und 
regelt deren Nutzung auf der Grundlage von Maß­
nahmen, die für die Aufrechterhaltung und Anpas­
sung des natürlichen Gleichgewichts der Arten 
innerhalb vertretbarer Grenzen erforderlich sind. 

Schutz, Pflege oder Wiederherstellung einer 
ausreichenden Vielfalt und einer ausreichenden 
Flächengröße der Lebensräume ist für die Erhaltung 
aller Vogelarten unentbehrlich: für einige Vogelar­
ten müssen besondere Maßnahmen zur Erhalnmg 
ihres Lebensraumes getroffen werden, um Fortbe­
stand und Fortpflanzung dieser Arten in ihrem Ver­
breinmgsgebiet zu gewährleisten; diese Maßnah­
men müssen auch die Zugvogelarten berücksichti­
gen und im Hinblick auf die Schaffung eines zusam­
menhängenden Netzes koordiniert werden. 

Damit sich kommei-Lielle Interessen nicht nega­
tiv auf den mfang der Entnahme auswirken kön­
nen, muß die Vennarktung allgemein verboten 
werden und jedwede Ausnahmeregelung aussch­
ließlich auf diejenigen Vogelarten beschränkt wer­
den, deren biologischer Stants dies zuläßt; hierbei 
ist den besonderen Gegebenheiten in den verschie­
denen Gegenden Rechnung zu tragen. 

Einige Arten können aufgrund ihrer großen 
Bestände, ihrer geographischen Verbreitung und 
ihrer Yennehrungsfähigkeit in der gesamten 
Gemeinschaft Gegenstand einer jagdlichen Nutzung 
sein ; dies stellt eine zulässige Nutzung dar, sofem 
bestimmte Grenzen gesetzt und eingehalten wer­
den und diese Nutzung mit der Erhalnmg der 
Bestände dieser Arten auf ausreichendem Niveau 
vereinbar ist. 

Die ~ litte ! , Einrichtungen und Methoden für den 
massiven oder wahllosen Fang oder das massive 
oder wahllose Töten sowie die Verfolgung aus 
bestimmten Beförderungsmirtein heraus sind 
wegen der übennäßigen Bestandsvenninderung, 
die dadurch bei den betreffenden Vogelarten ein­
tritt oder eintreten kann, zu untersagen. 

Wegen der Bedeunmg, die bestimmte Sitttatio­
nen haben können, ist die Möglichkeit einer Abwei­
chung von der Richtlinie unter bestimmten Bedin­
gungen in Verbindung mit einer Überwachung 
durch die Kommission vom1sehen. 

Die Erhaltung der Vögel, vor allem der Zugvö­
gel, stellt noch immer Probleme, an deren Lösung 
wissenschaftlich gearbeitet werden muß. Aufgrund 
dieser Arbeiten wird es femer möglich sein, die 
Wirksamkeit der betroffenen Maßnahmen zu 
bewerten. 

Es ist im Benehmen mit der Kommission dafür 
Sorge zu tragen, daß durch das etwaige Ansiedeln 
von nonnalerweise nicht wildlebenden Vogelarten 
in dem europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten 
nicht die örtliche Flora und Fauna beeintt~i c htig t 

werden. 
Die Kommission erstellt alle drei Jahre einen 

zusammenfassenden Bericht auf der Grundlage der 
ihr vor den Mitgliedstaaten übennilleiten lnfonna­
tionen über die Anwendung der gemäß dieser 
Richtlinie erfassenden einzelstaatlichen Vorschrif­
tenund leitet diesen den Mitgliedstaaten zu. 

Der technische und wissenschaftliche Fort­
schritt macht eine rasche Anpassung bestimmter 
Anhänge erforderlich. Um die Durchführung der 
hierfür notwendigen Maßnahmen zu erleichtem, ist 
ein Verfahren vorlllsehen, mit dem eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
der Kommission in einem Ausschuß für Anpassung 
an den wissenschaftlichen und technischen Fort­
schritt eingeführt wird -

HAT FOLGE NDE RI CHTLI NIE ERL ASSEN: 

Artikel 1 
(1) Diese Richtlinie betrifft die Erhalnmg sämt­

licher wildlebenden Vogelarten, die im europäi­
schen Gebiet der Mitgliedstaaten, auf welches der 
Vertrag Anwendung findet, heimisch sind . Sie hat 
den Schutz, die Bewirtschafnmg und die Regulie­
rung dieser Arten zum Ziel und regelt die Nutzung 
dieser Arten. 

(2) Sie gi lt für Vögel, ihre Eier, Nester und 
Lebenst~iume. 

(3) Diese Richtlinie findet keine Anwendung 
auf Grünland. 

Artikel 2 
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen 

Maßnahmen, um die Bestände aller unter Artikel l 
fallenden Vogelarten auf einem Stand zu halten 
oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere 
den ökologischen, wissenschaftlichen und kul tttrel­
len Erfo rdernissen entspricht, wobei den wirt­
schaftlichen und freizeitbedingten Erfordernissen 
J{echnung getragen wird . 



Artikel 3 
(1) Die ~ li tgliedstaa ten treffen unter Berück­

sichtigung der im Artikel 2 genannten Erfo rdemis­
se die erfo rderlichen ~ laßnahmen , mn für alle unter 
Artikel l fallenden Vogelarten eine ausreichende 
Vielfalt und eine ausreichende Flächengröße der 
Lebens1~iume zu erhalten oder wieder hem1stellen. 

(2) Zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Lebensstätten und Lebensräume gehören insbeson­
dere folgende Maßnahmen: 

a) Einrichtung von Schutzgebieten, 
b) Pnege und ökologisch richtige Gestaltung 

der Lebens 1~iume in und außerhalb von Schutz­
gebieten, 

c) Wiederherstellung zerstörter Lebensstiitten, 
d) Neuschaffung von Lebensstätten. 

Artikel 4 
( 1) Auf die in Anhang l aufgeführten Arten 

sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich 
ihrer Lebens1~iume anzuwenden, um ihr Überleben 
und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet 
sichemJstellen. 
in diesem Zusammenhang ist fo lgendes zu berück­
sichtigen: 

a) vom Aussterben bedrohte Arten, 
b ) gegen bestimmte Veränderungen ihrer 

Lebens J~iume empfindliche Arten, 
c) Arten, die wegen ihres geringen Bestands 

oder ihrer beschränkten örtlichen Verbreitung sel­
ten gelten, 

d) andere Arten, die aufgrund des spezifischen 
Charakters ihres Lebensmunes einer besonderen 
Aufmerksam keit bedürfen. 

Bei den Bewertungen werden Tendenzen und 
Schwankungen der Bestände der Vogelarten 
berücksichtigt. 

Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die 
für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und nächen­
mäßig geeignetstell Gebiete zu Schutzgebieten, 
wobei die Erfordernisse des Schutzes deiser Arten 
in dem geographischen Meeres- und Landgebiet, in 
dem diese Richtlinie Anwendung findet, zu berück­
sichtigen sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen unter Berück­
sichtigung der Schutzerfordernisse in dem geogra­
phischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese 
Richtlin ie Anwendung findet, entsprechende Maß­
nahmen für die nicht in Anhang l aufgeführten, 
regelmäßig auftretenden Zugvogelarten hinsicht­
lich ihrer Vennehrungs-, MauseJ' und Überwinte­
rungsgebiete sowie der Restplätze in ihren Wande­
rungsgebieten. Zu diesem Zweck messen die Mit­
gliedsstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete und 
ganz besonders der in temational bedeutsamen 
Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei. 

(3) Die Mitgliedstaaten übennitteln der Kom­
mission alle sachdienlichen lnfonnationen, so daß 
diese geeignete Initiativen im Hinblick auf die 
erforderliche Koordinierung ergreifen kann, damit 
die in Absatz l und die in Absatz 2 genannten 
Gebiete ein zusammenhängendes Netz darstell en, 
das den Erfordernissen des Schutzes der Arten in 
dem geographischen ~ l eeres- und Landgebiet, in 
dem diese Richtlinie Anwendung findet, Rechnung 
trägt. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maß­
nahmen, um die Verschmutzung oder Beeinträchti ­
gung der Lebens 1~iume sowie die Belästigung der 
Vögel, sofem sich diese auf die Zielsetzungen dieses 
Artikels erheblich auswirken, in den Absätzen l 
und 2 genannten Schutzgebieten zu venneiden. Die 
Mitgliedstaaten bemühen sich femer, auch außer­
halb dieser Schutzgebiete die Verschmutzung oder 
Beeinträchtigung der Lebensräume zu venneiden. 

Artikel 5 
Unbeschadet der Artikel 7 und 9 treffen die Mit­

gliedstaaten die erfo rderlichen ~laßnahmen zu r 
Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz 
aller unter Artikel l fallenden Vugelarten, insbe­
sondere das Verbot 

a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, 
ungeachtet der angewandteil Methode; 

b) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädi­
gung von Nestern und Eiern und der Entfernung 
von Nestern ; 

c) des Sanuneins der Eier in der Natur und des 
Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand ; 

d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere 
während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofem sich 
diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie 
erheblich auswirkt; 

e) des I-laltens von Vögeln der Arten, die nicht 
bejagt oder gefangen werden dürfen. 

Artikel 6 
( 1) nbeschadet der Absätze 2 und 3 untersa­

gen die Mitgliedstaaten für alle unter Artikel I fa l­
lenden Vogelarten den Verkauf von lebenden und 
toten Vögelnund deren ohne weiteres erkennbaren 
Teilen oder aus diesen Tieren gewonnenen Erzeug­
nissen sowie deren Beförderung und Halten für den 
Verkauf und das Anbieten zum Verkauf. 

(2) Die Tätigkeiten nach Absatz I sind für die in 
Anhang 111 Teil l genannten Arten nicht untersagt, 
sofern die Vögel rechtmäßig getötet oder gefangen 
oder sonst rechtmäßig erworben worden sind . 

(3) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Gebiet 
die Tätigkeiten nach Absatz l bei den in Anhang Ill 
Teil 2 aufgeführten Vogelarten genehmigen und 
dabei Beschränkungen vorgesehen, sofern die 
Vögel rechtmäßig getötet oder gefangen oder sonst 
rechtmäßig erworben worden sind. 

Die Mitgliedstaaten, die eine solche Genehmi­
gung erteilen wollen, konsultieren vorher die Kom­
mission, mit der sie prüfen, ob durch eine Ver­
marktung von Vögeln der betreffenden Art aller 
Vomussicht nach die Popultionsgröße, die geogra­
phische Verbreinmg oder die Vennehnmgsfähigkeit 
dieser Arten in der gesamten Gemeinschaft gefähr­
det würde oder gefährdet werden könnte. Ergibt 
diese Prüfung, daß die beabsicht igte Genehmigung 
nach Ansicht der Kommission zu einer der obenge­
nannten Gefährdungen führt oder füh ren kann, so 
richtet die Kommission an den Mitgliedstaat eine 
begründete Empfehlung, mit der einer Vennark­
nmg der betreffenden Art widersprochen wird. 
Besteht eine solche Gefährdung nach Auffass ung 
der Komm ission nicht, so teilt sie dies dem Mit­
gliedstaat mit. 

Die Empfehlung der Kommission wird im Amts­
blatt der Europäischen Gemeinehaften veröffent­
licht. 

Der Mitgliedstaat, der eine Genehmigung nach 
diesem Absatz erteilt, prüft in regelmäßigen Zeitab­
stiinden, ob die Vomussetzungen für die Ertei lung 
dieser Genehmigung noch vorliegen. 

(4) Hinsichtlich der in Anhang 111 Teil 3 aufge­
führten Arten führt die Kommission ntersuchun­
gen über ihren biologischen Stan1s und die Auswir­
kungen der Vennarktung darauf durch. 

Sie unterbreitet spätestens 4 Monate vor dem 
Ende der in Artikell8 Absatz l genannten Frist dem 
in Artikel 16 genannten Ausschuß einen Bericht 
und macht Vorschläge im Hinblick auf die Aufnah­
me dieser Arten in Anhang 111 Teil 2. 

Bis zu diesem Beschluß können die Mitglied­
staaten vorbehaltlich des Absatzes 3 auf diese Arten 
die bestehenden innerstaatlichen Rechtsvorschrif­
ten anwenden. 

Artikel 7 
( 1) Die in Anhang II aufgeführten Arten dürfen 

aufgrund ihrer Populationsgröße, ihrer geographi­
schen Verbreinmg und ihrer Vennehrungsfähigkeit 
in der gesamten Gemeinschaft im Rahmen der ein­
zelstaatlichen Rechtsvorschri ften bejagt werden. 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Jagd auf 
diese Vogelarten die Anstrengungen, die in ihrem 
Verbreinmgsgebiet zu ihrer Erhaltung untemom­
men werden, nicht zunichte macht. 

(2) Die in Anhang II Teil l aufgeführten Arten 
dürfen in dem geographischen Meeres- und Land­
gebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, 
bejagt werden. 

(3) Die in Anhang II Teil I aufgeführten Arten 
dürfen nur in den Mitgliedsstaaten, bei denen sie 
angegeben sind, bejagt werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten vergewissern sich, daß 
bei der Jagdausübung - gegebenenfalls unter Ein­
schluß der Falknerei-, wie sie sich aus der Anwen­
dung der geltenden einzelstaatlichen Vorschriften 
ergibt, die Grundsätze für eine vemünftige Nutzung 
und eine ökologisch ausgewogene Regulierung der 
Bestände der betreffenden Vogelarten, insbesonde­
re der Zugvogelarten, eingehalten werden und daß 
diese Jagdausübung hinsichtlich der Bestände die­
ser Arten mit den Bestimmungen aufgrund von 
Arti kel 2 vereinbar ist. Sie sorgen insbesondere 
dafür, daß die Arten, auf die die Jagdvorschriften 
Anwendung finden, nicht während der Nistzeit 
oder während der einzelnen Phasen der Brut- und 
Aufzuchtzeit gejagt werden. Wenn es sich um Zug­
vögel handelt, sorgen sie insbesondere dafür, daß 
die Arten, für die die einzelstaatlichen Jagdvor­
schri ften gelten, nicht während der Bmt- und Auf­
zuchtzeit oder während ihres Rückzugs zu den Nist­
plätzen bejagt werden. Die Migliedstaaten übennit­
teln der Kommission alle zweckd ienlichen Angaben 
über die praktische Anwendung der Jagdgesetzge­
bung. 

85 



Artikel 8 
( 1) Was die Jagd, den Fang oder die Tönmg von 

Vögeln im Rahmen dieser Richtlinie betrifft, so 
untersagen die Mitgliedstaaten sämtliche Mittel, 
Einrichtungen oder Methoden, mit denen Vögel in 
Mengen oder wahllos gefangen oder getötet wer­
den oder die gebietsweise das Verschwinden einer 
Vogelart nach sich ziehen können, insbesondere die 
in Anhang IV Buchstabe a) aufgeführten Mittel, Ein­
richnmgen und Methoden. 

(2) Ferner untersagen die Mitgliedstaaten jegli­
che Verfolgung aus den in Anhang IV Buchstabe b) 
aufgeführten Beförderungsmitteln heraus und 
unter den dort genannten Bedingungen. 

Artikel 9 
( 1) Die Mitgliedstaaten können, sofem es keine 

andere zufriedenstellende Lösung gibt, aus den 
nachstehenden Gründen von den Artikeln 5, 6, 7 
und 8 abweichen: 

a) - im Interesse der Volksgemeinschaft und 
der öffentlichen Sicherheit, 
- im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 
- zur Anwendung erheblicher Schäden an Kulnt-
ren, Viehbeständen, Wäldem, Fischereigebieten 
und Gewässem, 
- zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt; 

b) zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur 
Aufstockung der Bestände, zur Wiederansiedlung 
und zur Aufzucht im Zusammenhang mit diesen 
Maßnahmen; 

c) um unter streng überwachten Bedingungen 
selektiv den Fang, die Halnmg oder jede andere 
vemünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in 
geringen Mengen zu ennöglichen. 

(2 ) In den abweichenden Bestimmungen ist 
anzugeben, 
- für welche Vogelarten die Abweichungen gelten, 
- die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -
einrichtungenund -methoden, 
- die Art der Risiken und die zeitlichen und ört li­
chen Umstände, unter denen diese Abweichungen 
getroffen werden können, 
-die Stelle, die befugt ist zu erklären, daß die 
erfo rderlichen Voraussetzungen gegeben sind, und 
zu beschließen, welche Mittel, Einrichtungen und 
Methoden in welchem Rahmen von wem ange­
wandt werden können, 
- welche Kontrollen vorzunehmen sind . 

(3) Die Mitgliedstaaten übennitteln der Kom­
mission jährlich einen Bericht über die Anwendung 
dieses Artikels. 

(4 ) Die Kommission achtet anhand der ihr vor­
liegenden lnfonnationen, insbesondere der In fo r­
mationen, die ihr nach Absatz 3 mitgeteil t werden, 
ständig darauf, daß die Auswirkungen dieser 
Abweichungenmit dieser Richtlinie vereinbar sind. 
Sie tri fft entsprechende Maßnahmen. 
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Artikel 10 
(1) Die Mitgliedstaaten fö rdern die zum Schutz, 

zur Regulierung und zur Nutzung der Bestände aller 
unter Artikel I fa llenden Vogelarten notwendigen 
Forschungen und Arbeiten. 

(2) Den Forschungen und Arbeiten betreffend 
die in Anhang V aufgeführten Themen wird beson­
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Mitgliedstaa­
ten übennitteln der Kommission alle notwendigen 
ln fonnationen, damit sie entsprechende Maßnah­
men im Hinblick auf die Koordinie111ng der in die­
sem Artikel genannten Forschungen und Arbeiten 
ergreifen kann . 

Artikel 11 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß sich die 

etwaige Ansiedlung wildlebender Vogelarten, die 
im europäischen Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
nicht heimisch sind, nicht nachteilig auf die örtliche 
Tier- und Pflanzenwelt auswirkt. Sie konsultieren 
dazu die Kommission. 

Artikel 12 
(1) Die Mitgliedstaaten übennitteln der Kom­

mission alle drei Jahre nach dem Ende der in Arti­
kel1 8 Absatz I genannten Frist einen Bericht über 
die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie 
erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften. 

(2 ) Die Kommission erstellt alle drei Jahre 
anhand der in Absatz I genannten lnfonnationen 
einen zusammenfassenden Bericht. Der Teil des 
Entwurfs für diesen Bericht, der die von einem Mit­
gliedsstaat übemlittelten Informationen betrifft, 
wird den Behörden dieses Mitgliedstaats zur Über­
prüfung vorgelegt. Die endgültige Fassung des 
Berichtes wird den Mitgliedstaaten mitgeteilt. 

Artikel 13 
Die Anwendung der aufgnmd dieser Richtlinie 

getroffenen Maßnahmen darf in bezug auf die 
Erhaltung aller unter Artikel I fallenden Vogelarten 
nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen 
Lage führen. 

Artikel 14 
Die Mitgliedstaaten können strengere Schutz­

maßnahmen ergreifen, als sie in dieser Richtlinie 
vorgesehen sind. 

Artikel 15 
Die Ändenmgen, die erforderlich sind, tun die 

Anhänge I und V an den technischen und wissen­
schaftlichen Fortschritt anzupassen, sowie die in 
Artikel 6 Absatz 4 zweiter Unterabsatz bezeichne­
ten Änderu ngen werden nach dem Verfahren des 
Arti kels 17 beschlossen. 

Artikel 16 
( 1) Zum Zweck der in Artikel 15 bezeichneten 

Ändemngen wird ein Ausschuß zur Anpassung die­
ser Richtlin ie an den wissenschaftlichen und tech­
nischen Fortschri tt, nachstehend "Ausschuß" 
genannt, eingesetzt, der aus Vertretern der Mit­
gliedsstaaten besteht und in dem Vertreter der 
Kommission den Vorsitz führt. 

(2) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord­
nung. 

Artikel 17 
(1) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte 

Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsit­
zende den Ausschuß von sich aus oder auf Antrag 
des Vertreters eines Mitgliedstaats. 

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet 
dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden 
Maßnahmen. Der Ausschuß nimmt zu diesem Ent­
wurf innerhalb einer Frist Stellung, die der Vorsit­
zende je nach Dringlichkeit der betreffenden Frage 
festsetzen kann . Die Stellungnahme kommt mit 
einer Mehrheit von 41 Stimmen zustande, wobei 
die Stimmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 
Absatz 2 des Vertrages gewogen werden. Der Vor­
sitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil. 

(3) 

a) Die Kommission beschließt die geplanten 
Maßnahmen sofern sie der Stellungnahme des Aus­
schusses entsprechen. 

b) Entsprechen die geplanten Maßnahmen 
nicht der Stellungnahme des Ausschusses oder ist 
keine Stellungnahme ergangen, so legt die Kom­
mission dem Rat unvet-Liiglich einen Vorschlag für 
die zu treffenden Maßnahmen vor. Der Rat 
beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

c) Hat der Rat binnen drei Monaten nach Vorla­
ge des Vorschlags keinen Beschluß gefaßt, so wer­
den die vorgeschlagenen Maßnahmen von der 
Kommission beschlossen. 

Artikel 18 
( 1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderli­

chen Rechts-und Verwalnmgsvorschri ften in Kraft , 
um dieser Richtlinie innerhalb von zwei Jahren 
nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen. Sie setzen 
die Kommission hiervon unvet-Lüglich in Kenntnis. 

(2 ) Die Mitgliedsstaaten übennitteln der Kom­
mission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatli­
chen Rechtsvorschriften, die sie auf dem unter 
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 19 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedsstaaten 

gerichtet. 

Geschehen zu Luxemburg am 2. Apri l 1979. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

J. Fran~o is-Poncet 



Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (EU-Richtlinie Fauna, 
Flora, Habitat) 

Auszug 
RAT 

Richtlinie 92/43/ EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen 

DER RAT DER EUROPÄISC HE N GEMEI N­
SCHAFTE N - gestützt auf den Vertrag zur Grün­
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 130s, 

auf Vorschlag der Kommission (') , 
nach Stellungnahme des Europäischen Parla­

ments (') 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozi­

alausschusses (') , 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
Wie in Artikel 130r des Vertrages festgestellt 

wird, sind Erhaltung, Schutz und Verbesserung der 
Qualität der Umwelt wesentliches Ziel der Gemein­
schaft und von allgemeinem Interesse; hienu zählt 
auch der Schutz der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

Das Aktionsprogramm der Europäischen 
Gemeinschaften für den Umweltschutz ( 1987 -
1992) (') enthält Bestimmungen hinsichtlich der 
Erhaltung der Nan1r und der natürlichen Res­
sourcen. 

Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die Erhalnmg 
der biologischen Vielfalt zu fördern, wobei jedoch 
die wirtschaftlichen, sozialen, kuln1rellen und 
regionalen Anforderungen berücksichtigt werden 
solleiL Diese Richtlinie leistet somit einen Beitrag 
zu dem allgemeinen Ziel einer nachhaltigen Ent­
wicklung. Die Erhalnmg der biologischen Vielfalt 
kann in bestimmten Fällen die Fortführung oder 
auch die Förderung bestimmten Tätigkeiten des 
Menschen erfordem. 

Der Zustand der natürlichen Lebensräume im 
europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten ver­
schlechtert sich unaufl1örlich. Die verschiedenen 
Arten wildlebender Tiere und Pflanzen sind in 
zunehmender Zahl emstlich bedroht. Die bedroh­
ten Lebensräume und Arten sind Teil des Nanlrer­
bes der Gemeinschaft, und die Bedrohung, der sie 
ausgesetzt sind, ist oft grenzübergreifend ; daher 
sind zu ihrer Erhalnmg Maßnahmen auf Gemein­
schaftsebene erforderlich. 

Bestimmte natürliche Lebensraumtypen und 
bestimmte Arten sind angesichts der Bedrohung, 
der sie ausgesetzt sind, als prioritär einzusn1fen, 
damit Maßnahmen zu ihrer Erhaltung zügig durch­
geführt werden können. 

Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines 
günstigen Erhalnmgszustandes der natürlichen 

Lebensräume und der Arten von gemeinschaftli­
chem Interesse sind besondere Schutzgebiete aus­
zuweisen, um nach einem genau festgelegten Zeit­
plan ein zusammenhängendes europäisches ökolo­
gisches Netz zu schaffen. 

Alle ausgewiesenen Gebiete sind in das zusam­
menhängende europäische ökologische Netz ein­
zugliedem, und zwar einschließlich der nach der 
Richtlinie 70/409/ EWG des Rates vom 2. April 
1979 über die Erhalnmg der wildlebenden Vogel­
arten e) dei·Leit oder künftig als besondere Schutz­
gebiete ausgewiesenen Gebiete. 

In jedem ausgewiesenen Gebiet sind entspre­
chend den einschlägigen Erhalnmgszielen die erfor­
derlichen Maßnahmen durchzuführen. 

Die Gebiete, die als besondere Schutzgebiete 
ausgewiesen werden könnten, werden von dem 
Mitgliedstaaten vorgeschlagen; außerdem ist 
jedoch ein Verfahren vorzusehen, wonach in Aus­
nahmefällen auch ohne Vorschlag eines Mitglieds­
staats die Ausweisung eines Gebiets möglich ist, 
wenn die Gemeinschaft dies für die Erhalnmg eines 
prioritären natürlichen Lebensraumstyps oder für 
das Überleben einer prioritären Art für unbedingt 
erforderlich hält. 

Pläne und Projekte, die sich auf die mit der Aus­
weisung eines Gebiets verfolgten Erhaltungsziele 
wesentlich auswirken könnten, sind einer ange­
messenen Prüfung zu unterziehen. 

Es wird anerkannt, daß die Einleitung von Maß­
nahmen zugunsten der Erhalnmg prioritärer natür­
licher Lebensräume und prioritiirer Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse eine gemeinsame 
Verantwornmg aller Mitgliedsstaaten ist. Dies kann 
jedoch zu einer übetmäßigen finanziellen Belasnmg 
mancher Mitgliedsstaaten führen, da zum einen 
derartige Lebensräume und Arten in der Gemein­
schaft ungleich verteilt sind und zum anderen im 
besonderen Fall der Erhalnmg der Nan1r das Vemr­
sacheqJrinzip nur in begrenztem Umfang Anwen­
dung finden kann . 

Es besteht deshalb Einvemehmen darüber, daß 
in diesem Ausnahmefall eine finanzielle Beteiligung 
der Gemeinschaft im Rahmen der Mittel vorgese­
hen werden muß, die aufgrund der Beschlüsse der 
Gemeinschaft bereitgestellt werden. 

Im Rahmen der Landnutzungs- und Entwick­
lungspolitik ist die Pflege von Landschaftselemen­
ten, die von ausschlaggebender Bedeunmg für 
wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern. 

Es sind Vorkeh111ngen zu treffen, durch die sich 
eine Überwachung des Erhalnmgszustandes der in 
dieser Richtlinie genannten natürlichen Lebensräu­
me und Arten sicherstellen läßt. 

Ergänzend zur Richtlinie 70/409/ EWG ist ein 
al lgemeines Schutzsystem für bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten vorzusehen. Für bestimmte Arten 
sind Regulierungsmaßnahmen vorzusehen, wenn 
dies aufgrund ihres Erhalnmgszustands gerechtfer­
tigt ist; hienu zählt auch das Verbot bestimmter 
Fang- und Tötungsmethoden, wobei unter gewis­
sen Voraussetzungen Abweichungen zulässig sein 
mÜSSell. 

Zur Überwachung der Umsetzung dieser Richtli­
nie erstellt die Kommission in regelmäßigen Zeitab­
ständen einen zusammenfassenden Bericht, der ins­
besondere auf den lnfonnationen beruht, die ihr 
die Mitgliedsstaaten über die Durchführung der auf­
gnmd dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen 
Vorschriften übennitteln . 

Für die Durchführung dieser Richtlinie ist ein 
Ausbau der wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse unerläßlich; daher gilt es, die hierzu 
erforderliche Forschung und wissenschaftliche 
Arbeit zu fördem 

Aufg111nd des technischen und wissenschaftli­
chen Fortschritts muß eine Anpassung der Anhänge 
möglich sein. Es ist ein Verfahren für die Anpassung 
der Anhänge durch den Rat vonusehen. 

Zur Unterstützung der Kommission bei der 
Durchführung dieser Richtlinie und insbesondere 
bei den Beschlüssen über die gemeinschaft liche 
Mitfinanzierung ist ein Regelungsausschuß einzu­
setzen. 

Es sind ergänzende Maßnahmen zur Regelung 
der Wiederansiedlung bestimmter heimischer Tiet' 
und Pflanzenarten sowie der evenn1ellen Ansied­
lung nicht heimischer Arten vorwsehen. 

Für eine wirksame Durchführung dieser Richtli­
nie sind Aufklärungsmaßnahmen und eine allge­
meine Unterrichtung über die Ziele der Richtlinie 
unerläßlich -

HAT FO LGE NDE RI CHTLI NIE ERL ASSEN: 
Begriffs bet im m u ngen 

Artikel 1 
Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet: 
a) "Erhalnmg": alle Maßnahmen, die erforder­

lich sind, tun die natürlichen Lebensräume und die 
Populationen wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
in einem günstigen Erhaltungszustand im Sinne des 
Buchstabens e) oder i) zu erhalten oder diesen wie­
derhet·lllstellen. 

b) "Natürlicher Lebensraum": durch geographi­
sche, abiotische und biotische Merkmale gekenn­
zeichnete völlig natürliche oder nan1mahe terre­
strische oder aquatische Gebiete. 

c) "Natürliche Lebensräume von gemeinschaft­
lichem Interesse": diejenigen Lebensräume, die in 
dem in Artikel 2 erwähnten Gebiet 

i) im Bereich ihres natürlichen Vorkommen 
vom Verschwinden bedroht sind oder 

ii) infolge ihres Rückgangs oder aufgnmd ihres 
an sich schon begrenzten Vorkommens ein 
geringes natürliches Verbreinmgsgebiet haben 
oder 
ii i) typische Merkmale einer oder mehrerer der 
folgenden fünf biogeographischen Regionen 
aufweisen: alpine, atlantische, kontinentale, 
makaronesische und mediterrane. 

(') ABI. Nr. C 247 vo111 21.9.1988, S . . 1, und 
ABI. Nr. C 195 vom 3.8. 1990, S. I. 
(') Aßi. NrC 75rom 20.3. 199 I, S. I2. 
(' ) ABI. Nr. C 31 ro111 6.2. 199 1, S. 25. 
(') ABI.Nr. C328 ,·oi11 7. 12. 1987, S. I. 
(') ABI. Nr. L 103 ro111 25.4. 1979, S. I. Richtlinie zulelZl geände11 
durch die Richt linie 91/244/EWG (ABI. Nr. L 115 r o111 8.5 .199 1, S. 
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Diese Lebensraumtypen sind in Anhang I aufge­
führt bzw. können dort aufgeführt werden. 

d) "Prioritäre natürliche Lebensraumtypen": 
die in dem in Artikel 2 genannten Gebiet vom Ver­
schwinden bedrohten natürlichen Lebensraumty­
pen, für deren Erhaltung der Gemeinschaft auf­
grund der natürlichen Ausdehnung dieser Lebens­
raumtypen im Verhältnis zu dem in Artikel 2 
genannten Gebiet besondere Verantwortung 
zukommt; diese prioritären natürlichen Lebens­
raumtypen sind in Anhang l mit einem kleinen 
Sternchen (*) gekennzeichnet; 

e) "Erhaltungswstand eines natürlichen 
Lebensraums": die Gesamtheit der Einwirkungen, 
die den betreffenden Lebensraum und die darin 
vorkommenden charakteristischen Arten beein­
flussen und die sich langfristig auf seine natürliche 
Verbreitung, seine Struktur und seine Funktionen 
sowie das Überleben seiner charakteristischen 
Arten in dem in Artikel 2 genannten Gebiet auswir­
ken können. 

Der "Erhaltungszustand" eines natürlichen 
Lebens t~mms wird als "günstig" erachtet, wenn 

- sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die 
Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, bestän­
dig sind oder sich ausdehnen und 

- die für seinen langfristigen Fortbestand not­
wendige Struktur und spezifischen Funktionen 
bestehen und in absehbarer Zukunft wahrschein­
lich weiterbestehen werden 

und 
- der Erhaltungszustand der für ihn charakteri­

stischen Arten im Sinne des Buchstabens i) günstig 
ist. 

0 "Habitat einer Art": durch spezifische abioti­
sche und biotische Faktoren bestimmter Lebens­
mum, in dem diese Art in einem der Stadien ihres 
Lebenskreislaufs vorkommt. 

g) "Arten von gemeinschaftlichem Interesse": 
Arten, die in dem in Artikel 2 bezeichneten Gebiet 

i) bedroht sind, außer denjenigen, deren natür­
liche Verbreitung sich nur auf Randzonen des vor­
genannten Gebietes erstreckt und die weder 
bedroht noch im Gebiet der westlichen Paläarktis 
potentiell bedroht sind, oder 

ii) potentiell bedroht sind, d. h., deren baldiger 
Übergang in die Kategorie der bedrohten Arten 
als wahrscheinlich betmchtet wird, falls die 
ursächlichen Faktoren der Bedrohung fortdau­
ern, oder 
iii) selten sind, d. h., deren Populationen klein 
und, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar 
bedroht oder potentiell bedroht sind. Diese 
Arten kommen entweder in begrenzten geogra­
phischen Regionen oder in einem größeren 
Gebiet vereinzelt vor, oder 
iv) endemisch sind und infolge besonderer 
~ l erkma le ihres Habitats und/oder der potenti­
ellen Auswirkungen ihrer Nutzung auf ihren 
Erhalnmgszustand besondere Beachtung erfor­
dem. 
Diese Arten sind in Anhang II und/oder Anhang 

IV oder Anhang V aufgeführt bzw. können dort auf­
geführt werden. 
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h) "Prioritäre Arten": die unter Buchstabe g) 
Ziffer i) genannten Arten, für deren Erhaltung der 
Gemeinschaft aufgrund ihrer natürlichen Ausdeh­
nung im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten 
Gebiet besondere Vemntwortung zukommt; diese 
prioritären Arten sind in An hang II mit einem 
Sternchen (*) gekennzeichnet. 

i) "Erhaltungszustand einer Art": die Gesamt­
heit der Einflüsse, die sich langfristig auf die Ver­
breinmg und die Größe der Populationen der 
betreffenden Arten in dem in Artikel 2 bezeichne­
ten Gebiet auswirken können. 

Der Erhalnmgszustand wird als "günstig" 
betrachtet, wenn 

- aufgrund der Daten über die Populationsdy­
namik der Art anzunehmen ist, daß diese Art ein 
lebensfähiges Element des natürlichen Lebensrau­
mes, dem sie angehört, bildet und langfristig wei­
terhin bilden wird, und 

- das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art 
weder abninunt noch in absehbarer Zeit vennutlich 
abnehmen wird und 

- ein genügend großer Lebensraum vorhanden 
ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein 
wird, um langfristig ein Überleben der Populatio­
nen dieser Art zu sichern. 

j) "Gebiet": ein geographisch definierter 
Bereich mit klar abgegrenzter Fläche. 

k) "Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeunmg": 
Gebiet, das in der oder den biogeographischen 
Region (en) , zu welchen es gehört, in signifikantem 
Maß dazu beitt~ig t , einen natürlichen Lebensraum­
typ des Anhangs I oder eine Art des Anhangs II in 
einem günstigen Erhaltungszustand zu bewahren 
oder einen solchen wiederhenustellen und auch in 
signifikantem Maße zur Kohärenz des in Artikel 3 
genannten Netzes "Natura 2000" und/oder in signi­
fikantem Maße zur biologischen Vielfalt in der bio­
geographischen Hegion beitragen kann . 

Bei Tierarten, die große Lebensräume bean­
spruchen, entsprechen die Gebiete von gemein­
schaftlichem Interesse den Orten im natürlichen 
Verbreinmgsgebiet dieser Art, welche die für ihr 
Leben und ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden 
physischen und biologischen Elemente aufweisen. 

I) "Besonderes Schutzgebiet": ein von den Mit­
gl iedstaaten durch eine Rechts- oder Verwalnmgs­
vorschrift und/oder eine vertl~tg li che Vereinbanmg 
als ein von gemeinschaftlicher Bedeunmg ausge­
wiesenes Gebiet, in dem die Maßnahmen, die zur 
Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhalnmgszustandes der natürlichen Lebensräume 
und/oder Populationen der Arten, für die das 
Gebiet bestimmt ist, erforderlich sind, durchgeführt 
werden. 

m) "Exemplar": jedes Tier oder jede Pflanze -
lebend oder tot - der in Anhang IV und Anhang V 
aufgeführten Arten, jedes Teil oder jedes aus dem 
Tier oder der Pflanze gewonnene Produkt sowie 
jede andere Ware, die aufgrund eines Begleitdoku­
ments, der VeqJackung, eines Zeichens, eines Eti­
ketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder 
derivat von Tieren oder Pflanzen der erwähnten 
Arten identifiziert werden kann. 

n) "Ausschuß": der aufgrund des Artikels 20 
eingesetzte Ausschuß. 

Artikel 2 
(I) Diese Richtlinie hat wm Ziel, zur Sicherung 

der Artenvielfalt durch die Erhalnmg der natiirli­
chen Lebenstjiume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitglied­
staaten, für das der Vertrag Gelnmg hat, beizutra­
gen. 

(2) Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen 
Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen 
Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume 
und wildlebenden Tiet' und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder 
wiederherzustellen. 

(3) Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen 
Maßnahmen tragen den Anforderungen von Wirt­
schaft, Gesellschaft und Kulnn· sowie den regiona­
len und örtlichen Besonderheiten Hechnung. 

Erhaltung der natürlichen Lebenst~iume und 
der Habitate der Arten 

Artikel 3 
( 1) Es wird ein kohärentes europäisches ökolo­

gisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 
Bezeichnung .,Natura 2000" errichtet. Dieses Netz 
besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebens­
raumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der 
Arten des Anhang II umfassen, und muß den Fort­
bestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürli­
chen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in 
ihrem natürlichen Verbreinmgsgebiet gewährlei­
sten. 

Das Netz "Natura 2000" mnfaßt auch die von 
den Mitgliedstaaten aufgrund der Hichtlinie 
790/409/ EWG ausgewiesenen besonderen Schutz­
gebiete. 

(2) Jeder Staat trägt im Verhältnis der in seinem 
Hoheitsgebiet vorhandenen in Absatz I genannten 
natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der 
Arten zur Errichnmg von Nantra 2000 bei. Zu die­
sem Zweck weist er nach den Bestimmungen des 
Artikels 4 Gebiete als besondere Schutzgebiete aus, 
wobei er den in Absatz l genannten Zielen Hech­
nung trägt. 

(3) Die Mitgliedstaaten werden sich, wo sie dies 
für erforderlich halten, bemühen, die ökologische 
Kohärenz von Nantra 2000 durch die Erhalnmg 
und gegebenenfalls die Schaffung der in Artikel l 0 
genannten Landschaftselemente, die von aus­
schlaggebender Bedeunmg für wildlebende Tiere 
und Pflanzen sind, zu verbessem. 

Artikel 4 
(1) Anhand der in Anhang 111 (Phase l) festge­

legten Kriterien und einschlägiger wissenschaftli­
cher lnfonnationen legt jeder Mitgliedsstaat eine 
Liste von Gebieten vor, in der die in diesen Gebie­
ten vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen 
des Anhangs I und einheimischen Arten des 
Anhangs II aufgeführt sind. Bei Tierarten, die große 
Lebenst~iume beansp111chen, entsprechen diese 
Gebiete den Orten im natürlichen Verbreitungsge­
biet dieser Arten, welche die fiir ihr Leben und ihre 



Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und 
biologischen Elemente aufweisen. Für im Wasser 
lebende Tierarten, die große Lebens t~ium e bean­
spruchen, werden solche Gebiete nur vorgeschla­
gen, wenn sich ein Raum klar abgrenzen läßt, der 
die für das Leben und die Fortpflanzung dieser 
Arten ausschlaggebenen physischen und biologi­
schen Elemente aufweist. Die Mitgliedsstaaten 
schlagen gegebenenfalls die Anpassung dieser Liste 
im Lichte der Ergebnisse der in Artikel 11 genann­
ten Überwachung dar. 

Binnen drei Jahren nach der Bekanntgabe die­
ser Richtlinie wird der Kommission diese Liste 
gleichzeitig mit den lnfonnationen über die einzel­
nen Gebiete zugeleitet. Diese lnfonnationen umfas­
sen eine kartographische Darstellung des Gebiets, 
seine Bezeichnung, seine geographische Lage, seine 
Größe sowie die Daten, die sich aus der Anwendung 
der in Anhang 111 (Phase 1) genannten Kriterien 
ergeben, und werden anhang eines von der Kom­
mission nach dem Verfahren des Artikels 21 ausge­
arbeiteten Fonnulars übennittelt . 

(2) Auf der Grundlage der in Anhang 111 (Phase 
2) festgelegten Kriterien und im Rahmen der fünf 
in Artikel 1 Buchstabe c) Ziffer iii) erwähnten bio­
geographischen Regionen sowie des in Artikel 2 
Absatz I genannten Gesamtgebietes erstell t die 
Kommission jeweils im Einvemehmen mit den Mit­
gliedsstaaten aus den Listen der Mitgliedstaaten den 
Entwurf einer Liste der Gebiete von gemeinschaft­
licher Bedeutung, in der die Gebiete mit einem oder 
mehreren prioritären natürlichen Lebensraum­
typ(en) oder einer oder mehreren prioritären 
Art(en) ausgewiesen sind. 

Die Mitgliedsstaaten, bei denen Gebiete mit 
einem oder mehreren prioritären natürlichen 
Lebensraumtyp(en) und einer oder mehreren prio­
ritiiren Art(en) flächenmäßig mehr als 5 v. H. des 
Hoheitsgebiets ausmachen, können im Einverneh­
men mit der Kommission beantragen, daß die in 
Anhang 111 (Phase 2) angeführten Kriterien bei der 
Auswahl al ler in ihrem Hoheitsgebiet liegenden 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeunmg flexiber 
angewandt werden. 

Oie Liste der Gebiete, die als Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählt wurden 
und in der die Gebiete mit einem oder mehreren 
prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) oder 
einer oder mehreren prioritären Art (en) ausgewie­
sen sind, wird von der Kommission nach dem Ver­
fahren des Artikels 21 festgelegt. 

(3) Die in Absatz 2 erwähnte Liste wird binnen 
sechs Jahren nach Bekanntgabe dieser Rich tlinie 
erstellt. 

(4) Ist ein Gebiet aufgrund des in Absatz 2 
genannten Verfahrens als Gebiet von gemeinschaft­
licher Bedeunmg bezeichnet worden, so weist der 
betreffende Mitgliedsstaat dieses Gebiet so schnell 
wie möglich -spätestens aber binnen sechs Jahren -
als besonderes Schutzgebiet aus und legt dabei die 
Prioritäten nach Maßgabe der Wichtigkeit dieser 
Gebiete für die Wahnmg oder die Wiederherstel­
lung eines günstigen Erhalnmgszustandes eines 
natürlichen Lebensraumtyps des Anhang I oder 

einer Art des Anhangs II und für die Kohärenz des 
Netzes Nanmt 2000 sowie danach fest, inwieweit 
diese Gebiete von Schädigung oder Zerstörung 
bedroht sind. 

(5) Sobald ein Gebiet in die Liste des Absatzes 2 
nterabsatz 3 aufgenommen ist, unterliegt es den 

Bestimmungen des Artikels 6 Absätze 2, 3 und 4. 

Artikel 5 
( 1) in Ausnahmefällen, in denen die Kommissi­

on feststellt, daß ein Gebiet mit einem prioritären 
natürlichen Lebensraum typ oder einer prioritären 
Art in einer nationalen Liste nach Artikel 4 Absatz 
I nicht aufgeführt ist, das ihres Erachtensaufgrund 
von zuverlässigen einschlägigen wissenschaftlichen 
Daten für den Fortbestand dieses prioritiiren natür­
lichen Lebensraumtyps oder das .. herleben dieser 
prioritären Art unerläßlich ist, wird ein bilaterales 
Konzertierungsverfahren zwischen diesem Mit­
gliedsstaat und der Kommission zum Vergleich der 
auf beiden Seiten verwendeten wissenschaftlichen 
Daten eingeleitet. 

(2) Herrschen nach einem Konzertierungszeit­
raum von höchstens sechs Monaten weiterhin Mei­
nungsverschiedenheiten, so übennittelt die Kom­
mission dem Rat einen Vorschlag über die Auswahl 
des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeunmg. 

(3) Der Rat beschließt einstimmig innerhalb 
von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem er mit 
diesem Vorschlag befaßt worden ist. 

(4) Während der Konzertierungsphase und bis 
zur Beschlußfassung des Rates unterliegt das betref­
fende Gebiet den Bestimmungen des Artikels 6 
Absatz 2. 

Artikel 6 
( 1) Für die besonderen Schutzgebiete legen die 

Mitgliedstaaten die nötigen Erhalnmgsmaßnahmen 
fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die 
Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungs­
pläne Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaf­
nmgspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, 
administrativer oder vertraglicher Art umfassen, 
die den ökologischen Erfordernissen der natiirli­
chen Lebensraum typen nach Anhang I und der 
Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen 
Gebieten vorkommen. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten 
Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten 
die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume 
und der Habitate der Arten sowie Störungen von 
Arten, fü r die die Gebiete ausgewiesen worden 
sind, zu venneiden, sofem solche Störungen sich im 
Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich 
auswirken könnten. 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar 
mit der Verwalnmg des Gebietes in Verbindung ste­
hen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein sol­
ches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwir­
kung mit anderen Plänen und Projekten erheblich 
beeinträchtigen könnten , erfordern eine Prühmg 
auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festge­
legten Erhalnmgszielen. Unter Berücksichtigung 

der Ergebn isse der Vertt~ig li chkeitsprüfung und 
vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständi­
gen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Pro­
jekt nur zu, wenn sie festgelegt haben, daß das 
Gebiet als solches nicht beeintt~ichtigt wird, und 
nachdem sie gegebenenfa lls die Öffentlichkeit 
angehört haben. 

(4) Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträg­
lichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ­
lich solcher soz ialer oder wirtschaftlicher Art ein 
Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Alter­
nativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mit­
gliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnah­
men, um sicherzustellen, daß die globale Kohärenz 
von Nantra 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission über die von ihm 
ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. 

Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen 
prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder 
eine prioritäre Art einschließt, so können nur Erwä­
gungen im Zusammenhang mit der Gesundhei t des 
Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im 
Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Aus­
wirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnah­
me der Kommission , andere zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses geltend 
gemacht werden. 

Artikel 7 
Was die nach Artikel 4 Absatz I der Richtlinie 

79/409/EWG zu besonderen Schutzgebieten erklär­
ten oder nach Artikel 4 Absatz 2 derselben Richtli­
nie als solche anerkannten Gebiete anbelangt, so 
treten die Verpflichtungennach Artikel 6 Absätze 2, 
3 und 4 der vorliegenden Richtlinie ab dem Da nun 
für die Anwendung der vorliegenden Richtlinie 
bzw. danach ab dem Datum, zu dem das betreffen­
de Gebiet von einem Mitgl iedstaat entsprechend 
der Richtlinie 70/409/ EWG zum besonderen Schutz 
erkliirt oder als solches anerkannt wird, an die Stel­
le der Pflichten, die sich aus Artikel 4 Absatz 4 Satz 
I der Richtlinie 79/409/EWG ergeben. 

Artikel 8 
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kom­

mission zusammen mit ihren Vorschlägen für 
Gebiete, die als besondere Schutzgebiete mit prio­
ritären natürlichen Lebensraumtypen und/oder pri­
oritären Arten ausgewiesen werden können, gege­
benfalls ihre Schätzungen bezüglich der finanziel­
len Beteiligung der Gemeinschaft, die ihres Erach­
tens für die Erfüllung ihrer VeqJflichnmgen nach 
Artikel 6 Absatz 1 erforderlich ist. 

(2) Die Kanunission erarbeitet im Benehmen 
mit jedem betroffenen ~li tg li edsstaat für die Gebie­
te von gemeinschaft lichem Interesse, für die eine 
finanzielle Beteilung beantt~tgt wird, die Maßnah­
men, die für die Wahrung oder Wiederherstellung 
eines günstigen Erhalnmgszustands der prioritären 
natürlichen Lebensraumtypen und der prioritären 
Arten in den betreffenden Gebieten wesentlich 
sind, und ermittelt die Gesamtkosten dieser Maß­
nahmen. 
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{3) Die Kommission ennittelt im Benehmen mit 
den betreffenden Mitgliedstaaten die für die Durch­
fühnmg der Maßnahmen nach Absatz 2 erforderli­
che Finanzierung einsch ließlich der finanziellen 
Beteiligung der Gemeinschaft ; dabei berücksichtigt 
sie unter anderem die Konzentration der prio­
ritären natürlichen Lebensraumtypen und/oder pri­
oritären Arten im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
und die Belasnmg jedes Mitgliedstaats durch die 
erforderlichen Maßnahmen. 

{4) Entsprechend der Schätzung nach den 
Absätzen 2 und 3 legt die Kommission unter 
Berücksichtigung der nach den einschlägigen 
Gemeinschaftsinstrumenten verfügbaren Finanz­
mittel gemäß dem Verfahren des Artikels 21 einen 
prioritären Aktionsrahmen von Maßnahmen fest, 
die eine finanzielle Beteiligung umfassen und zu 
treffen sind, wenn das Gebiet gemäß Artikel 4 
Absatz 4 ausgewiesen worden ist. 

{5) Maßnahmen, die mangels ausreichender 
Mittel in dem vorgenannten Aktionsmhmen nicht 
berücksichtigt worden sind bzw. in diesen Aktions­
rahmen aufgenonunen wurden, fü r die die erfor­
derliche finanzielle Beteiligung jedoch nicht oder 
nur teilweise vorgesehen wurde, werden nach dem 
Verfahren des Artikels 21 im Rahmen der alle zwei 
Jahre erfo lgenden ÜbeqJrüfung des Aktionsrah­
mens erneut geprüft und können bis dahin von den 
Mitgliedstaaten zurückgestellt werden. Bei dieser 
Überprüfung wird gegebenenfalls der neuen Situa­
tion in dem betreffenden Gebiet Rechnung getra­
gen. 

{6) ln Gebieten, in denen von einer finanziellen 
Beteiligung abhängige Maßnahmen zurückgestellt 
werden, sehen die Mitgliedstaaten von neuen Maß­
nahmen ab, die zu einer Verschlechterung des 
Zustands dieser Gebiete führen können. 

Artikel 9 
Die Kommission beurteilt im Rahmen des Ver­

fahrens nach Artikel 21 in regelmäßigen Zeitab­
ständen den Beitmg von Natura 2000 zur Verwirk­
lichung der in den Artikeln 2 und 3 genannten 
Ziele. ln diesem Zusammenhang kann die Aufhe­
bung der Klassifizierung als besonderes Schutzge­
biet in den Fällen erwogen werden, in denen die 
gemäß Artikel l1 beobachtete natürliche Entwick­
lung dies rechtfertigt. 

Artikel 10 
Oie Mitgliedstaaten werden sich dort, wo sie 

dies im Rahmen ihrer Landnutzungs- und Entwick­
lungspolitik, insbesondere zur Verbesserung der 
ökologischen Kohärenz von Nanmt 2000, fü r erfor­
derlich halten, bemühen, die Pnege von Land­
schaftselementen, die von ausschlaggebender 
Bedeutung für wi ldlebende Tiere und Pnanzen 
sind, zu fö rdem. 

Hierbei handelt es sich um Landschaftselemen­
te, die aufgrundihrer linearen, fo rtlaufenden Struk­
ntr (z. B. Flüsse mit ihren Ufe rn oder herkömmli­
chen Feldrainen) oder ihrer Vernetzungshmktion 
(z. B. Teiche oder Gehölze) für die Wanderung, die 
geographische Verbreinmg und den genetischen 
Austausch wildlebender Arten wesentlich sind. 
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Artikel 11 
Die Mitgliedstaaten überwachen den Erhal­

tungszustand der in Artikel 2 genann ten Arten und 
Lebens t~iume, wobei sie die prioritären natürlichen 
Lebensraumtypen und die prioritären Arten beson­
ders berücksichtigen. 

Artenschutz 
Artikel 12 
{1) Die Mitgliedsstaaten treffen die notwendi­

gen Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem für 
die in Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten 
in deren natürlichen Verbreinmgsgebieten einzu­
füh ren; dieses verbietet: 

a) alle absichtlichen Fonnen des Fangs oder der 
Tönmg von aus der Natur entnommenen Exempla­
ren dieser Arten; 

b) jede absichtliche Störung dieser Arten, ins­
besondere während der Fortpnanzung-, Aufzucht-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme 
von Eiem aus der Natur; 

d) jede Beschädigung oder Vemichnmg der 
Fortpnanzungs- oder Ruhestätten. 

{2) Für diese Arten verbieten die Mitgliedstaa­
ten Besitz, Tmnsport, Handel oder Austausch und 
Angebot zum Verkauf oder Austausch von aus der 
Nantr entnommenen Exemplaren; vor Beginn der 
Anwendbarkeit dieser Richtlinie rechtmäßig ent­
nommene Exemplare sind hiervon ausgenommen. 

{3) Die Verbote nach Absatz l Buchstaben a) 
und b) sowie nach Absatz 2 gelten für alle Lebens­
stadien der Tiere im Sinne dieses Artikels. 

{4) Die Mitgliedstaaten führen ein System zur 
fortlaufenden Überwachung des unbeabsichtigten 
Fangs oder Tötens der in Anhang IV Buchstabe a) 
genannten Tierarten ein. Anhand der gesammelten 
lnfonnationen leiten die Mitgliedstaaten diejenigen 
weiteren Untersuchungs- oder Erhalnmgsmaßnah­
men ein, die erforderlich sind, um sichemtstellen, 
daß der unbeabsichtigte Fang oder das unbeabsich­
tigte Töten keine signifikanten negativen Auswir­
kungen auf die betreffenden Arten haben. 

Artikel 13 
{ 1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderli­

chen Maßnahmen, um ein striktes Schutzsystem für 
die in Anhang IV Buchstabe b) angegebenen Pnan­
zenarten aufz ubau, das fo lgendes verbietet: 

a) absichtliches Pnücken, Sammeln, Abschnei­
den, Ausgmben oder Vernichten von Exemplaren 
solcher Pnanzen in deren Verbreinmgst~iumen in 
der Nantr; 

b) Besitz, Transport, Handel oder Austausch 
und Angebot zum Verkauf oder zum Aust.1usch von 
aus der Natur entnommenen Exemplaren solcher 
Pnanzen; vor Beginn der Anwendbarkeit dieser 
Richtlinie rechtmäßig entnommene Exemplare sind 
hiervon ausgenommen. 

{2) Die Verbote nach Absatz I Buchstaben a) 
und b) gelten für alle Lebensstadien der Pnanzen 
im Sinne dieses Artikels. 

Artikel 14 
{1) Die Mitgliedsstaaten treffen, sofern sie es 

aufg rund der Überwachung gemäß Artikel II für 
erforderlich halten, die notwendigen Maßnahmen, 
dami t die Entnahme aus der Natur von Exemplaren 
der wildlebenenden Tier- und Pnanzenarten des 
Anhangs V sowie deren Nutzung mit der Aufrech­
terhaltung eines günstigen Erhaltungszustands ver­
einbar sind. 

{2) Werden derartige Maßnahmen für erforder­
lich gehalten, so müssen sie die Fortsetzung der 
"berwachung gemäß Artikel l1 beinhalten. Außer­
dem können sie insbesondere folgendes umfassen: 
- Vorschriften bezüglich des Zugangs zu bestimm­
ten Bereichen; 
- das zeitlich oder örtlich begrenzte Verbot der Ent­
nahme von Exemplaren aus der Nantr und der Nut­
zung bestimmter Populationen; 
- die Regelung der Entnahmeperioden und/oder -
fonnen; 
- die Einhaltung von dem Erhalnmgsbedarf derar­
tiger Populationen Rechnung tragenden waidmän­
nischen oder fi scherreilichen Regeln bei der Ent­
nahme von Exemplaren; 
- die Einfühnmg eines Systems von Genehmigun­
gen für die Entnahme oder von Quoten; 
- die Regelung von Kauf, Verkauf, Feilhalten, Besitz 
oder Transport zwecks Verkauf der Exemplare; 
- das Züchten in Gefangenschaft von Tierarten 
sowie die künstliche Vennehrung von Pnanzenar­
ten unter streng kontrollierten Bedingungen, um 
die Entnahme von Exemplaren aus der Natur zu 
verringern ; 
- die Beurteilung der Auswirkungen der ergriffe­
nen Maßnahmen. 

Artikel 15 
ln bezug auf den Fang oder das Töten der in 

Anhang V Buchstabe a) genannten wildlebenden 
Tierarten sowie in den Fällen, in denen Ausnahmen 
gemäß Artikel 16 für die Entnahme, den Fang oder 
die Tönmg der in Anhang IV Buchstabe a) genann­
ten Arten gemacht werden, verbieten die Mitglied­
staaten den Gebrauch aller nichtselektiven Ge t~ite, 

durch die das örtliche Verschwinden von Popula­
tionen dieser Tierarten hervorgerufen werden 
könnte oder sie seinver gestört werden könnten, 
insbesondere 

a) den Gebrauch der in Anhang VI Buchstabe a) 
genannten Fang- und Tötungsgeräte; 

b) jede Fonn des Fangs oder Tötens mittels der 
in Anhang VI Buchstabe b) genannten Transport­
mittel. 

Artikel 16 

{ 1) Sofern es keine anderweitige zufriedenstel­
lende Lösung gibt und unter der Bedingung, daß die 
Populationen der betroffenen Art in ihrem natürli­
chen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmerege­
lung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen 
Erhalnmgszustand verweilen, können die Mitglied­
staaten von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 
und 14 sowie des Arti kels 15 Buchstaben a) und b) 
im folgenden Sinne abweichen: 

a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und 



Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen Lebens­
räume; 

b) zur Verhütung emster Schäden insbesondere 
an Kulturen und in der Tierhalnmg sowie an Wäl­
dern , Fischgründen und Gewässem sowie an son­
stigen Fonnen von Eigennun ; 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der 
öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingen­
den Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses, einschließlich solcher soz ialer oder wirt­
schaftlicher Art oder positiver Folgen für die 
Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unter­
richts, der Bestandsauffüllung und Wiederansied­
lung und der für di ese Zwecke erforderlichen Auf­
zucht, einschließlich der künstlichen Vennehnmg 
von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in 
beschränktem Ausmaß die Entnahme oder Halnmg 
einer begrenzten und von den zuständigen einzel­
staatlichen Behörden spezifizierten Anzahl von 
Exemplaren bestimmter Tiei' und Pflanzenarten 
des Anhangs IV zu erlauben. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission 
alle zwei Jahre einen mit dem vom Ausschuß fest­
gelegten Modell übereinstimmenden Bericht über 
die nach Absatz I genehmigten Ausnahmen vor. 
Die Kommission nimmt zu diesen Ausnahmen bin­
nen zwölf Monaten nach Erhalt des Berichts Stel­
lung und unterrichtet darüber den Ausschuß. 

(3) In den Berichten ist folgendes anzugeben: 
a) die Arten, für die die Ausnahmeregelung gilt, 

und der Gmnd der Ausnahme, einschließlich der 
Art der Risiken sowie gegebenenfalls der verworfe­
nen Altemativlösungen und der benutzten wissen­
schaftlichen Daten; 

b) die für Fang und Tönmg von Tieren zugelas­
senen Mittel, Einrichtungen oder Methoden und die 
Gründe für ihren Gebrauch ; 

c) die zeitlichen und örtlichen Umstände der 
Ausnahmegenehmigungen; 

d) die Behörde, die befugt ist, zu erklären, daß 
die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
bzw. zu kontrollieren, ob sie erfüllt sind, und die 
beschließen kann, welche Mittel, Einrichnmgen 
oder Methoden innerhalb welcher Grenzen und 
von welchen Stellen verwendet werden dürfen 
sowie welche Personen mit der Durchfühnmg 
betraut werden; 

e) die angewandteil Kontrollmaßnahmen und 
die e1·lielten Ergebnisse. 

Information 
Artikel 17 
( 1) Alle sechs Jahre nach Ablauf der in Artikel 

23 vorgesehenen Frist erstellen die Mitgliedstaaten 
einen Bericht über die Durchführung der im Rah­
men dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen. 
Dieser Bericht enthält insbesondere In fonnationen 
über die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Erhal­
tungsmaßnahmen sowie die Bewernmg der Aus-

wirkungen dieser Maßnahmen auf den Erhaltungs­
zustand der Lebensraumtypen des Anhangs I und 
der Arten des Anhangs II sowie die wichtigsten 
Ergebnisse der in Artikel 11 genannten Überwa­
chung. Dieser Bericht, dessen Fonn mit dem vom 
Ausschuß aufgestellten Modell übereinstimmt, wird 
der Kommission übennittelt und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 

(2) Die Kommission arbeitet auf der Grundlage 
der in Absatz 1 erwähnten Berichte einen zusam­
menfassenden Bericht aus. Dieser Bericht enthält 
eine zweckdienliche Bewertung der ei·lielten Fort­
schritte, insbesondere des Beitrags von Natura 
2000 zur Verwirklichung der in Artikel 3 aufge­
führten Ziele. Der Teil des Berichtsentwurfs, der die 
von einem Mitgliedstaat übemlittelten Infonnatio­
nen betrifft, wird den Behörden des betreffenden 
Mitgliedstaats zur ÜbeqJrüfung unterbreitet. Die 
endgültige Fassung des Berichts wird zunächst dem 
Ausschuß unterbreitet und wird spätestens zwei 
Jahre nach Vorlage der Berichte gemäß Absatz 1 
sowie des Kommissionsberichts veröffentlicht und 
den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß 
zugeleitet. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die nach dieser 
Richtlinie ausgewiesenen Gebiete durch vom Aus­
schuß eigens hiem1 erarbeitete Gemeinschaftsschil­
der kennzeichnen. 

Forschung 
Artikel 18 
(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

fördem die erforderliche Forschung und die not­
wendigen wissenschaftlichen Arbeiten im Hinblick 
auf die Ziele nach Artikel 2 und die Verpfl ichtung 
nach Artikel 11. Sie tauschen Informationen aus im 
Hinblick auf eine gute Koordinienmg der For­
schung auf den Ebenen der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft. 

(2) Besondere Aufmerksamkeit wird den wis­
senschaftlichen Arbeiten gewidmet, die zur Durch­
fühnmg der Artikel 4 und 10 erforderlich sind ; die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Forschung wird 
gefördert. 

Verfahren zur Änderung 
der Anhänge 

Artikel 19 
Die Ändenmgen, die zur Anpassung der Anhän­

ge I, II , 111 , V und VI an den technischen und wis­
senschaftlichen Fortschritt erforderlich sind, wer­
den vom Rat auf Vorschlag der Kommission mit 
qualifizierter Mehrheit beschlossen. 

Die Ändenmgen, die zur Anpassung des Anhangs 
IV an den technischen und wissenschaftlichen FOit­
schritt erforderlich sind, werden vom Rat auf Vor­
schlag der Kommission einstimmig beschlossen. 

Ausschuß 
Artikel 20 
Die Kommission wird von einem Ausschuß 

unterstützt, der sich aus Vertretem der Mitglied­
staaten zusammensetz und in dem ein Vertreter der 
Kommission den Vorsitz führt. 

Artikel 21 
( 1 ) Der Vertreter der Kommission unterbreitet 

dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden 
Maßnahmen. Der Ausschuß gibt seine Stellungnah­
me zu diesem Entwurf inner1Jalb einer Frist ab, die 
der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dring­
lichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die 
Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, 
die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages für die 
Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommis­
sion zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei 
der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen 
der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vor­
genannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende 
nimmt an der Abstimmung nicht teil. 

(2) Die Kommission erläßt die beabsichtigten 
Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme des 
Ausschusses übereinstimmen. 

Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit 
der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein 
oder liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet 
die Kommission dem Rat unve1·äiglich einen Vor­
schlag für die zu treffenden Maßnahmen. Der Rat 
beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei 
Monaten seit Befassen des Rates keinen Beschluß 
gefaßt, so werden die vorgeschlagenen Maßnah­
men von der Kommission erlassen. 

Ergänzende Bestimmungen 
Artikel 22 
Bei der Ausführung der Bestimmungen dieser 

Richtlinie gehen die Mitgliedstaaten wie folgt vor: 
a) Sie prüfen die Zweckdienlichkeit einer Wie­

deransiedlung von in ihrem Hoheitsgebiet heimi­
schen Arten des Anhangs IV, wenn diese Maßnahme 
zu deren Erhalnmg beitragen könnten, vorausge­
setzt, eine Untersuchung hat unter Berücksichti­
gung unter anderem der Erfahrungen der anderen 
Mitgliedstaaten oder anderer Betroffener ergeben, 
daß eine solche Wiederansiedlung wirksam zur 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu­
standes der betreffenden Arten beiträgt, und die 
Wiederansiedlung erfolgt erst nach entsprechender 
Konsultierung der betroffenen Bevölkerungskreise; 

b) sie sorgen dafür, daß die absichtliche Ansied­
lung in der Nann· einer in ihrem Hoheitsgebiet nicht 
heimischen Art so geregelt wird, daß weder die 
natürlichen Lebensräume in ihrem natürlichen Ver­
breinmgsgebiet noch die einheimischen wi ldleben­
den Tier- und Pflanzenarten geschädigt werden; 
falls sie es für notwendig erachten, verbieten sie 
eine so lche Ansiedlung. Die Ergebnisse der Bewer­
nmgsstudien werden dem Aussschuß zur Unter­
richnmg mitgeteilt; 

c) sie fördern erzieherische Maßnahmen und 
die allgemeine Infonnation in bezug auf die Not­
wendigkeit des Schutzes der wildlebenden Tier­
und Pflanzenarten und der Erhaltung ihrer Habita­
te sowie natürlichen Lebensräume. 
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Schi ußbestimm u ngen 
Artikel 23 
{1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderli­

chen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um die­
ser Richtlinie binnen zwei Jahren nach ihrer 
Bekanntgabe nachzukommen. Sie setzen die Kom­
mission unvei-liiglich davon in Kenntnis. 

{2) Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach 
Absatz I erlassen, nehmen sie in den Vorschriften 
selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug­
nahme. 

{3) Die Mitgliedst1aten teilen der Kommission 
den Wortlauf der wichtigsten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mi t, die sie auf dem unter diese 
Richtlinie fa llenden Gebiet erlassen. 

Artikel 24 
Diese Richtlinie ist an die Migliedstaaten 

gerichtet. 
Geschehen zu Brüssel am 21. Mai 1992 . 

Im Namen des Rates 

Der Priisident 

Arlindo Marques Cunha 
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Anh ang I 
Natürliche Lebensräume von Gemein­
schaftlichem Interesse, für deren 
Erhaltung besondere Schutzgebiete aus­
gewiesen werden müssen 

A u s l eg un g 
Code: Die hierarchische Einstufung der Lebens­

I~iume im Rahmen des Programms CORINE 
(I) (CORINE BIOTOPE) stellt fü r diesen 

Anhang die Bezugsgnuullage dar. Die meisten 
genannten 'l)'pen eines natürlichen Lebensraums 
sind vom entsprechenden CORINE-Code begleitet, 
der im "Technical Handbook, Band I, Seiten 73 -
109, CORINE/BIOTOPE/89/2.2 , 19. ~lay 1988, par­
tially updated, Febmary 14, 1989", aufgeführt ist. 

Das Zeichen "x", das Codizes kombiniert, 
bezeichnet 'l)'pen von Lebensräumen, wenn sie 
assoziiert sind, z. B.: 35.2 x 64. 1- offene Gras­
flächen mit Corynephorus und Agrostis (35.2), 
kontinentale Dünen (64. 1). 

Das Zeichen "*" bedeutet: prioritäre Lebens­
raum typen. 

Lebensräume in Küstenbereichen und 
halophytische Vegetationen 

Meeresgewässer und Gezeitenzonen 
11.25 Sandbänke mit nur schwacher ständiger 
Überspülung durch Meerwasser 
11.34 *Posidonia - Seegraswiesen 
13.2 Aestuarien 14 Vegetationsfreies Schlick- , 
Sand- und Mischwatt 
21 *Lagunen (Strandseen) 
- Flache große Meeresanne und -buchten 
(Fiachwassei-wnen und Seegraswiesen) 
-Riffe 
- Lebensräume, die durch Gasemissionen in 
flachen Gewaessern gekennzeichnet sind 

Felsenküsten und Kiesstrände 
17.2 Einjährige Spülsäume 
17.3 Mehrährige Vegetation der Kiesstrände 
18.21 Atlantik-Felsenküsten und Ostsee-Fels- und 
steilklisten mit Vegetation 
18.22 Mittelmeer-Felsenküsten mit Vegetation 
(mit endemischen Limonium-Arten) 
18.23 Makaronesische Felsenküsten mit Vegetation 
(endemische Flora dieser Küsten) 

Atlantische Salzsümpfe und -wiesen 
sowie Salzsümpfe und -wiesen im 

Binnenland 
15.11 Einjährige Vegetation mit Salicomia und 
sonstiger Vegetation auf Schianun und Sand 
(Quellen wart) 
15.12 Schlickgrasbestände (Spartinion) 
15.13 Atlantische Salzwiesen (Giauco-Puccinel­
lietalia) 
15.1 4 *Salzwiesen im Binnenland (Puccinellietalia 
distantis) 

Salzsümpfe und -wiesen des Mittelmee­
res und des gemäßigten Atlantiks 

( I) CORNE: Entscheidung 85/.l38/EWG des Rates vom 27. juni 1985 

15.1 5 Mittelmeerische Salzwiesen Quncetalia 
maritimi) 
15. 16 Quellerwatten des Mittelmeei' und 
gemäßigten atlantischen Raums (Arthrocnemetalia 
fructicosae) 
15. 17 Halo-nitrophile iberische Dickichte (Pega­
no-Salsoletea) 

Halophile und gypsophile Binnenlands­
steppen 
15. 18 *Salzsteppen (Limonietalia) 
15. 19 *Gipssteppen (Gypsophiletalia) 

Dünen an Meeresküsten und im Binnen­
land 

Dünen an den Küsten des Atlantiks 
sowie der Nord- und der Ostsee 
16.211 Primärdünen 
16.2 12 Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila 
arenaria) 
16.22 1 bis 16.227 *Graudünen mit krautiger 
Veget1tion (1 622 1 Gafio-Koelerion albescentis 
16.222 Eupborbio-HelicbJysion16223 Cmcia-
1tellion maritimae 16224 Eupborbia terracina 
16.225 Mesobromion 16226 1J·ifolio-Geranie­
tea sanguinei, Gafio maritimi-Geranion san­
guinei 16227 Tbero-A irion, Bot1ycbio-PoO,ga­
lemm, Tuberarion gnttatae) 
16.23 *Entkalkte Dünen mit Empetnun nigrum 
(Braundünen) 
16.24 *Feste entkalkte Dünen der eu-atlatischen 
Zone (Calluno- licetea) 
16.25 Dünengebüsche mit Hyppophae rhamnoides 
16.26 Dünen mit Salix arenaria 
16.29 Bewaldete Bereiche der Atlanikküste 
16.3 1 bis 16.35 Feuchte Dünentäler 
1.A Machair (* in Irland auftretende Maichair) 

Dünen an Mittelmeerküsten 
16.223 Feste Dünen im Küstenbereich mit 
Crucianellionmaritimae 
16.224 Dünen mit Euphoribia terracina 
16.228 Dünenveget1tion mit Melcolimietalia 
16.229 Dünenrasenmit Brachypodietalia und ein­
jaehriger Vegetation 
16.27 *Dickichte des Küstenbereichs mit Wachol­
der Qunipems spp.) 
16.28 Dünen mit Hartlaubgebüsch (Cisto-Laven­
duletalia) 
16.29 x 42.8 *Dünenwälder mit Pinus pinea 
und/oder Pinus pinaster 

Dünen im Binnenland, alt und kalkarm 

64. 1 x 31.223 Sandheidenmit Calluna und Genista 
64 .1 x 31.227 Sandheidenmit Calluna und Empe­
tmm nignun 
64. 1 x 35.2 Offene Grasfl ächenmit Corynephoms 
und Agrostis auf Binnendünen 

Süsswasserlebensräume 

Stehende Gewässer {Teiche, Seen) 
22 .11 x 22.31 Oligotrophe und sehr schwach 
mineralische Gewässer der Sandebenen des Atlan­
tiks mit amphibischer Vegetation mit Lobelia, 
Littorelia und lsoetes 

22 .11 x 22 .34 Oligotrophe und sehr schwach 



mineralische Gewässer der Sandebenen des westli­
chen Mittelmeers mit lsoetes 
22.12 x (22 .31und 22.32) Mesotrophe Gewässer 
des mitteleuropaeischen und perialpinen Raumes 
mit Zwergbinsen-Floren oder zeitwei lige Vegetati­
on trockenfallender Ufer (Nanocyperetalia) 
22. 12 x 22.44 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige 
Gewässer mit benthischer Vegetation mit Ann­
leuchteralgenbestaenden Characeae 
22.13 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetati­
on vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition 
22. 14 Dystrophe Seen 
22 .34 *Mediterrane Pfühle, die im Sommer 
trocken liegen 
- '1\trloughs (Irland) 

Fließgewässer 

Abschnitte von Wasserläufen mit natürli­

cher bzw. naturnaher Dynamik (kleine, 

mittlere und große Betten), deren 

Wasserqualität keine nennenswerte 
Beeinträchtigung aufweist 

24.22 1 und 24.222 Alpine Flüsse und ihre 
krautige Ufervegetation 
24.223 Alpine Flüsse und ihre Ufervegetation mit 
Myricaria gennanica 
24.224 Alpine Flüsse und ihre Ufergehölze mit 
Alix eleagnos 
24.22 5 Ständig fließende mediterrane Flüsse mit 
Glaucium flavum 
24.4 Unterwasservegetation in Fließgewässern der 
Submontanstufe und der Ebene 
24.52 Chenopodietum rubri von submontanen 
Fließgewässern 
24.53 Ständig fließende mediterrane Flüsse: Pas­
palo-Agrostidion und hängende Ufervegetation 
mit Weiden und Populus alba 
- Nicht ständig fließende mediterrane Flüsse 

Gemässigte Heide- und Buschvegetation 

31.11 Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen 
Raumes mit Erica tetralix 
31.12 *Feuchte Heide des südatlantischen Raumes 
mit Erica ciliaris und Erica terralix 
31.2 *Trockene Heidegebiete (alle Untertypen) 
31.234 *Trockene Heidegebiete an der Küste mit 
Erica vagans und Ulex maritimus 
31.3 *Endemische makaronesische trockene Hei­
devegetation 
31.4 Alpine und subalpine Heidegebiete 
31.5 *Buschvegetation mit Pinus mugo und Rho­
dodendron hirsutum (Mugo-Rhododenretum hir­
suti) 
31.622 Subarktisches Weidengebüsch 
31.7 Oromediterrane endemische Heidegebiete 
mit Stechginster 

Hartlaubgebüsche (Matorrals) 

Submediterran und gemäßigt 

31.82 Stabile Fonnationen von Buxus 
sempervirens an kalkreichen Felsabbaengen 
(Berberidion p.) 
31.842 Fonnationen von Genista purgans in Berg­
gebieten 
31.88 Fonnationen von Junipents communis auf 
Kalkheiden und -rasen 

31.89 * Fonnationen von Cisn1s palhinhae auf 
maritimen Heidegebieten (Junipero-Cisterum pal­
hinhae) 

Baumbestandene Matorrals im Mittel­

meerraum 

32. 131 bis 32.135 Ginsterf01mationen 
32. 17 *Matorrals mit Zyziphus 
32 .18 *Matorrals mit Laurus nobilis 

Thermo-mediterrane Gebüschformatio­

nen und Vorsteppen 
32.2 16 Lorbeer-Niederwald 
32.2 17 Niedrige Euphorbia-Fonnationen in der 
Nähe von Felsen 
32.22 bis 32.26 Sämtliche 'l)'pen 

Phrygane 

33 .1 Phrygane mit Astragalo-Plantaginetum subu­
latae 
33.3 Phrygane mit Sarcopoterium spinosmn 
33.4 Fonnationen auf Kreta (Euphorbieto-Verbas­
cion) 

Natürliches und naturnahes Grasland 

Natürliches Grasland 

24. 11 *Lückige Kalk-Pionierrasen (Aiysso-Sedion 
albi) 
34 .1 2 *Subkontinentale Blauschillergrasrasen 
(Koelerion glaucae) 
34.2 Schwennetallrasen (Violion calaminariae) 
36.3 14 Grasland auf Silikatsubstraten in den 
Pyrenäen mit Fesn1ca eskia 
36.36 Iberisches Grasland auf Silikatböden mit 
Festuca indigesta 
36.4 1 bis 36.45 Alpine Kalkrasen 
36.5 Orophiles makaronesisches Grasland 

Naturnahes trockenes Grasland und teil ­

weise verbuschtes Grasland 

34.3 1 bis 34.34 Trespen-Schwingel-Kalk-Trocken­
rasen (Festuco Brometalia) (*besondere Bestände 
mit bemerkenswerten Orchideen) 
34.5 *Mediterrane Trockenrasen (Thero-Brachyo­
dietea) 
35. 1 *Borstgrasrasen, montan (submontan auf 
dem europäischen Festland) (Eu-Nardion) 

Als Weideland genutzte Hartlaubwälder 

(Dehesas in Spanien) 

32. 11 Mit Quercus suber und/oder Quercus ilex 

Naturnahes feuchtes Grasland mit hohen 

Gräsern 
3 7.3 1 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden 
und Lehmboden (Eu-Molinion) 
37.4 Mediterranes Grasland mit hohen Gräsem 
und Binsen (Molinion-Holoschoenion) 
3 7. 7 und 3 7.8 Feuchte Hochstaudenfluren -
Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion venosae) 

Mesophiles Grasland 

38.2 Magere F!achland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
38.3 Berg-Mähwiesen ('l)'pen britischer Ausprä­
gung mit Geranium sylvaticum) 

Hoch- und Niedermoore 

Saure Moore mit Sphagnum 

51.1 *Nan1mahe lebende Hochmoore 
51.2 Geschädigte Hochmoore (die möglicherweise 
noch auf naürlichem Wege regenerierbar sind) -
52. 1 und 52.2 Flächenmoore (*lediglich aktive 
Moore) 
54.5 Übergangs- und Schwingrasenmoore 
54.6 Niedenmgen mit Torfmoorsubstraten (Rh yn-
chosporion) . 

Kalkreiche Niedermoore 

53.3 *Ka!kt·eiche Sümpfe mit Cladium mariscus 
und Carex davalliana 
54. 12 *Kalktuffquellen (Cratoneurion) 
54.2 Ka lkreiche Niedennoore 
54.3 *Alpine Pionierfonnationen mi t Caricion 
bicoloris-aatrofuscae 

Felsige Lebensräume und Höhlen 

Geröll und Schutthalden 

61.1 Silikatschutthalden 
61.2 Kalk-und Schieferschutthalden 
61.3 Schutthalden im westlichen Mittelmeer und 
thennophile Schutthalden in den Alpen 
61.4 Schutthalden im Balkanraum 
61.5 Kieselhaltige Schutthalden in Mitteleuropa 
61.6 *Kalkhaltige Schutthalden in Mitteleuropa 

Felsen mit ihrer Vegetation 

62. 1und 62. 1A Kalkhaltige Untertypen 
62.2 Kieselhaltige Untertypen 
62.3 Pionierrasen auf Felsenkuppen 
62.4 *Nackter kalkreicher Fels 

Andere felsige Lebensraeume 

65 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 
- Lavafelder und natürliche Höhlen 
- Unter oder teilweise unter Wasser liegende 
Meereshöhlen 
- Petmanente Gletscher 

Wälder 
Nan1mahe und natürliche Wälder mit einheimi­
schen Arten im Hochwaldstadium einschließlich 
Mittelwald mit typischem Unterholz, die den 
nachstehdenen Kriterien entsprechen: selten oder 
Restbestände und/oder Vorkommen von Arten 
von gemeinschaftlichem Interesse 

Wälder des gemäßigten Europa 
41.11 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagennn) 
41.12 Epiphytenreicher Buchenwald mit Stechpal­
me und Eibe (l lici-Fagion) 
41.13 Waldmeister-Buchenwald (Aspemlo-Fage­
tum) 
41.1 5 Subalpiner Buchenwald mit Ahom und Ber­
gampfer 
41.16 Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero­
Fagion) 
41.24 Stemmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stel­
lario-Carpinennn) 
41.26 Labkraut-Eiehen-Hainbuchenwald ( Galio­
Carpinet:um) 
41.4 *Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Ace­
rion) 
41.5 1 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus 
robur auf Sandebenen 
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41.53 Eichenwälder mit Stechpalme und Rippen­
fam auf den Britischen Inseln 
42 .51 *Kaledonische Wälder 
44.A I - 44 .A4 *Moorwälder 
44.3 *Restbestände von Erlen- und Eschenwäldern 
an Fließgewässern (Ainion glutinoso-incanae) 
44.4 Eichen-, Ulmen-, Eschen-Mischwälder am 
Ufer großer Flüsse 

Sommergrüne mediterrane Laubwaelder 
41.181 *Buchenwald der Apenninen mit Taxus 
und Ilex 
41.184 *Buchenwald der Apenninen mit Abies 
aiba und Buchenwald mit Abies nebrodensis 
41.6 Galizisch-portugiesische Eichenwälder mit 
Quercus robur und Quercus pyrenaica 
41.77 Eichenwälder mit Quercus faginea (Iberi­
sche Halbinsel) 
41.85 Eichenwälder mit Quercus troiana (It.11ien, 
Griechenland) 
41.9 Kastanienwälder 
4l.IA x 42. 17 Griechische Buchenwälder mit 
Abies borisii regis 
41.1 B Buchenwälder mit Quercus frainetto 
42 .AI Zypressenwälder (Acero-Cupression) 
44 .1 7 Galeriewald mit Salix aiba und Popuius aiba 
44.52 Ufer-Fonnationen an nicht ständig fließen­
den mediterranen Fiuessen mit Rhododendron 
ponticum , Salix und sonstiger Vegetation 
44.7 Gestliehe Platanenwälder (Piatanion orientalis) 
44.8 Thenno-mediterrane (Nerio-Tamaricetea) 
und südwest-iberische (Securinegion tinctoriae) 
Ufergaleriewälder 

Mediterrane Hartlaubwälder 
41.7C Kretische Wälder mit Quercus brachyphylla 
45. 1 Wälder mit Olea und Ceratonia 
45.2 Wälder mit Quercus suber 
45.3 Wälder mit Quercus ilex 
45.5 Wälder mit Quercus macroiepis 
45.61 bis 45.63 *Makaronesische Lorbeerwälder 
(Laurus, Ocotea) 
45.7 *Palmhaine von Phoenix 
45 .8 Wälder aus Ilex aquifolitml 

Montane und subalpine Nadelwälder 
42.2 1 bis 42.23 Bodensaure Fichtenwälder (Vacci­
nio-Piccetea) 
42.3 1 und 42.32 Alpiner Laerchen-Arvenwald 
42.4 Bergkiefem- (oder Spirken-)Wälder (*auf 
Gips- oder Kaiksubstrat) 

Mediterrane Bergnadelwälder 
42 .14 *Tannenwald 
Mediterrane Bergnadelwälder 
42. 14 *Tannenwald des Apennins mit Abies aiba 
und Picea excelsa 
42. 19 Tannenwaid mit Abies pinsapo 
42.5 1 bis 42.66 *Mediterrane Kiefemwiilder mit 
endemischen Scinvat·tkiefern 
42.8 Mediterrane Pinienwälder mit endemischen 
Kiefern, einschließlich Pinus mugo und Pinus 
leucodetmis 
42 .9 Makaronesischer Kiefemwald (endemisch) 
42.A2 bis 42.A5 und 42.A8 *Endemische mediter­
rane Wälder mit Juniperus spp. 
42 .A6 *Wälder mit Tetraclinis articuiata 
(Andalusien) 
42.A 71 bis 42.A 73 *Wälder mit Taxus baccata 
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Rastatter Vereinbarung 
(Auszug) 

Gemeinsame Erklärung 
von Landesregierung Baden-Württemberg 
Landesnantrschutzverband 
Deutscher Bund fiir Vogelschutz, Landesverband 
Baden-Württemberg 
WWF-Aueninstitut 
zur Werksansiedlung der Firma Daimlet'Benz in 
Rastalt 

I. Präambel 
Die Landesregierung und die Umweltverbände 

sind übereinstimmend der Auffassung, daß der mit­
telbadische Raum, insbesondere der Mittelbereich 
Rastalt, im Landesvergleich wirtschaftsstrukntrelle 
Defizite aufweist, denen entgegengewirkt werden 
muß. Andererseits finden sich in diesem Raum 
besonders schutzwürdige und gefährdete Lebens­
raäme. 

Die Landesregierung erklärt: 
Die Landesregiemng hat die Standortentschei­

dung für die Ansiedlung im Rahmen einer umfas­
senden Gesamtabwägung aller berührten Belange 
getroffen. Sie weist darauf hin, daß alle Anstren­
gungen unternommen wurden und werden , tun die 
mit der Ansiedlung des Pkw-Werks in Rastalt ver­
bundenen ökologischen Eingriffe auszugleichen 
und eine Verbesserung der ökologischen Sintation 
im Mittelbereich Rastalt zu erreichen. 

Die Verbände erklären: Die Nantrschutzverbän­
de vertreten die Auffassung, daß die Werksansied­
lung der Finna Daimlet'Benz in der Rheinniederung 
bei Rastalt zu erhebl ichen Eingriffen in die Nantr 
führt. Deshalb haben die Verbände andere Standor­
te vorgeschlagen. Eine Einigung konnte darüber 
nicht et-tielt werden. Angesichts der Festiegung auf 
den Standort Rastalt und der in den Verhandlungen 
erzielten Maßnahmen zur Eingriffsreduzierung und 
des Ausgleichs sind die Verbände bereit, die Stan­
dortdiskussion zu beenden. 

II. Festlegungen 
Aus dem gemeinsamen Bemühen heraus, die 

am Standort Rastalt unvenneidbaren Eingriffe in 
Nantr und Landschaft zu mindem, legen die Betei­
ligten folgendes fest: 

1. Die Nordanhindung des Werkes wird auf der 
äußeren Waidrandtrasse in einer Grundwasserwan­
ne mit Überdeckelung ab der Bahnunterführung 
auf einer Länge von ca. 950 m erfolgen. Die hiet-tu 
erforderlichen Verfahrensschritte werden eingelei­
tet. 

2. Die am 13.08. 1987 erarbeiteten ökologi­
schen Maßnahmen (siehe An lage) werden in den 
dort genannten Zeiten verwirklicht. 

3. Die Beteiligten sind sich einig im Ziel, die 
Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsentwicklung in 
der Rheinniederung zwischen Iffezheim und Karis­
ruhe mit den Instrumentarien der Raumordnung, 
Landesplanung und des Naturschutzrechts so zu 
steuem, daß keine Verschlechterung der ökologi­
schen Sintation eintritt. Sie wirken im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten auf die Umsetzung dieses Zieles 
hin . 

4. Die Landesregierung hat ein ökologisches 
Ausgleichs- und Raumnutzungskonzept für den 
Raum zwischen Lahr und Karlsruhe in Auftrag 
gegeben. Die Verbände wirken aktiv bei der Erstel­
lung und Umsetzung dieses Konzepts mit . Das Land 
steilt zu dessen Verwirklichung einen Betrag von 
30 - 40 Mio DM zur Verfügung. 

5. Das Land Baden-Württemberg steilt die 
Finanzierung der o. g. Maßnahmen sicher; die im 
allgemeinen Ökologieprogramm vorgesehenen 
Maßnahmen werden dadurch nicht tangiert. 

6. Die Beteiligten werden in den weiteren Ver­
fahren intensiv und vertrauensvoll zusammenar­
beiten. 

111. Erkärungen 
Die Verbände werden keine Rechtsmittel im 

Rahmen der im Zusammenhang mit der Ansiedlung 
der Finna Daimlet' Benz eingeleiteten Pianfeststel­
iungs- und Bauleitplanverfahren sowie der Baureif­
machung einlegen oder unterstützen. Bei den noch 
anstehenden Verfahren werden sie mit der Landes­
regienmg und der Stadt Rastalt intensiv und ver­
trauensvoll zusammenarbeiten. 

Für die Landesregierung Baden-Württemberg 
Minister Dr. Erwin Vetter 

Für den Landesnantrschutzbund 
Professor Dr. Günther Reicheil 

Für den Arbeitskreis Rastalt/Baden-Baden des 
Landesnantrschutzverbandes 
Günther Kaufmann 

Für den Deutschen Bund für Vogelschutz, 
Landesverband Baden-Würltemberg 
Dr. M ichaei Goering 

Für die Kreisgruppe Rast.11t des 
Deutschen Bundes für Vogelschutz 
Wolfgang Huber 

Für das WWF-Aueninstitut 
Dr. Emil Dister 




